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DR. RAINER SEELE



Präsident, Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK)



MITTELSTAND HÄLT RUSSLAND DIE TREUE 2015 wird für Russland in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Die wirtschaftlichen Rahmendaten lassen wenig Spielraum für Entwicklung und Investitionen. Der Großteil der Haushalts mittel muss zur Stabilisierung der Wirtschaft und des Finanz systems aufgewendet werden. Mindestens ebenso viel wird zur Abmilderung sozialer Härten, ausgelöst durch eine zweistellige Inflation, steigende Preise und die Auswirkungen der konjunk turellen Delle auf den Arbeitsmarkt notwendig sein. Der im Januar vorgestellte Antikrisenplan der Regierung sieht jedoch auch Hilfen für den russischen Mittelstand, Steuerver günstigungen für KMU, die Unterstützung von Existenzgrün dern und insgesamt weniger bürokratische Prozeduren vor. Auch bei staatlichen Ausschreibungen sollen künftig mehr Mittelständler zum Zuge kommen. Inwieweit es möglich sein wird, auch über zinsvergünstigte Darlehen und die Prolon gation bestehender Kredite Akzente zu setzen, wird von der Zinspolitik der Zentralbank, der Rubelkursentwicklung und der volkswirtschaftlichen Gesamtsituation abhängen. Dass sich konkurrenzfähige mittelständische Unternehmen relativ schnell entwickeln können, haben die Jahre vor 2015 deutlich gemacht. Auch der Rückzug des Staates als Wirtschaftsak teur würde dazu beitragen, dass sich das Klima für »echte« Unternehmer verbessert und innovative Verfahren und Ideen schneller in die Praxis überführt werden können. Besonders förderlich wäre diese Entwicklung im Bereich der Hoch- und Biotechnologien, der bisher weitestgehend von staatlichen Konglomeraten dominiert wird und ineffektiv ist. Eine besondere Rolle kommt dabei Mittelständlern zu, die bereits erfolgreich im internationalen Geschäft tätig und auch in Russland aktiv sind: ausländischen KMU. Die an sich erfreu liche und erstaunliche Tatsache, dass auch 2014 trotz schwieri ger wirtschaftlicher Bedingungen und des deutlich abgekühlten Binnenkonsums immer noch 6.000 deutsche Unternehmen in Russland direkt aktiv sind, gewinnt noch dadurch an Bedeu tung, dass weit über 90 Prozent davon klein- und mittelstän dische oder familiengeführte Unternehmen sind. Sie erfüllen



genau jene Kriterien, die zur Etablierung eines leistungsfähi gen industriellen Mittelstandes in Russland notwendig sind: Weltmarkthärte, Flexibilität, Innovationskraft, Service und nachhaltige Qualität. All das, was man weltweit mit dem Label »Made in Germany« verbindet. Sie sind seit vielen Jahren auch Partner der russischen Unternehmen und tragen wesentlich zur Qualifizierung des russischen Mittelstandes und zur Einfüh rung internationaler Standards in allen Wirtschaftsbereichen bei. Nicht zuletzt qualifizieren sie einen sehr großen Teil ihrer Belegschaft, der dann dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. In der jüngsten Umfrage der Deutsch-Russischen Auslands handelskammer zum Geschäftsklima und den Erwartungen im russischen Markt wird sehr deutlich, dass diese Unterneh men mehrheitlich gewillt sind, auch unter den gegenwärtigen Bedingungen Russland die Treue zu halten. In Einzelfällen nutzen sie die Zeit auch, um sich strategisch noch besser in Russland beziehungsweise der GUS aufzustellen, Marktanteile zu erringen oder zu lokalisieren. Dieses Bestreben unterstützt die AHK unter anderem mit den Initiativen zur Lokalisierung, zur Energieeffizienz, zur vereinfachten Zollabwicklung, zur Compliance; durch ihre aktive Mitarbeit in den Strategieräten des Industrie- und des Wirtschaftsministeriums und durch die Mithilfe bei der Aus arbeitung von Gesetzesvorhaben zur Migration, zur Gesund heitswirtschaft, zum Investitionsschutz, zur Arbeitsgesetzge bung. Und nicht zuletzt durch ein intensives Lobbying und ein vervielfachtes Angebot in den russischen Regionen. Damit können wir der deutschen und auch der russischen mittelstän dischen Wirtschaft flächendeckend zur Verfügung stehen. Ihr
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MICHAEL HARMS



Vorstandsvorsitzender, Deutsch-Russische Auslandshandelskammer



JENS BÖHLMANN



Mitglied der Geschäftsführung, Deutsch-Russische Auslandshandelskammer



2015: HOFFNUNG AUF WIRTSCHAFTLICHE STABILISIERUNG 2014 entwickelte sich die globale Wirtschaft langsamer als vorausgesagt. Eine ähnliche Prognose erstellt der IWF auch für das laufende Jahr. Besonders die sogenannten Schwellen länder, darunter auch die BRICS-Staaten, blieben hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich mit den Industrieländern sind es mehrere Indikatoren, die eine Erklärung für die eher mäßige Vorstellung liefern. Im internationalen Maßstab sind die Firmen in den Emerging Markets nicht profitabel genug. Sie erwirtschaften zu wenig Gewinn bei zu hoher Schuldenquote. Das führt dazu, dass Anleger ihr Kapital aus diesen Firmen, den Börsen und insgesamt dem Markt zurückziehen. Im Fünfjah resvergleich liegen sowohl der DAX als auch der Dow Jones vor den Börsen der Schwellenländer. Verstärkt wird dieser Effekt durch zu viel Bürokratie, Protekti onismus und Korruption – vor allem in den Staatsbetrieben. Dieses Umfeld lässt Investoren – trotz teilweise hoher zukünfti ger Gewinnerwartungen – zögern, in diesen Ländern zu inves tieren. Im Ergebnis sind alle BRICS-Volkswirtschaften unter durchschnittlich gewachsen und werden wohl auch 2015 kaum die Motoren der Weltwirtschaft sein können. China weist zwar nominell das geringste Wachstum seit 24 Jahren aus, steht aber mit einem Zuwachs von 7,4 Prozent mit weitem Abstand am besten da. Am härtesten hat die Entwicklung Russland getrof fen, das wie die meisten anderen OPEC-Staaten vor allen Din gen unter dem Verfall des Ölpreises zu leiden hat. Diese Tendenz hat auch direkte Auswirkungen auf die Situ ation und die Stimmung der deutschen Unternehmen in Russland. Noch zu Beginn des Jahres 2014 rechneten sie mit einem deutlichen Plus bei Umsatz und Gewinn, obwohl sich schon damals die wirtschaftlichen Herausforderungen deutlich abzuzeichnen begannen. Auch zur Mitte des Jahres herrschte trotz der abflauenden Konjunktur, der stetigen Abwertung des Rubels und der Ukraine-Krise mit all ihren Folgen bei den meisten Firmen noch verhaltener Optimismus vor. Die Bilanz zum Ende des Jahres fiel demgegenüber ernüchternd aus. Die Maximalziele für die kommenden zwölf Monate sind der Erhalt



der Position im russischen Markt, Minimierung der Verluste und Umgang mit der Inflation, die zum Jahresende mit 11,4 Prozent mehr als doppelt so hoch wie geplant ausfiel. Hinzu treten die Rubeldevaluation und stark gestiegene Zinsen. Dementsprechend haben die finanziellen Implikationen der wirtschaftlichen Situation zunehmend an Bedeutung gewon nen. Ein knappes Drittel der befragten Unternehmen antwor tete in einer von der AHK im November/Dezember 2014 durchgeführten Umfrage, von den Finanzmarkteinschränkun gen am stärksten betroffen zu sein. Die Sanktionen in diesem Sektor sind jedoch nicht ursächlich für diese Entwicklung; der Rubel hat bereits seit Mitte 2013 – dem Ende der »Politik des billigen Geldes« durch die Federal Reserve – an Wert verloren. So, wie die meisten anderen Währungen in den Entwicklungs ländern auch. Viele deutsche Firmen fakturieren ihre Geschäfte in Euro mit dem Ergebnis, dass trotz eines teilweise deutlichen Zuwach ses in der Landeswährung in Euro meist nur eine schwarze Null steht. Umgekehrt haben die russischen Kunden mit den stark gestiegenen Preisen und Zinsen zu kämpfen. Die Zent ralbank hat innerhalb nur eines Jahres den Leitzins sechs Mal geändert; auf zuletzt 15 Prozent – das entspricht einer Ver dreifachung im Vergleich zum Beginn des Jahres 2014. Damit sind sowohl Handels- als auch Verbraucherkredite kaum noch finanzierbar, bei gleichzeitiger Verteuerung der angebotenen Produkte aufgrund der starken Volatilität des Rubels, der allein im Dezember gegenüber dem Euro über 20 Prozent an Wert verloren hat. Ein zusätzlicher Preistreiber ist die impor tierte Inflation. Die von der Zentralbank eingeleiteten Interventionen haben bisher nur sehr eingeschränkt Wirkung gezeigt. Sowohl der Wirtschaft als auch den Verbrauchern fehlt aktuell das Ver trauen in die russische Währung. Mit über 150 Milliarden US-Dollar sind die Kapitalabflüsse aus Russland die zweit höchsten seit 2008. Sowohl die Zentralbank als auch das
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Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung gehen von einer Fortsetzung dieses Trends auch für 2015 aus. Diese Konstellation lässt Investoren zögern, sich in geplanter Form zu engagieren. In der Folge werden Projekte zeitlich und finanziell gestreckt oder in letzter Konsequenz storniert. Diese Melange trägt in Verbindung mit dem stark gefallenen Ölpreis – im Januar 2015 erzielte ein Barrel der russischen Sorte Urals auf dem Weltmarkt nur noch 45 US-Dollar – zu einer deutlichen konjunkturellen Abkühlung bei. 2014 könnte das Bruttoinlandsprodukt ein minimales Plus ausweisen, für 2015 wird mit einem mehr oder weniger deutlichen Rückgang des BIP von bis zu fünf Prozent gerechnet. Sollte sich die wirtschaftliche Entwicklung so fortsetzen, sähen sich mehr als ein Viertel aller deutschen in Russland tätigen Firmen veranlasst, Mitarbeiter in Russland entlassen zu müs sen, fünf Prozent müssten sich ganz aus Russland zurückziehen. Allerdings ist die Haltung der überwältigenden Mehrheit der deutschen Unternehmen zum russischen Markt positiv. Drei Viertel der Unternehmen beurteilen die mittel- bis langfris tige Tragfähigkeit des Marktes mit hoch bzw. sehr hoch; nach



der gegenwärtigen Krise. So sehen die Unternehmen nach einer aktuellen Umfrage der AHK aus dem Januar 2015 zum Geschäftsklima zwar die gesamtwirtschaftliche Lage in Russ land als wenig stabil an, bewerten aber die Position des eigenen Unternehmens zum Teil deutlich besser. Die deutschen Unter nehmen halten in ihrer großen Mehrheit sowohl am russischen Markt als auch an ihren begonnenen Investitionsprojekten, wenn auch teilweise in veränderter Form, fest. Nach Angaben der Finanzämter und der Registrierungskammer sind weiterhin 6.000 Firmen mit deutschem Kapital in Russland aktiv. Das ist unter allen ausländischen, in Russland tätigen Wirtschaftsver einigungen der absolute Spitzenwert. Der nachgebende Rubel, der Rückzug zahlreicher internati onaler Wettbewerber aus dem Markt und der starke Einfluss externer Faktoren, die auf die russischen Unternehmen wirken, öffnen derzeit Raum für Mergers & Acquisitions. Russland hat sich zu einem »Käufermarkt« entwickelt. Die augenblickli che Hausse, sowohl an der Börse als auch im Gesamtmarkt, macht Unternehmen den Einstieg in den Markt leichter. Einige deutsche mittelständische Firmen nutzen diese Gelegenheit: Zukäufe sind augenblicklich schlicht billiger.



© 2015 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED None.
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Der deutsche Handel mit Russland ist jedoch trotz einiger posi tiver Effekte durch den vermehrten Konsum vor allem hoch wertiger Konsumgüter, Elektro- und Haushaltswaren sowie Autos im Premiumsegment im Gesamtjahr 2014 deutlich rückläufig. Legt man die Novemberzahlen zugrunde, könnte der Rückgang im Gesamtjahr bei knapp unter einem Fünftel im Vergleich zu 2013 liegen. Hier wirken sich vor allem die zahl reichen Beschränkungen negativ aus. Besonders betroffen sind davon der Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilindus trie, Lebensmittelproduzenten, Anbieter von Agrarprodukten sowie Planungs- und Ingenieurbüros. Trotz dieser insgesamt negativen Entwicklung bleibt Russland in der GUS-Region der mit Abstand größte Handelspartner Deutschlands. Den größten Spielraum für eine positive wirtschaftliche Ent wicklung sehen die Unternehmen in den Branchen: Che mische Industrie, Landwirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Mineralische Rohstoffe, Logistik, IT und TK. Sollte sich die Einnahmensituation aus dem Export von Öl und Gas im Laufe des Jahres deutlich verbessern, würden auch die großen, bereits geplanten Infrastrukturprojekte wieder realistischer. Anfang dieses Jahres schien es auch wieder eine Annäherung im Lebensmittel- und Agrarbereich zu geben. Ein Treffen der beiden Fachminister auf der Grünen Woche befeuerte diese Hoffnung. Dazu müsste Russland allerdings die Importstopps für ebendiese Produkte lockern oder modifizieren. Die stetig steigenden Preise bei Lebensmitteln, darunter auch Grund nahrungsmittel, lassen eine solche Reaktion nicht gänzlich unwahrscheinlich erscheinen. Die interessanteste und gleichzeitig schwierigste Aufgabe ist es, eine Prognose für das Gesamtjahr abzugeben. Der Planungsho rizont der meisten Unternehmen reicht derzeit nicht über maximal zwei Quartale hinaus – die Unternehmen »fahren auf Sicht«. Zu viele externe Faktoren, inklusive der weltweiten Konjunktur und der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone, machen eine seriöse Vorschau nahezu unmög lich. 2015 wird ein Jahr mit einer sehr geringen Erwartung an die wirtschaftliche Prosperität in Russland werden. Die Regierung hat unter diesen Vorzeichen den gesamten Etat auf den Prüfstand stellen müssen. Weitestgehend unangetastet blieben die Ausgaben für Sozialleistungen, die Gesundheitsund die Landwirtschaft und der Wehretat, der sogar deutlich aufgestockt wurde. Für zahlreiche weitere Branchen und Pro jekte hat die Regierung am 27. Januar ein Maßnahmenpaket beschlossen. Dieser »Antikrisenplan« sieht sowohl Sofort programme zur Entwicklung einzelner Wirtschaftsbereiche als auch die Zahlung von Geldern vor. Unklar bleibt jedoch, aus welchem Budget welche Summen fließen sollen und in wessen Verantwortungsbereich konkret die Umsetzung der einzelnen Bestandteile fallen wird. Experten bemängeln dar über hinaus, dass das Gesamtvolumen von 2,3 Billionen Rubel (knapp 30 Milliarden Euro) als konjunktureller Stimulus zu gering sei.



Aber: Das Programm enthält auch erhebliche finanzielle Mittel zur Förderung des Mittelstandes, Garantien für Kreditinstitute, Gelder zur Umsetzung der prioritären Infrastrukturprojekte, Kreditgarantien für staatliche und Privatunternehmen mit Systemrelevanz und Zahlungen zur Unterstützung der von Arbeitslosigkeit betroffenen Bevölkerung. Diese Maßnahmen könnten zur Beruhigung des Marktes, zur Senkung der Infla tion und zu mehr Vertrauen in die staatliche Handlungsfähig keit führen.
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THOMAS BAUM



Partner PricewaterhouseCoopers AG WPG Head of Division Underwriting and Risk Management Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland



EXPORTKREDITGARANTIEN DES BUNDES Unterstützung in Zeiten von Krisen und Sanktionen 2014 war für Russland-Exporteure ein besonders schwieriges Jahr. Die angeschlagene russische Industrie mit ihrem massiven Investitionsrückstand bei Anlagen und Infrastruktur ist mit politischen und weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert, die sie deutlich schwächen: Der rapide fallende Ölpreis und die seitens der EU, der USA und weiterer Industrienationen beschlossenen Wirtschafts- und Finanzsanktionen haben einen rapiden Wertverfall des Rubels sowie eine beschleunigte Kapitalflucht ausgelöst. In einer strukturell weiterhin schockanfälligen Wirtschaft reicht dies aus, ein dramatisch negatives Investitions- und Konsumklima zu verursachen. Anders als nach der globalen Finanzkrise 2008/09 fehlen die positiven Ausblicke. So erwarten alle Experten für das laufende Jahr einen realen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Russland befindet sich in der Rezession. Äußerst problematisch könnte sich die laufende Refinanzierung der hohen Auslandsverschuldung russischer Unternehmen in den kommenden Monaten gestalten. Mit den Finanzsanktionen sind wichtige Refinanzierungsmöglichkeiten für einige staatsnahe Unternehmen und Kreditinstitute weggefallen. Ein kurzfristiger und attraktiver Ersatz für die fällig werdenden zinsgünstigen Euround US-Dollar-Anleihen und Darlehen etwa aus China dürfte den Bedarf nicht annähernd decken. Auch darf bezweifelt werden, dass der noch immer gering verschuldete Staatshaushalt mit seinen Reservefonds wie während der globalen Finanzkrise Unternehmen und Banken auf breiter Front unterstützen kann. Der starke Rückgang der Währungsreserven im Zuge von Devisenmarktinterventionen der russischen Zentralbank Ende des Jahres 2014 gab einen ersten Vorgeschmack, welche Dimension die erforderliche Unterstützung annehmen kann. Die Unsicherheit für die in Russland tätigen deutschen Unternehmen nimmt stetig zu. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Vielmehr sind zahlreiche Fragen ungeklärt. Kommt es infolge einer Zuspitzung des Ukraine-Konflikts zu weiteren Sanktionen gegen Russland? Wird der Ölpreis auch 2015 auf dem aktuell niedrigen Niveau verharren? Wie schaffen es die Unternehmen, ihre Devisenkredite zu bedienen? Könnte dem weiteren Abfluss von Vermögen ins Ausland durch Kapitalverkehrskontrollen begegnet werden, die ausländische Kreditgeber treffen würden? Erhöhte wirtschaftliche und politische Risiken sind die Bedingungen, in denen Risikomanagement und Absicherung gefragt



sind. Gerade Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand, die teilweise seit mehr als 25 Jahren enge Geschäftsbeziehungen nach Russland unterhalten, können nicht kurzfristig auf andere Märkte ausweichen. Sie sind darauf angewiesen, weiterhin ihre Produkte zu exportieren und im Wettbewerb um die wenigen neuen Projekte zu bestehen. AUSSENWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG GEWINNT AN BEDEUTUNG In solchen Zeiten gewinnen die Instrumente der Außenwirtschaftsförderung als Absicherungsinstrument und Finanzierungsbestandteil für Exportvorhaben naturgemäß an Bedeutung. Für kleine und mittelständische Unternehmen kann die Absicherung gegen Forderungsausfälle aus Exportgeschäften von existenzieller Bedeutung sein. Mit den Hermesdeckungen hält die Bundesregierung dabei ein bewährtes Instrument zur Risikominderung bereit. Bereits seit über 65 Jahren haben deutsche Exporteure und die sie finanzierenden Banken die Möglichkeit, sich gegen politische und wirtschaftlich bedingte Zahlungsausfälle abzusichern. Betreut wird dieses Förderinstrument im Auftrag des Bundes von einem Mandatarkonsortium bestehend aus der Euler Hermes Aktiengesellschaft und der PricewaterhouseCoopers AG WPG. Grundsätzlich können Exportkreditgarantien des Bundes von deutschen Exporteuren sowie von Kreditinstituten beantragt werden. Voraussetzung für die Übernahme einer Deckung ist, dass das Geschäft förderungswürdig und risikomäßig vertretbar ist. Die Förderungswürdigkeit kann – neben dem allgemeinen Exportinteresse – in der Sicherung von Arbeitsplätzen, strukturpolitischen Erwägungen oder außenpolitischen Zielen bestehen. Ökologische, soziale und entwicklungspolitische Gesichtspunkte werden zudem in die Entscheidungen einbezogen. Die risikomäßige Vertretbarkeit bedeutet, dass hinsichtlich des bestehenden Länder- und Käuferrisikos eine begründete Aussicht auf einen schadenfreien Verlauf gegeben sein muss. Einen Überblick, ob und wenn ja, in welchem Umfang Deckungen übernommen werden können, geben die Länderbeschlusslagen, die regelmäßig aktualisiert werden (siehe www.agaportal.de).
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ABSICHERUNG WÄHREND DER PRODUKTIONSPHASE Neben Forderungsrisiken können deutsche Exporteure mittels der sogenannten Fabrikationsrisikodeckung auch die Risiken während der Produktionsphase absichern lassen, welche vom Zeitpunkt des Fertigungsbeginns bis zur tatsächlichen Lieferung eines Guts auftreten. Konkret ist es dem Exporteur hierbei möglich, im Falle eines erzwungenen Produktionsabbruchs oder Lieferstopps eine Entschädigung für seine angefallenen Selbstkosten zu erhalten. Grundsätzlich empfiehlt sich der Einsatz dieses Instruments vor allem für den Export von speziell angefertigten Investitionsgütern. Dabei sind im Rahmen dieser Deckungsform auch seitens der Bundesrepublik Deutschland verhängte Embargomaßnahmen gegen das Bestellerland als Schadenstatbestand enthalten. 2014 wurden deutsche Exporte in Höhe von 24,8 Milliarden Euro mit Exportkreditgarantien abgesichert, wovon rund 84 Prozent auf Schwellen- und Entwicklungsländer entfielen. Wie in den vergangenen Jahren gehörte Russland auch 2014 mit einem neu übernommenen Deckungsvolumen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro zu den Top-Deckungsnehmern. Lediglich Bermuda lag beim Deckungsvolumen wegen einiger Großgeschäfte im Bereich des Schiffbaus 2014 vor Russland. Hermesdeckungen für Russlandgeschäfte sind auch weiterhin grundsätzlich möglich. Über diese Anträge wird entsprechend ihrer Förderungswürdigkeit und risikomäßigen Vertretbarkeit entschieden. Bei der Antragsprüfung spielt darüber hinaus die Sanktionskonformität des Geschäftes eine wichtige Rolle. Die antragstellenden Exporteure und Banken müssen schriftliche Bestätigungen einreichen, dass das jeweils zur Deckung beantragte Geschäft nicht gegen die bestehenden Sanktionen verstoßen. Aufgrund der sich verschlechternden Wirtschaftslage werden die Risiken jeder einzelnen Transaktion genau analysiert. Dies gilt auch für die von Sanktionen betroffenen staatlichen russischen Banken, die im Zusammenhang mit Exportgeschäften aus der EU weiterhin als Kreditnehmer oder Garant in die Finanzierung eingebunden werden können. HERAUFSTUFUNG ERHÖHT FINANZIERUNGSKOSTEN Das Interesse an den Hermesdeckungen ist gerade für Russland spürbar angestiegen. Viele Exporteure suchen Rat und nach Möglichkeiten, gerade jetzt die Geschäftsbeziehungen nicht abreißen zu lassen. Ob sich dieses Interesse auch in konkreten Deckungen niederschlägt, hängt in erster Linie von der Investitionsbereitschaft der russischen Importeure ab. Deren aktuelle Investitionszurückhaltung trifft gerade die deutschen Exporteure, die bislang immer als stärkster europäischer Partner bei der Modernisierung der Industrie angesehen wurden. Auch die jüngst erfolgte Heraufstufung Russlands innerhalb des OECD-Prämiensystems für die staatlichen Exportkreditagenturen von der Länderrisikokategorie 3 in die 4 (die Skala reicht bis Länderrisikokategorie 7 – schlechtestes Risiko) wirkt sich auf die Finanzierungskosten aus und könnte die Nachfrage nach Deckungen dämpfen. Davon unabhängig bleibt Russland trotz aller Probleme ein wichtiger Markt für die deutsche Exportwirtschaft. Die aktuelle Deckungspolitik zeigt: Hermesdeckungen unterstützen auch in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten Exporteure bei ihren förderungswürdigen Russland-Geschäften mit dem Ziel, dem drohenden Verlust der in den letzten Jahren mit viel Energie aufgebauten sehr guten Marktposition entgegenzuwirken.
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KLAUS FRIEDRICH



Arbeitskreis Embargo, VDMA Außenwirtschaft (Exportkontrolle)



EIGENES EMBARGO-KNOW-HOW SCHÜTZT FREIE GESCHÄFTE Die Russland-Sanktionen aus Sicht des Maschinenbaus Sanktionen verunsichern, sowohl Kunden als auch Lieferanten. Nicht wenige deutsche Unternehmen gingen, getrieben vom Compliance-Druck, gerade in den ersten Wochen nach dem Inkrafttreten der EU- und US-Sanktionen gegen Russland, mit ihrer Vorsicht weit über rechtliche Sanktionsgrenzen hinaus. Das lässt sich abstellen, und zwar durch eigene Expertise: Welche Regeln gibt es? Was steht drin? Wie lassen sich eventuelle Verständnisprobleme lösen? Es klingt lächerlich, ist aber so: Lesen hilft. Nicht die Zeitung, nicht irgendwelche Newsletter, sondern die Embargoverordnung selbst. Macht keinen Spaß, vermeidet aber Fehlinterpretationen. Und spart Zeit und Geld – Behörden oder Berater kann man hinterher immer noch fragen. Bei den EU-Sanktionen rund um den Ukraine-Krim-Konflikt sind aktuell vier EU-Verordnungen zu lesen:  Nr. 833/2014 (Russland-Sanktionen),  Nr. 269/2014 (Russland-Ukraine-Sanktionen),  Nr. 692/2014 (Krim-Sanktionen) und  Nr. 208/2014 (Ukraine-Sanktionen). Letztere sind vergleichsweise kurz und haben für Maschinenbauer kaum praktische Relevanz, das lässt sich schnell erledigen. Konsolidierte Textfassungen der Verordnungen, also einschließlich aller späteren Änderungen, stellt der VDMA seinen Mitgliedern zur Verfügung. HOHES RISIKO BEI DER KRIM Bei den Sanktionen, die zur Krim verhängt wurden, wird schon beim ersten Lesen klar: Es geht »nur« um Fälle mit Bezug zur Krim, einschließlich Sewastopol. Damit ist der Aufhänger klar: Taucht irgendwo in einem Vorgang die Krim auf, in welchem Zusammenhang auch immer, muss die interne Exportkontrolle eingeschaltet werden. Ansonsten kein Problem. Wenn allerdings Krim, dann hohes Risiko! Denn das Krim-Embargo wurde kurz vor Weihnachten 2014 deutlich verschärft, mit einer Verbotsgüterliste, die breite Teile des Maschinenbaus betrifft – siehe Anhang II der EU-Verordnung Nr. 692/2014, auf dem Stand 19. Dezember 2014. Bleiben noch zwei Verordnungen übrig, von denen das Russland-Embargo Anfang August 2014 regelrecht Furore gemacht hat:



Schlechte handwerkliche Qualität, teilweise grob falsch formulierte Vorschriften. Die gröbsten Fehler wurden Ende November 2014 ausgebessert, aber da war bereits viel Porzellan zerschlagen. Übrig geblieben ist ein eng begrenztes, leider etwas kompliziert formuliertes Teil-Embargo, wo langsames und vollständiges Lesen der EU-Verordnung 833/2014 angesagt ist. Am besten von hinten, also zuerst die Güterliste (Anhang II) und die Black-Listen (Anhänge III, IV, V und VI). Findet man in den Black-Listen seine Kunden, deren Muttergesellschaften oder sonstige Institutionen mit Bezug zu eigenen Geschäften, muss man als Unternehmer nicht gleich erschrecken, sondern erst vorn die dazugehörige Beschränkung (siehe Verweis in der Listenüberschrift) lesen, plus die Begriffsdefinitionen in Artikel 1. Und dann merkt man, dass diese Sanktionen den Maschinenbau nicht betreffen. EU-DUAL-USE-GÜTERLISTE VERURSACHT ÄRGER Nachdem die Güterliste in Anhang II Ende November 2014 korrigiert, das heißt an wichtigen Stellen stark eingeschränkt wurde, verursacht die EU-Verordnung Nr. 833/2014 nur noch den kleineren Teil der Maschinenbau-relevanten Russland-Restriktionen. Häufiger ergibt sich Ärger aus der EU-Dual-Use-Güterliste. Für deren Produkte ist weltweit eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Die zu erhalten wird schwierig, wenn es um sogenannte Misch-Empfänger geht, also Kunden mit zumindest anteiligem Rüstungshintergrund. Und davon gibt es in Russland leider viele. Bei hohem Rüstungsrisiko oder bei militärischen Endverwendern ist es sogar verboten, eine Ausfuhrgenehmigung zu erteilen, wohlgemerkt aber nur für Güter der EU-Dual-Use-Güterliste (Quelle: Anhang I zur EU-VO 428/2009, seit 31.12.2014 auf dem Stand EU-VO 1382/2014. Kostenloser Download via BAFA-Homepage, www.ausfuhrkontrolle.info). Für alle anderen Güter ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich, wenn dem Exporteur zum Zeitpunkt der Ausfuhr bekannt ist, dass seine Maschine in Russland zur Fertigung von Rüstungsgütern verwendet wird. Diese Beschränkung ist keine Embargovorschrift, sondern normale Exportkontrolle, allerdings nur für bestimmte kritische Länder. Als Maßstab für »kritisch« dient der Erlass eines EU-Waffenembargos, und genau das wurde Anfang
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August 2014 gegen Russland verhängt, wodurch automatisch auch die Kontrolle allgemeiner Industriegüter verschärft wurde (siehe Artikel 4 Absatz 2 + 4 der EU-Verordnung 428/2009). Der VDMA schätzt, dass dies im Russland-Geschäft des Maschinenbaus eine dreistellige Anzahl von Lieferungen pro Jahr betrifft. Viele Maschinenbauer kennen diese Beschränkung aus ihrer täglichen Standard-Exportkontrolle. Wenn nicht, dann muss internes Know-how aufgebaut werden. Das geht nur über ein Seminar. Für Infoblätter, Check-Listen oder externe Beratung ist die Beschränkung völlig ungeeignet. Der VDMA bietet daher seit Jahren entsprechende Seminare an. TOTALVERBOT BEIM BLACK-LISTEN-EMBARGO Das vierte Embargo wird umgangssprachlich Ukraine-Russland-Embargo genannt, weil die EU-Verordnung Nr. 269/2014 auf Kunden und Geschäftspartner in beiden Ländern zielt. Es ist ein reines Black-Listen-Embargo, und jetzt – im Gegensatz zu den Black-Listen der Verordnung 833 – mit einem Totalverbot gegen die in Anhang II der Verordnung 269 genannten Unternehmen, Institutionen und Personen. Achtung: Der größte russische Waffen-Konzern Almaz Antey steht auf dieser Liste! Gerade die Black-Listen-Beschränkungen sind etwas kompliziert. Schuld ist primär die EU, die das Thema »praktische Ver-



ständlichkeit« völlig ignoriert. Das Problem wird verschärft durch etwas zu geschäftstüchtige Berater, für die solche Black-Listen ein prächtiges Geschäftsfeld sind. Gleichwohl – auch die Black-Listen-Beschränkungen kann man lernen und dann selbst prüfen, der VDMA hat hierzu seine Schulungen verstärkt. Soweit die aktuelle Rechtslage in Kurzform. Über jederzeit mögliche Verschärfungen informiert die bereits genannte Homepage des BAFA, wo auch ein kostenloser Newsletter abonniert werden kann. Der VDMA hat Homepage-Sonderseiten zu den Russland-Sanktionen eingerichtet (www.vdma.org), die teilweise auch öffentlich zugänglich sind.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEN EU- UND US-SANKTIONEN GEGENÜBER RUSSLAND Zusammengestellt vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)



Ausfuhr



 Was ist mit dem Begriff »Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck« in Art. 2 der Russland-Embargoverordnung gemeint? Gemeint sind alle gelisteten Dual-use-Güter des Anhangs I der EG-Dual-use-Verordnung. Dies ergibt sich aus Art. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 833/2014.



 Muss für die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwen-



dungszweck nur dann ein Antrag gestellt werden, wenn diese für eine militärische Verwendung bestimmt sind? Nein. Die Ausfuhr gelisteter Dual-use-Güter der EG-Dual-useVerordnung ist nach Art. 3 EG-Dual-use-Verordnung immer genehmigungspflichtig. Die Ausfuhr nicht-gelisteter Dualuse- Güter kann nach Art. 4 EG-Dual-use-Verordnung genehmigungspflichtig sein.



 Muss für Güter des Art. 2 oder Art. 3 der Russland-Em-



bargoverordnung nur dann ein Antrag gestellt werden, wenn der Vertrag nach dem 01.08.2014 geschlossen wurde? Nein. Wann der Ausfuhrvertrag geschlossen wurde, ist für die Genehmigungspflicht nicht relevant. Die Ausfuhr gelisteter Dual-use-Güter (Art. 2) und die Ausfuhr der Güter des Anhangs II (Art. 3) sind genehmigungspflichtig. Die Begünstigung von »Altvertragsfällen« betrifft nur die Frage, ob trotz an sich verbotener Verwendung eine Genehmigung erteilt werden kann.



 Muss für Ausfuhren von Gütern, die für die Erdölexploration



bestimmt sind, immer ein Antrag beim BAFA gestellt werden? Nein. Ein Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung muss nur gestellt werden, wenn Güter ausgeführt werden sollen, die entweder von Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Rüstungsgüter), von Anhang I der EG-Dual-use-Verordnung (gelistete Dual-use-Güter) oder von Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 erfasst werden. Die Ausfuhr nicht-gelisteter Güter ist bei einer Verwendung für die Erdölexploration nicht genehmigungspflichtig.



 Muss für Güter des Anhangs II nur dann eine Ausfuhrgenehmigung beantragt werden, wenn die Güter in der Erdölexploration eingesetzt werden? Nein. Die Ausfuhr von Gütern des Anhangs II nach Russland bzw. zur Verwendung in Russland ist immer genehmigungspflichtig. Der Verwendungszweck spielt ausschließlich bei der Frage, ob eine Genehmigung erteilt werden kann, eine Rolle.



 Sind die Warentarifnummern das entscheidende Kriterium für eine Erfassung der Güter durch den Anhang II? Ja. Es kommt ausschließlich darauf an, ob die Ware von einer



Warenverzeichnisnummer (KN Code) erfasst wird, die in Anhang II genannt ist.



 Was bedeutet das »ex« neben einzelnen Warenverzeichnisnummern des Anhangs II? Der Zusatz »ex« in Anhang II bedeutet, dass aus dem Warenkorb der genannten Warenverzeichnisnummer nur die in Textform genannten Güter von den Restriktionen des Art. 3 erfasst werden.



 Sind Güter des Anhangs II auch dann von der Genehmigungspflicht erfasst, wenn diese nur Bestandteil des auszuführenden Guts sind? Ob eine Genehmigungspflicht besteht, richtet sich nicht nach dem Bestandteil, sondern nach dem auszuführenden Gesamtgut. Sofern dieses Gesamtgut von einer Warenverzeichnisnummer (KN Code) erfasst wird, die in Anhang II genannt ist, ist die Ausfuhr genehmigungspflichtig. Anderenfalls besteht keine Genehmigungspflicht nach Art. 3 in Verbindung mit Anhang II. In Betracht kommen aber Genehmigungspflichten nach der EG-Dual-use-Verordnung oder der Außenwirtschaftsverordnung (AWV).



 Was ist bei der Ausfuhr nichtgelisteter Güter nach Russland



zu beachten? Die Ausfuhr nichtgelisteter Güter nach Russland ist genehmigungspflichtig, wenn Ihnen bekannt ist, dass die Güter im Zusammenhang mit ABC-Waffen oder Raketentechnologie hierfür verwendet werden oder wenn Ihnen eine militärische Endverwendung dieser Güter bekannt ist (Art. 4 EG-Dual-UseVerordnung). Als militärische Endverwendung gilt der Einbau in Rüstungsgüter, die Verwendung von Herstellungs-, Testoder Analyseausrüstung sowie Bestandteilen hierfür für die Entwicklung, die Herstellung oder die Wartung von Rüstungsgütern oder die Verwendung von unfertigen Erzeugnissen in einer Anlage für die Herstellung von militärischen Gütern, die in der oben genannten Liste aufgeführt sind.



 Sind



Speditionen und Transportdienstleister verpflichtet, Ausfuhren nach Russland gemäß den Verboten und Genehmigungspflichten der Russland-Embargoverordnung zu prüfen? Nein. Verantwortlich für die Einhaltung der Verbote und Genehmigungspflichten ist der Ausführer bzw. der Durchführer. Speditionen und Transportdienstleister haben aber die Bereitstellungsverbote zu beachten, die gegenüber Personen und Unternehmen gelten, die in den einschlägigen Namenslisten aufgeführt sind. Daneben kann es empfehlenswert sein, wenn sich Speditionen und Transportdienstleister vom Ausführer bzw. Durchführer versichern lassen, dass dieser die eventuell erforderliche Genehmigung eingeholt hat.
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Durchfuhr



 Ist die Durchfuhr durch die Europäische Union nach der



Verordnung (EU) Nr. 833/2014 genehmigungspflichtig? Das kommt auf die Güter an. Die Durchfuhr von Gütern des Anhangs II nach Russland ist genehmigungspflichtig. Die Durchfuhr von Rüstungsgütern des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste ist verboten. Die Durchfuhr gelisteter Dual-use-Güter des Anhangs I der EG-Dual-use-Verordnung ist verboten, wenn die Güter ganz oder teilweise für militärische Zwecke



oder militärische Endverwender bestimmt sind oder bestimmt sein könnten oder wenn die Güter für Unternehmen bestimmt sind, die in Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 genannt sind.



 Ist die Durchfuhr durch Russland zulässig?



Ja. Durchfuhren durch Russland sind nicht von den Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 umfasst.



Technische Hilfe / Technische Unterstützung



 Muss Technische Hilfe im Zusammenhang mit der Verord-



nung (EU) Nr. 833/2014 grundsätzlich beantragt werden? Das kommt auf die Zielsetzung der Technischen Hilfe an. Technische Hilfe im Zusammenhang mit Rüstungsgütern ist verboten. Technische Hilfe im Zusammenhang mit gelisteten Dual-use-Gütern des Anhangs I der EG-Dual-use-Verordnung ist verboten, wenn diese für militärische Endverwendungen oder Endverwender bestimmt ist oder bestimmt sein kann oder für Mischempfänger erbracht wird, die in Anhang IV aufgeführt sind.



Ebenfalls verboten ist die Technische Unterstützung im Zusammenhang mit Bohrungen, Bohrlochprüfungen, Bohrlochmessungen und Komplettierungsdiensten oder im Zusammenhang mit spezialisierten schwimmenden Plattformen, sofern diese Technische Hilfe im Rahmen von Projekten zur Erdölexploration und-förderung in Wassertiefen größer als 150 Meter, in Offshore-Gebieten nördlich des Polarkreises oder für Schieferölprojekte in Russland erbracht wird. Wenn die Technische Hilfe im Zusammenhang mit Gütern des Anhangs II steht, ist diese genehmigungspflichtig.
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Antragsverfahren



 Welche Unterlagen müssen für eine Genehmigung nach



Anhang II eingereicht werden und muss grundsätzlich eine EVE eingereicht werden? Für die Beantragung ist das übliche Antragsformular zu verwenden. Daneben sind aussagekräftige Unterlagen zu den auszuführenden Gütern einzureichen. Des Weiteren wird die Nutzung der neu gestalteten Endverbleibserklärung zu Ausfuhren von Gütern des Anhangs II empfohlen.



 Was ist eine Höchstbetragsgenehmigung und wie bean-



trage ich diese? Eine Höchstbetragsgenehmigung ermöglicht es Ihnen, einen bestimmten Empfänger mit Gütern bis zu einem bestimmten, plausibel darzulegenden Höchstbetrag zu beliefern. Es muss daher nicht für jeden Auftrag eine eigene Ausfuhrgenehmigung beantragt werden. Für die Beantragung einer Höchstbetragsgenehmigung ist das übliche Antragsformular zu verwenden. Im Feld 23b »Art der Genehmigung« tragen Sie bitte »H« ein. In einem Antrag auf Höchstbetragsgenehmigung sind bei den Angaben zu Menge und Wert der Güter die voraussichtliche Jahresmenge und der entsprechende Wert der Güter anzugeben. Diese Angaben müssen auf einer realistischen Schätzung beruhen, müssen aber nicht mit Unterlagen über die Lieferungen in den zurückliegenden Jahren belegt werden.



 Wie



beantrage ich eine individuelle Pauschalgenehmigung? In einem Antrag auf individuelle Pauschalgenehmigung ist die Angabe eines konkreten Empfängers und Endverwenders entbehrlich. Beantragt wird pauschal die Lieferung von Gütern des Anhangs II nach Russland. Die Vorlage einer Endverbleibserklärung oder von Vertragsunterlagen ist nicht erforderlich. Weitere Besonderheiten zur Antragstellung finden Sie unter Ziffer VIII. Nr. 4 des Merkblattes.



 Wie beantrage ich einen Nullbescheid oder eine sonstige



schriftliche Auskunft? Für die Beantragung ist das übliche Antragsformular zu verwenden. Daneben sind aussagekräftige Unterlagen zu den



Sonstiges



 Kann



der Geschäftspartner Schadensersatz wegen der sanktionsbedingten Nichterfüllung des Vertrages fordern? Gemäß Art. 11 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ist die Erfüllung von Ansprüchen im Zusammenhang mit Verträgen oder Geschäften, deren Erfüllung oder Durchführung von den Maßnahmen der Verordnung unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise berührt wird, nicht zulässig, wenn sie u.a. von russischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen geltend gemacht werden. Dies betrifft beispielweise Schadensersatzansprüche, Entschädigungsansprüche und Garantieansprüche. Eine entsprechende Regelung findet sich in Art. 11 der Verordnung (EU) Nr. 269/2014. Die Beweislast, dass die Erfüllung des Anspruchs nicht sanktionsbedingt verboten ist, trägt der Anspruchsteller.



auszuführenden Gütern einzureichen. Des Weiteren wird die Einreichung einer Endverbleibserklärung empfohlen.



 Wie beantrage ich die Genehmigung Technischer Hilfe?



Sofern die Technische Hilfe zusammen mit einer Ausfuhrgenehmigung beantragt wird, nutzen Sie bitte das Formular für Ausfuhranträge und geben im Zusatzfeld an, welche Technische Hilfe Sie ergänzend erbringen möchten. Ansonsten kann eine Genehmigung für Technische Hilfe formlos beantragt werden. Sie sollten jedoch detailliert darlegen, welche Dienstleistungen Sie wem gegenüber erbringen wollen.



 Kann ich als Spediteur einen Antrag auf Erteilung einer



Durchfuhrgenehmigung für einen Nicht-EU-Auftraggeber stellen? Ja. Antragsteller ist zwar im Normalfall der Auftraggeber. Speditionen können aber als Agent den Antrag auf Erteilung der Genehmigung für den Auftraggeber stellen. In diesem Falle ist jedoch die Vorlage einer schriftlichen Bevollmächtigung erforderlich.



 Wie lange dauert die Bearbeitung?



Die Dauer der Bearbeitung kann nicht abstrakt prognostiziert werden, da diese von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängt.



 Wieviel kostet das Antragsverfahren?



Das BAFA erhebt für die Bearbeitung von Anträgen keine Gebühren.



 Können Außenhandelsgeschäfte noch über die in Anhang III genannten Banken abgewickelt werden? Grundsätzlich ja. Die Verbote des Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, die sich auf die Banken beziehen, die in Anhang III genannt sind, beziehen sich nur auf den Handel mit bestimmten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sowie auf die Vergabe von Krediten und Darlehen. Die Einbindung dieser Banken in einen Exportvorgang ist somit zulässig, sofern diesen Banken hierbei keine Kredite oder Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen gewährt werden.



 Gilt die Russland-Embargoverordnung auch für Ausfuhren auf die Krim oder nach Sewastopol? Nein. Beachten Sie aber bitte, dass Ausfuhren auf die Krim und nach Sewastopol nach Art. 2b der Verordnung (EU) Nr. 692/2014 in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 1351/2014 verboten sein können.



Foto: OWC
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LÄNDERINFORMATIONEN/ MARKTANALYSEN/ BRANCHENREPORTS Einen ersten Überblick über die Situation Ihrer Branche in Russland erhalten Sie über Marktanalysen, die im Internet verfügbar sind. Hier die wichtigsten Anbieter:



Germany Trade & Investment Germany Trade & Invest (gtai) ist die Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft berät ausländische Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit auf den deutschen Markt ausdehnen wollen. Sie unterstützt deutsche Unternehmen, die ausländische Märkte erschließen wollen, mit Außenwirtschaftsinformationen. Die erste Adresse, um sich einen Überblick über die Entwicklung der verschiedenen Branchen in Russland zu verschaffen, ist Germany Trade & Investment, gtai. Die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing verfügt über ein ausgeprägtes Korrespondentennetz. In Russland arbeiten zwei deutsche Analysten sowie lokale Mitarbeiter. Auf der Seite www.gtai.de/russland erhalten Sie aktuelle Marktinformationen, Wirtschaftsdaten, Zoll- und Rechtsinformationen, Ausschreibungen und Projekthinweise. Dort finden Sie auch geschäftspraktische Tipps, wie sie erfolgreich durch die gegenwärtige Russlandkrise steuern können. Hinzu kommen Branchenanalysen zum Maschinen- und Anlagenbau, zur Kfz-Industrie, Chemieindustrie, Medizintechnik, Bauwirtschaft und Einzelhandel. Täglich werden neue Branchenberichte eingestellt, oft durch zahlreiche Kontaktdaten ergänzt. Germany Trade & Invest Edda Wolf Leiterin des Bereichs GUS/Südosteuropa Villemombler Straße 76, 53123 Bonn Tel.: +49 228 24993-214 [email protected] www.gtai.de



Deutsch-Russische Auslandshandelskammer/ DE International Die AHK Russland bietet in Zusammenarbeit mit der russischen Firma MAR Consult Marktanalysen sowie B2C-Forschungen an. Konkret können angefragt werden:  Gesamtbeurteilung der Branchensituation  Wichtigste Marktteilnehmer  Produktcharakteristik  Produktionsvolumina und -dynamik  Preisanalyse  Charakteristik der Distributionskanäle  Faktoren, die die Entwicklung der Branche beeinflussen  Entwicklungsprognose für die Branche.



Informationen zur Marktentwicklung liegen auch in den Komitees und Arbeitsgruppen der AHK Russland vor. Komitees und Arbeitsgruppen der AHK Russland  Komitee für Handel mit den Arbeitsgruppen Zoll-, Transport- und Logistikfragen sowie Technische Regulierung;  Komitee für Finanzdienstleistungen;  Komitee für Öffentlichkeitsarbeit und Kultur mit den Arbeitsgruppen Public Relations und Governmental Relations;  Komitee für Personalfragen mit der Arbeitsgruppe Migration;  Komitee für Rechtsfragen;  Komitee für Steuern, Rechnungslegung und Controlling mit der Arbeitsgruppe Buchhalter;  Komitee für Unternehmenspraxis mit den Arbeitsgruppen Immobilien, Energie und Energieeffizienz, Initiative Compliance/ AG Compliance, Gesundheitswirtschaft, Agrarund Ernährungswirtschaft sowie Hochgeschwindigkeitsverkehr.  Eine Arbeitsgruppe Kfz-Industrie ist im Entstehen. Die Filiale Nordwest, St. Petersburg, hat ein Komitee für Recht, Steuern und Finanzen sowie eine Arbeitsgruppe Steuern und Rechnungslegung. Die Vorsitzenden der Komitees und Arbeitsgruppen sind deutsche Manager. Die AHK Russland übernimmt außerdem für Sie Adressrecherchen und Mailings, vermittelt Geschäftspartner und berät individuell zu Ihren Absatzchancen. Monatlich veröffentlicht die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer auf ihrer Website Kooperationsangebote russischer Unternehmen. DE International ist die Servicemarke der Deutschen Auslandshandelskammern. Sie bietet in Zusammenarbeit mit der AHK Russland Marktprofile, Marktanalysen, Marktstudien, Adressrecherche, Geschäftspartnersuche, Standortsuche, Bonitätsprüfung, Gründung von Repräsentanzen/GmbH, Personalsuche und weitere Services. Das Angebot ist in erster Linie an den Bedürfnissen von kleinen und mittelständischen Unternehmen orientiert. DE International hat Zugang zur Unternehmensdatenbank SPARK.
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DEinternational Wladimir Nikitenko Kasatschi per. 7 119017 Moskau Tel.: +7 495 234 49 50 - 2281 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OWC-Verlag für Außenwirtschaft GmbH Der OWC-Verlag für Außenwirtschaft ist ein Fachverlag für Außenwirtschaft mit dem Fokus auf Ost- und Mitteleuropa sowie Asien. Die meisten Publikationen werden zu Russland herausgegeben. Darüber hinaus bietet der Verlag online ein Wirtschaftsportal Russland an. Folgende Publikationen erscheinen im OWC-Verlag:  Der wöchentliche Newsletter RUSSLAND aktuell veröffentlicht Nachrichten zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sowie zum Engagement deutscher Unternehmen in Russland. Darüber hinaus werden in jeder Ausgabe Branchenreports der gtai und Beiträge zur aktuellen Rechtsentwicklung publiziert. In der Rubrik Geschäftskalender sind Termine von Konferenzen und Informationsveranstaltungen zu Russland aufgelistet.  Das Wirtschaftsmagazin OST-WEST-CONTACT bietet in jeder zweiten Ausgabe einen Russland-Teil. Hier erhalten Sie Informationen über die deutsche Community, über Firmenstrategien, Branchenentwicklungen und russische Regionen. Im Juli veröffentlicht der Verlag ein Special mit 100 Fragen und Antworten zum Russland-Geschäft.  Das Deutsch-Russische Wirtschaftsjahrbuch, das in Zusammenarbeit mit der AHK Russland entsteht, fasst die Themen des Jahres zusammen und gibt einen Überblick



über die Aktivitäten deutscher Unternehmen: Welche Verträge wurden unterzeichnet? Wer erhielt welche Aufträge? Wer investierte wo?  Die Publikation Investieren in Russland mit Beiträgen zu aktuellen Fragen des Markteintritts, der Geschäftsführung, der steuerlichen Entwicklungen u. v. m. wird einmal jährlich herausgegeben.  Ende 2013 erschien der Business Guide Russland, ein Handbuch für ausländische Investoren und Geschäftsleute in Russland.  Ende 2014 veröffentlichte der OWC-Verlag das Handbuch Personalmanagement in Russland. OWC-Verlag für Außenwirtschaft GmbH Redaktion Berlin 10969 Berlin, Ritterstraße 2 B Tel.: +49 30 615089-0 [email protected] www.owc.de



20140207_Anzeige_OWC_8.pdf 1 10.02.2014 12:54:49



Recht | Steuern | Prüfung Für Sie vor Ort.
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RSP International - Ihr Partner für Prüfung und Beratung
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DIHK, KOMPETENZZENTREN RUSSLAND UND INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN MIT KOMPETENZ ZU RUSSLAND 40 Industrie- und Handelskammern bieten in Deutschland einen erweiterten Service zu fast 100 Ländern an. Kompetenzzentren zu Russland gibt es bei der IHK Rhein-Neckar, Mannheim, der IHK Düsseldorf sowie der IHK Koblenz. Darüber hinaus haben sieben IHK Kompetenzen zu Russland aufgebaut.



Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. Tobias Baumann Leiter des Referats Ost- und Südosteuropa, Zentralasien Bereich Internationale Märkte DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: +49 30 20308-2312 Fax: +49 30 20308-2444 [email protected] www.dihk.de



Kompetenzzentrum Russland bei der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf Das Russland Kompetenzzentrum Düsseldorf, mit den Trägern Landeshauptstadt Düsseldorf, Messe Düsseldorf GmbH, Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf sowie der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer wurde im Februar 2001 gegründet. Als eine zentrale Anlaufstelle für deutsche und russische Unternehmen und Institutionen bietet es Beratung und Unterstützung beim Aufbau von bilateralen Wirtschaftskontakten, Organisation von Unternehmensreisen, Konferenzen, Informationsveranstaltungen, Seminaren und Workshops zu aktuellen Fragen der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, Auskünfte zu Messen sowie Veranstaltungen an und unterstützt die Aktivitäten der Deutsch-Russischen AHK. Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf Russland Kompetenzzentrum Düsseldorf Dr. Andrea Gebauer, Leiterin Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Tel.: +49 211 3557329 Fax: +49 211 35579397 [email protected] www.duesseldorf.ihk.de



Kompetenzzentrum Russland bei der IHK Rhein-Neckar Die IHK Rhein-Neckar gehört mit ihrem Kompetenzzentrum Russland seit 1999 zu den Pionieren der bundesweiten Länder-Spezialisierung der deutschen IHKs. Die Menge und die Qualitätstiefe der Anfragen deutscher Unternehmen zum Russland-Geschäft steigt kontinuierlich. Die wechselhafte Entwicklung des russischen Marktes und der Gesetzgebung – zuletzt aufgrund von Wirtschaftssanktionen – erfordert stets aktuelle Informationen. Diesen Informationsbedarf kann man nur in einem weiten Kooperationsnetz decken, zu dem vor allem die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer, die IHKs wie auch eine ganze Reihe von spezialisierten Dienstleistern zählen. Das Kompetenzzentrum Russland der IHK Rhein-Neckar hilft deutschen Unternehmen, an diese Informationen rechtzeitig zu kommen und führt dazu verschiedene Veranstaltungen und individuelle Beratungen durch. Zudem werden diese Informationen auf der spezialisierten Internetseite www.r-nrus.de zur Verfügung gestellt: von A wie Arbeitsrecht über G wie Geschäftsvisum bis Z wie Zoll und Zertifizierung. IHK Rhein-Neckar Kompetenzzentrum Russland Dr. Jelena Möbus, Leiterin Straße: L 1, Haus 2 68161 Mannheim Tel.: +49 621 1709-282 [email protected] www.rhein-neckar.ihk24.de



DEUTSCH FÜR IHR UNTERNEHMEN MIT DEM GOETHE-INSTITUT RUSSLAND ENGLISCH IST EIN MUSS - DEUTSCH IST EIN PLUS Im Geschäftsleben sind solide Deutschkenntnisse ein Wettbewerbsvorteil und unabdingbar auf dienstlichen Reisen in deutschsprachige Länder. Mit unserer Hilfe bringen Sie Ihren Mitarbeitern Deutschland und die deutsche Sprache näher und verbessern damit auch die Kommunikation innerhalb Ihres Unternehmens. RUSSLANDWEITES NETZ In den Deutschkursen der Goethe-Institute in Moskau und St. Petersburg oder einem unserer 30 Partnerzentren in Russland trainieren Ihre Mitarbeiter effektiv und passgenau Kommunikation auf Deutsch – in Basiskursen oder auf fortgeschrittenen Sprachniveaus. Nach einheitlichen Qualitätsstandards und Lernplänen. FLEXIBLE UNTERRICHTSTERMINE Die Unterrichtstermine an Ihrem Unternehmen oder einem unserer Unterrichtszentren legen wir nach Ihrem Bedarf fest. Bei Kursen im Online-Format können Ihre Mitarbeiter jederzeit ihr Deutsch trainieren und werden kontinuierlich tutoriell betreut. GARANTIERTER ERFOLG Laufende Qualitätskontrollen und internationale Deutschzertifikate zum Kursabschluss: So können Sie sicher sein, dass Ihre Investition in die Fortbildung Ihrer Mitarbeiter maximalen Erfolg bringt. GERNE BERATEN WIR SIE: [email protected] www.goethe.de/moskau/firmenkurse
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Kompetenzzentrum Russland bei der IHK Koblenz



IHK Region Stuttgart



Im September 2013 eröffnete die IHK Koblenz mit einer großen Auftaktveranstaltung das Kompetenzzentrum Russland. Die IHK reagierte damit auf das Interesse des deutschen Mittelstands am russischen Markt. Ein umfangreiches Serviceangebot soll Unternehmen nicht nur den Markteinstieg erleichtern, sondern auch bei der optimalen Positionierung auf dem russischen Markt helfen. Wir bieten Ihnen  Informationen zu Branchen, Märkten und Rechtsbestimmungen;  Informationen zum Dienstleistungs- und Warenverkehr;  Sprechtage und Informationsveranstaltungen;  Kontakte zur Deutsch-Russischen AHK; und beraten Sie  bei allen Fragen rund um Ein- und Ausfuhr(-bestimmungen);  bei Fragen im Zollrecht;  zum Außenwirtschaftsrecht, zu Kontroll- und Embargovorschriften. Außerdem organisieren wir Messebeteiligungen.



Die exportstarke Wirtschaftsstruktur der Region Stuttgart spiegelt sich auch im IHK-Serviceangebot des Bereichs Außenwirtschaft wider. Das 20-köpfige Außenhandelsteam berät zum einen zu den Themen Zoll- und Außenwirtschaftsrecht und allen praktischen Fragen des internationalen Warenverkehrs. Zum anderen stehen den Mitgliedsunternehmen Länderreferenten zur Seite, die sie mit Informationen und Beratung zu bestimmten Handelsregionen, Ländern und Märkten versorgen. Russland spielt hier eine entscheidende Rolle. Das Land gehört zu den zehn wichtigsten Absatzmärkten baden-württembergischer Waren. Der Beratungsbedarf der Mitgliedsunternehmen zu Russland ist enorm und wird durch die IHK Region Stuttgart durch telefonische und persönliche Beratung, Wirtschaftstage, zahlreiche Fachveranstaltungen sowie ein umfangreiches Informationsangebot im Internet abgedeckt. Das wirtschaftliche Potenzial von Russland können Unternehmer darüber hinaus durch die Teilnahme an Unternehmerreisen persönlich erfahren. Mit Sitz in der Landeshauptstadt übernimmt die IHK Region Stuttgart im Kammersystem eine Federführungsfunktion für den Bereich International und spricht dadurch für die zwölf Kammern in Baden-Württemberg. Im zweijährigen Turnus findet zudem die Sitzung der Gemischten Arbeitsgruppe zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Gebiet Swerdlowsk in Stuttgart statt.



IHK Koblenz Kompetenzzentrum Russland Swetlana Hörner, Leiterin Schlossstraße 2 56068 Koblenz Tel.: +49 261 106206 [email protected] www.ihk-koblenz.de



IHK München



IHK für München und Oberbayern Johannes Huber Referatsleiter Asien-Pazifik/Russland/GUS Bereich Außenwirtschaft Balanstraße 55 - 59 81541 München Tel.: +49 89 5116-1310 [email protected] www.ihk.muenchen.de



IHK Stuttgart Barbara Effenberger, Länderreferentin Osteuropa und Türkei Jägerstr. 30 70174 Stuttgart Tel.: +49 711 2005-1407 [email protected] www.stuttgart.ihk.de



IHK Frankfurt am Main



IHK Frankfurt am Main Monika Goldbach, Referentin Geschäftsfeld International Börsenplatz 4 60313 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 2197-1294 [email protected] www.frankfurt-main.ihk.de
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IHK Hannover



IHK zu Leipzig



Die IHK bietet Seminare und Trainings zur Vorbereitung eines Markteinstiegs in Russland  zur Vertragsgestaltung;  zu Fragen des Zolls, der Produktzulassung und -zertifizierung;  zu Personalfragen sowie zur interkulturellen Kompetenz. Die IHK wirkt an Delegationsreisen des Landes Niedersachsen mit. Ausgewählte russische Fach- und Führungskräfte, die an Fortbildungen bei der Deutschen Management Akademie Niedersachsen gGmbH, Celle, teilnehmen, informieren wir über unsere Arbeit. Darüber hinaus pflegen wir Kontakte zu den Partnerregionen Niedersachsens, Perm und Tjumen.



Die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig setzt bei der Unterstützung ihrer Mitglieder in der Auslandsmarkterschließung seit zirka 20 Jahren auf den strategisch wichtigen Markt Russland. Sie bietet  Erstberatung;  vielfältige Möglichkeiten des Netzwerkaufbaus und Erfahrungsaustausches;  Länderberatungstage in Zusammenarbeit mit der AHK Russland;  Workshops und Informationsveranstaltungen mit in Russland aktiven Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien;  einen Deutsch-Russischen Wirtschaftsstammtisch zusammen mit dem Generalkonsulat der Russischen Föderation in Leipzig;  Delegationsreisen und Messebesuche in Zusammenarbeit mit sächsischen Wirtschaftsfördereinrichtungen. Delegationen aus der Russischen Föderation besuchen ihrerseits regelmäßig Leipziger Messen sowie die Region Leipzig. Sie werden durch die IHK zu Leipzig bei der Kontaktanbahnung mit sächsischen Unternehmen betreut. Zu einigen wirtschaftsstarken Industrie- und Handelskammern wie Moskau, St. Petersburg, Kasan, Jekaterinburg und Wolgograd unterhält die IHK zu Leipzig enge Arbeitskontakte.



IHK Hannover Reinhard Wagner Länderreferat Ost- und Mitteleuropa Schiffgraben 49 30175 Hannover Tel.: +49 511 3107-339 [email protected] www.hannover.ihk.de



Handelskammer Hamburg Die Experten im Geschäftsbereich International und in den Vertretungen in Russland beantworten Ihnen Fragen zu Geschäftsanbahnungen, Abwicklung, Finanzierung, Zoll und Zertifizierung. Bei Fragen zu Rechtsaspekten in Russland kann Ihnen unser Geschäftsbereich Recht und Fair Play weiterhelfen. Außerdem bieten wir  einen monatlichen Russland-Jour-fixe. Dr. Gabriele Kötschau, Leiterin des Kammerbüros in St. Petersburg, kommt regelmäßig nach Hamburg und berät Firmen individuell.  »Vor-Ort-Beratung« in unseren Vertretungen in St. Petersburg und Kaliningrad;  Veranstaltungen, Seminare, Besuche von Delegationen aus Russland;  Veranstaltungen zur Geschäftspraxis und zu Einzelaspekten (Zoll, Logistik und weitere Branchen);  Delegationen aus Politik und Wirtschaft russischer Regionen sind häufig Gast in der Handelskammer. Wir organisieren Gespräche und Kontakte.  das Seminar »Grundlagen im Russlandgeschäft«, das speziell kleinen und mittleren Unternehmen sowie Einsteigern Anregungen für das Russlandgeschäft vermittelt. Handelskammer Hamburg Corinna Nienstedt Leiterin Geschäftsbereich International Adolphsplatz 1 20457 Hamburg Tel.: +49 40 36138-291 [email protected] www.hk24.de







Industrie- und Handelskammer zu Leipzig Matthias Feige Geschäftsfeld International Goerdelerring 5 04109 Leipzig Tel.: +49 341 12671324 [email protected] www.leipzig.ihk.de
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PETRA WERMKE



Prokuristin, Leiterin der Zertifizierungsstelle, DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg Gesellschaft für Zertifizierung in Europa mbH



ZERTIFIZIERUNG IN RUSSLAND UND IN DER EURASISCHEN WIRTSCHAFTSUNION Anforderungen haben sich verschärft/ Aktuell verschiedene Arten von Konformitätsnachweisen gültig Neben Russland hoffen auch die anderen Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion von der aktuellen politischen Situation zu profitieren. Kasachstan und Belarus bieten staatliche Programme für Investoren an. Kasachstan bereitet sich auf die EXPO 2017 vor und hofft auf Investitionen im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrifizierung des Transports. Die ab dem 1. Januar 2015 auf vier Länder gewachsene Eurasische Wirtschaftsunion (Beitritt Armeniens ab 1. Januar 2015) stellt eigenständige Anforderungen an die Qualität und Sicherheit von Erzeugnissen. Um den Markt und die Verbraucher vor Konsum- und Industrieprodukten niederer Qualität zu schützen, stellen die Länder ihre verbindlichen Sicherheitsanforderungen und andere Mindestanforderungen – nicht nur an Erzeugnisse, sondern teilweise auch an die Herstellungsprozesse – sowie den Nachweis der Marktkonformität auf ein einheitliches System um. Dieser Prozess läuft und ist noch nicht abgeschlossen. Die Sanktionen der USA und der EU haben den Ruf der deutschen Wirtschaftspartner in Russland spürbar geschädigt und es wird schwieriger, deutsche Maschinen und Anlagen in Russland zu platzieren. Die Märkte in Kasachstan und Belarus hoffen nun ihrerseits auf einen größeren Import deutscher Maschinen und Anlagen in ihre Länder. Umso wichtiger ist es, die aktuellen Zertifizierungsanforderungen für das gesamte Gebiet der Eurasischen Wirtschaftsunion zu kennen. ZERTIFIZIERUNG IN RUSSLAND Das System der Zertifizierung in Russland wurde bisher durch das 1993 erlassene Gesetz »Über die Zertifizierung von Erzeugnissen und Dienstleistungen« und durch das 1992 verabschiedete Verbraucherschutzgesetz geregelt. Die »Einheitliche Liste der Erzeugnisse« (letzte Fassung als Regierungsanweisung Nr. 982 vom 1. Dezember 2009) legt dabei fest, welche Konsum- und Industrieprodukte einer Konformitätsbewertung unterliegen. Mit Inkrafttreten des föderalen Gesetzes »Über technische Regulierung« am 1. Juli 2003 begann in Russland die Reform der technischen Regulierung mit dem Ziel der Anpassung und



Harmonisierung des russischen Systems der technischen Regulierung an moderne Marktbedingungen. Es sollten etwa 500 bis 600 Technische Reglements (vergleichbar mit den Europäischen Direktiven) erarbeitet werden. Das Gesetz sah einen Übergangszeitraum von sieben Jahren zur schrittweisen Einführung der Technischen Reglements (TR) mit Zieltermin 1. Juli 2010 vor. Die wesentlichen Ursachen für die in der Praxis schleppende Erarbeitung und Einführung dieser TRs waren die fehlende Mitwirkung (Interesse) der russischen Industrie an der Erarbeitung der Technischen Reglements und der dafür benötigten Normen und Regeln (Finanzierung!), Angst der Behörden, dass Zuständigkeiten entfallen, sowie fehlende Leistungsfähigkeit der bisherigen (GOSSTANDART) ROSSTANDART-Institute, die »früher« federführend die zentralisierte und aus dem Staatshaushalt finanzierte Normung in der UdSSR leiteten und realisierten. Das führte dazu, dass bis Ende 2010 nur 24 russische Technische Reglements angenommen worden, die auch nur teilweise in Kraft getreten sind. ZERTIFIZIERUNG IN DER ZOLLUNION 2010 übergaben Russland, Kasachstan und Belarus die Zuständigkeit für die Erarbeitung und Bestätigung von Technischen Reglements sowie der Anforderungen in den darin verbindlich geforderten Konformitätsnachweis (Zertifizierung und Zertifizierungsverfahren!) an die »Eurasische Wirtschaftskommission« (ehemals Kommission der Zollunion). Die Regierungen von Russland, Kasachstan und Belarus haben mit der Eurasischen Wirtschaftsunion einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit eigenen – von Europäischen Direktiven unterschiedlichen – Regeln geschaffen. Dazu gehört, dass jedes der daran teilnehmenden Länder seine bisherigen Anforderungen an den Nachweis der Marktkonformität in neue, einheitliche Regeln und Anforderungen überführt, die im gesamten gemeinsamen Wirtschaftsraum gültig sind und die bisherigen nationalen Anforderungen und Technische Reglements ersetzen. Per 15. Februar 2015 sind 35 Technische Reglements der Zollunion angenom-
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men und bereits in Kraft getreten. Deshalb gelten für verschiedene Warenarten verschiedene Konformitätsnachweise (siehe Grafik unten). Vor dem Inkrafttreten der Technischen Reglements der Zollunion erteilte Konformitätsnachweise nach den Regeln TR Russland und GOST R dürfen bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit verwendet werden, jedoch nicht länger als bis zu einem mit Annahme eines Technischen Reglements festgelegten Zeitpunkt. Für die meisten Warenarten sind diese Übergangsfristen bereits abgelaufen oder laufen in Kürze ab (15. März 2015 Maschinenbau, 15. Februar 2015 Lebensmittel). Ähnliche Tabellen könnte man für die andern Länder der EAC erstellen. Neu ist, dass die Zertifizierung entsprechend der Technischen Reglements der Eurasischen Wirtschaftsunion nur von einer auf dem Gebiet der Eurasischen Wirtschaftsunion registrierten juristischen oder natürlichen Person beantragt werden darf. WAS BEI EXPORTEN ZU BEACHTEN IST Die Reformen der technischen Regulierung in Russland und in der Eurasischen Wirtschaftsunion haben dazu geführt, dass aktu-



ell verschiedene Arten von Konformitätsnachweisen existieren (siehe Grafik Seite 28).  GOST R Pflichtzertifizierung in Form eines GOST R Pflichtzertifikats oder einer registrierten GOST R Konformitätserklärung;  Freiwilliges GOST R Zertifikat bei keiner Konformitätsnachweispflicht;  TR Pflichtzertifizierung in Form eines TR Pflichtzertifikats Russland oder einer registrierten TR Konformitätserklärung Russland;  TR ZU Pflichtzertifizierung in Form eines TR Pflichtzertifikats der Zollunion oder einer registrierten TR Konformitätserklärung der Eurasischen Wirtschaftsunion. Bevor Sie einen Exportvertrag unterschreiben, sollten Sie sich beraten lassen, welche Art der Konformitätsbewertung für Sie zutreffend ist. Sie müssen erstens beachten, dass Konformitätsbewertungen für Serienproduktionen nur mit einem Produktions standortaudit (Fertigungsaudit) vor und während der Geltungsdauer des Dokumentes, ausgestellt werden. Für Ihre Zeitplanung müssen Sie einkalkulieren, dass die Prüfungen nur in einem akkreditierten Labor der Länder der EAC durchgeführt werden dürfen.



Erzeugnisse nach GOST R-, TR RF- und TR ZU-System Russland



Zollunion (ZU)



GOST R-System  Medizintechnik  Chemieprodukte  Geschirr  Landwirtschaftliche Erzeugnisse  Roh- und Werkstoffe  Erzeugnisse der holzverarbeitenden Industrie  Veterinär-biologische Präparate und Erzeugnisse



TR-System



 Bauprodukte  Brandschutz  Abgase von Fahrzeugen  Tabak und Tabakerzeugnisse  Transportmittel auf Rädern  Gebäudeausrüstung  Blut und Blutprodukte



TR ZU-System                     



Pyrotechnik (seit 15.02.2012 / bis 15.08.2013)* Persönliche Schutzausrüstungen (seit 01.06.2012 / bis 15.02.2014)* Benzin, Diesel, Masut (seit 31.12.2012 / bis 30.06.2014)* Verpackung (seit 01.07.2012 / bis 15.02.2014)* Spielzeug (seit 01.07.2012 / bis 15.02.2015)* Parfümerie und Kosmetik (seit 01.07.2012 / bis 01.07.2014)* Ware für Kinder und Jugendliche (seit 01.07.2012 / bis 15.02.2014)* Erzeugnisse der Leichtindustrie (seit 01.07.2012 / bis 01.07.2014)* Maschinen und Ausrüstungen (seit 15.02.2013 / bis 15.03.2015)* Ausrüstungen und Maschinen in Ex-Bereichen (seit 15.02.2013 / bis 15.03.2015)* Gas-Aggregate (seit 15.02.2013 / bis 15.03.2015)* Niederspannungsgeräte (seit 15.02.2013 bis 15.03.2015)* Aufzüge (seit 15.02.2013 / bis 01.01.2015)* Lebensmittel (seit 01.07.2013 / bis 15.02.2015)* Getreide (seit 01.07.2013 / bis 15.02.2015) Öl- und Fettprodukte (seit 01.07.2013 / bis 15.02.2015)* Obst- und Gemüsesäfte (seit 01.07.2013 / bis 15.02.2015)* Druckgeräte (seit 01.02.2014 / bis 01.08.2015)* Möbel (seit 01.07.2014 / bis 01.03.2016)* Hochgeschwindigkeitsschienenfahrzeuge/ Ausrüstung/ Eisenbahninfrastruktur/ Schienenfahrzeuge (seit 02.08.2014)*
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Weiterhin sind noch verschiedene andere Ministerien und Behörden für spezielle Zulassungen zuständig. So könnte es sein, dass zusätzlich für Ihre Produkte eine Messmittelzulassung, eine Brandschutzzertifizierung, eine Veterinärzulassung oder andere Arten von Zulassungen erforderlich sind. WAS MACHT DIE EURASISCHE WIRTSCHAFTSKOMMISSION? Sie ist das Leitungsorgan der Eurasischen Wirtschaftsunion, verantwortlich für ihre Entwicklung, und sie erarbeitet weitere Vorschläge zur Integration. Die kollektive Führung durch je drei Minister aus jedem der vier Länder (seit 1. Januar 2015 ist Armenien Mitglied) leitet 23 Abteilungen und 18 konsultative Komitees und soll die wirtschaftliche Entwicklung voranbringen, Strukturwandlungen ausgleichen und den Mitgliedern international mehr Gewicht verleihen. Sie vergleicht sich gern mit der EU-Kommission. Weitere 22 neue Technische Reglements sind in Erarbeitung und 14 werden aktuell überarbeitet. Ab 2016 ist der Umgang mit Medizinerzeugnissen und Pharmazeutik vereinheitlicht.



UNSER PERSÖNLICHES RESÜMEE Der einheitliche Wirtschaftsraum der Zollunion sah den Aufbau eines gemeinsamen Konformitätsbewertungsverfahrens und einheitlicher Konformitätsanforderungen vor. Die Realität zeigt, dass die aktuellen Zertifizierungsanforderungen der Eurasischen Wirtschaftsunion unterschiedlich und teilweise widersprüchlich sind, unter anderem, da aufgrund des vielfachen Fehlens einheitlicher, gemeinsamer Normen die Anwendung der jeweiligen nationalen Normen zulässig ist. Entscheidend sind immer die Festlegungen des zutreffenden Technischen Reglements. Die Zertifizierungsanforderungen haben sich enorm verschärft, was zu wesentlich erhöhtem Dokumentations-, Prüf- und Überwachungsaufwand im Vergleich zum »alten« russischen GOST R- und TR-Zertifizierungssystem führt. Die Anforderung, dass der Antragsteller für einen Konformitätsnachweis (Zertifizierung) ausschließlich eine juristische Person der Eurasischen Wirtschaftsunion sein muss, ist für viele, besonders kleine und mittelständische ausländische Hersteller zum Exporthindernis geworden. Aus heutiger Sicht haben die Erarbeitung und das Inkrafttreten der Technischen Reglements innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion zu größerer Entfernung von den europäischen



Arten des Konformitätsbewertungsnachweises Russland



Zollunion (ZU)



GOST R-System



TR-System



TR ZU-System



Freiwilliges GOST R RegistZertifikat rierte GOST bei keiner GOST R R Konfor- KonformiPflichtzer- mitätser- tätsnachtifikat klärung weispflicht



↑



↑



↑



Einheitliche Liste der Erzeugnisse, die einer Pflichtzertifizierung bzw. dem Konformitätsnachweis auf Grundlage einer Konformitätserklärung unterliegen (Regierungsanweisung Nr. 982 vom 01.12.2009) Gesetz »Über die Zertifzierung von Erzeugnissen und Dienstleistungen« (1993 + Änderungen 1995, 1998, 2001, 2002, 2003)



TR ZU Pflichtzertifikat



TR Pflichtzertifikat



Registrierte TR Konformitätserklärung



↑



Registrierte TR ZU Konformitätserklärung



↑



Technische Reglements Russland (Bisher 24 TR RF)



34 Technische Reglements der Zollunion: Einheitliche Nomenklatur der Erzeugnisse, die der Pflicht eines Konformitätsnachweises im Rahmen der Zollunion mit der Ausgabe einheitlicher Dokumente unterliegen (Beschluss Nr. 319 der Zollunion vom 18.06.2010)



Gesetz »Über die Technische Regulierung in der RF« (2002 + Änderungen 2005, 2007, 2008, 2009)



Gesetz »Über die Technische Regulierung in der Zollunion« Nr. 319 vom 18.06.2010



↑



↑
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Verfahrensweisen geführt. Ungeachtet dessen, wie vielversprechend und interessant die Eurasische Wirtschaftsunion ist, steht nach mehr als drei Jahren Zollunion fest, dass trotz der Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes zwischen den Ländern und gemeinsamer Ziele die innerstaatlichen Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten an erster Stelle stehen. Trotzdem ist ein Export möglich und erfolgversprechend. Wichtig sind aber eine gute Kenntnis und die Vorbereitung auf die Marktanforderungen. Wir bieten Ihnen auch 2015 an, Sie bei den Prozessen der Konformitätsbewertung zu begleiten.



Überblick behalten



Die geographischen Ausmaße der Russischen Förderation sind gewaltig. Den Überblick über die nahezu unbegrenzten Geschäftsmöglichkeiten zu behalten, erfordert einen verlässlichen Partner, der diese Aufgabe übernimmt – gerade in anspruchsvollen Zeiten. Dieser Partner sind wir – seit über 20 Jahren beraten wir unsere Mandanten bei ihren Russland-Engagements sowohl in der Rechts- und Steuerberatung als auch in der Wirtschaftsprüfung und dem Business Process Outsourcing. Die großen Entfernungen immer im Blick, betreuen wir die Geschäfte unserer Mandanten von den Metropolen Moskau und St. Petersburg aus. Ihre Ansprechpartner Dr. Andreas Knaul Managing Partner, Rechts- und Steuerberatung [email protected] Leonid Dimant Business Process Outsourcing [email protected] Denis Zharov Wirtschaftsprüfung [email protected] Tel.: + 7 (495) 933 51 20 Rödl & Partner ist als integrierte Beratungs- und Prüfungsgesellschaft an 94 eigenen Standorten in 43 Ländern vertreten. Den dynamischen Erfolg in ihren Geschäftsfeldern Rechtsberatung, Steuerberatung, Steuerdeklaration und Business Process Outsourcing, Unternehmens- und IT-Beratung sowie Wirtschaftsprüfung verdankt sie 3.700 unternehmerisch denkenden Partnern und Mitarbeitern. Im engen Schulterschluss mit ihren Mandanten erarbeiten sie Informationen für fundierte – häuﬁg grenzüberschreitende – Entscheidungen und setzen sie gemeinsam mit ihnen um.
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SCHUTZ GEISTIGEN EIGENTUMS Ordnungsgemäße Registrierung ist das A und O Wie die Praxis zeigt, geht es vielen Unternehmen bei der Eroberung eines neuen Marktes vorrangig darum, schnellstmöglich Waren über eine Tochtergesellschaft beziehungsweise über Distributoren zu liefern und damit einen bestimmten Marktanteil zu erzielen. Dabei bleiben viele wichtige rechtliche Fragen zunächst im Hintergrund. Erst wenn Probleme auftauchen – von der Beschlagnahme von Waren beim russischen Zoll, über Klagen wegen einer ungesetzlichen Marken- bzw. Patentnutzung bis zum unlauteren Wettbewerb durch Fälschungen oder zu bereits besetzten Domainnamen – treten Fragen des Schutzes des geistigen Eigentums in den Vordergrund.



besondere für den Bereich FMCG sowie Pharmazie (im Hinblick auf Marken und Patente) und Maschinenbau (im Hinblick auf Patente und Gebrauchsmuster). Man sollte sich auch nicht davon irritieren lassen, dass eventuell eine Erfindung schon länger in Westeuropa oder anderen Staaten bekannt ist und somit eventuell Neuheit oder Erfindungshöhe fehlen. Mit gewissen technischen Modifikationen ist in der Regel zumindest die Anmeldung als Gebrauchsmuster in Russland möglich (Gebrauchsmuster benötigen in Russland keine Erfindungshöhe).



REGISTRIERUNG VON IP-RECHTEN



Zusätzlich zur Registrierung der Marke bei Rospatent ist es möglich, die Marke sowie das zur Einfuhr der entsprechenden Waren autorisierte Unternehmen beim russischen Zollregister anzumelden. Die Registrierung ist gebührenfrei. Eine solche Anmeldung erlaubt den Rechtsinhabern der Marken, gegen den Parallelimport von Waren (das heißt die Einfuhr von Waren durch dazu nicht berechtigte Dritte) vorzugehen: Wird von einem Dritten ein Versuch unternommen, originale Waren



Der rechtliche Schutz von Marken, Patenten, Gebrauchs- sowie Geschmacksmustern beginnt erst ab deren Registrierung beim russischen Patent- und Markenamt (Rospatent). Marken können dabei auch im Wege einer internationalen Anmeldung bei der World Intellectual Property Organisation für Russland registriert werden. Die Gebühr für die Registrierung einer Marke beträgt ca. 500 Euro (in Abhängigkeit von der Anzahl der Warenklassen). Patente, Gebrauchs- sowie Geschmacksmuster können ausschließlich im Wege einer nationalen Registrierung bei Rospatent angemeldet werden. Die Gebühren für die Registrierung eines Patents betragen durchschnittlich ca. 1.000 Euro. Interessant ist bisweilen auch die Anmeldung von Erfindungen als Patent beim eurasischen Patentamt, das ebenfalls seinen Sitz in Moskau hat. Somit kann man seine Erfindung in fast allen ehemaligen Staaten der Sowjetunion schützen lassen. Software sowie Know-how bedürfen, wie im EU-Raum auch, keiner staatlichen Registrierung. Auch Firmennamen sind bereits ab Eintragung der Firma im entsprechenden Register (zum Beispiel Handelsregister in Deutschland oder Firmenbuch in Österreich) in Russland geschützt. Der Schutz gilt dabei ab dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen in Russland durch die Einfuhr seiner Waren, die Teilnahme an Messen etc. bekannt wurde. Daraus ergibt sich als erste Empfehlung: Vor dem Eintritt auf den russischen Markt ist zu definieren, welche Schutzrechte in Russland genutzt werden sollen, und es ist entsprechend sicherzustellen, dass diese für Russland registriert werden. Dies gilt ins-



ANMELDUNG BEIM ZOLL / PARALLELIMPORTE



Praktische Tipps Im Hinblick auf den Schutz des geistigen Eigentums in Russland sind folgende praktische Tipps zu berücksichtigen:  Marken, Patente, Gebrauchs- bzw. Geschmacksmuster sollten vor Markteintritt in Russland geschützt werden, oder zumindest bevor ein neues Produkt vermarktet wird, und zwar auf einer regulierten Basis, am besten nach dem Grundsatz »Neues Produkt – neues Schutzrecht«;  Marken sollten beim Zollregister angemeldet werden, um Parallelimporte zu vermeiden;  Ausarbeitung einer internen Strategie für den Schutz Ihrer Rechte am geistigen Eigentum;  Rechtsverletzungen ständig verfolgen und gegen Rechtsverletzer sukzessiv vorgehen. Diese auf den ersten Blick vielleicht banalen Empfehlungen können Ihr Unternehmen vor größeren Problemen im Hinblick auf Schutzrechte bewahren.
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nach Russland ohne Zustimmung des Rechtsinhabers der Marke, mit welcher die Waren gekennzeichnet sind, einzuführen, werden die Waren vom Zoll beschlagnahmt. Der Markeninhaber wird darüber umgehend informiert und kann entweder die Einfuhr erlauben oder gerichtlich gegen den Einführenden vorgehen. Dabei werden meist einstweilige Verfügungen erlassen und die Waren bleiben beim Zoll solange beschlagnahmt, bis die Gerichtsentscheidung in Kraft tritt. Wird ein Versuch unternommen, Fälschungen einzuführen, so ist das Zollamt selbstständig berechtigt, die Waren zu beschlagnahmen und eine Strafe zu verhängen. Immer mehr Markeninhaber machen von dieser Möglichkeit der Anmeldung ihrer Marken bei den Zollbehörden Gebrauch, um die Einfuhr und falsch belabelte Produkte zu vermeiden. Dies wäre auch unsere Empfehlung. LIZENZVERTRÄGE Alle Verfügungsverträge im Hinblick auf die registrierten Schutzrechte (so vor allem Patente, Marken, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster) sind nur wirksam, wenn die Verfügung ebenfalls bei Rospatent registriert ist. Dabei ist der Verfügungsvertrag bzw. ein Auszug davon bei Rospatent einzureichen. Erfahrungsgemäß ist dabei mit einem Aufwand von ca. 200 Euro sowie mit der Registrierungsfrist von ca. zwei Monaten zu rechnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Vertrag dem russischen oder einem ausländischen Recht unterliegt: Die Regelungen von Rospatent über die Registrierung der Verfügung gelten entsprechend. In diesem Zusammenhang entsteht bei Unternehmen oft die Frage, ob es sich lohnt, einen Lizenzvertrag mit einem russischen Lizenznehmer einem ausländischen Recht unterzuordnen. Hier ist zu berücksichtigen, dass das russische Recht Lizenzverträge regelt, wobei viele Bedingungen des Vertrags von den Parteien frei bestimmt werden können (Grundsatz der Vertragsfreiheit). Das deutsche Recht enthält dagegen keine Regelung über Lizenzverträge, diese werden von den allgemeinen Regelungen des Vertragsrechts oder von der Rechtsprechung abgedeckt. Schließlich kommt es viel mehr darauf an, den Vertrag umzusetzen bzw. im Zweifel die Gerichtsentscheidung zu vollstrecken. Da jedoch zwischen Deutschland und Russland kein Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen



Gerichtsentscheidungen besteht, empfiehlt es sich, ein internationales Schiedsgericht oder ein russisches Arbitragegericht (in den Fällen, in denen beabsichtigt wird, ausschließlich in Russland zu vollstrecken) zu wählen. VERFOLGUNG DER RECHTSVERLETZUNGEN Grundsätzlich obliegt es dem Rechtsinhaber selbst, sämtliche Rechtsverletzungen zu verfolgen. Es ist empfehlenswert, interne Anweisungen auszuarbeiten, die die Strategie des Unternehmens nicht nur im Hinblick auf die Registrierung der neuen Objekte des geistigen Eigentums regeln, sondern auch Regelungen zur Verfolgung von Rechtsverletzungen enthalten. Es könnte in einer solchen Strategie zum Beispiel verankert werden,  welche Rechtsverletzungen verfolgt werden (beispielsweise ausschließlich Rechtsverletzungen, die zu einer bestimmten Höhe des Schadens führen können);  durch wen die Rechtsverletzungen verfolgt werden (manche Unternehmen haben spezielle Mitarbeiter bzw. externe Dienstleister, die Märkte prüfen);  dass solche Prüfungen regelmäßig durchgeführt werden. Dabei ist festzulegen, ob der Rechtsverletzer unbedingt abgemahnt werden sollte oder ob gleich eine Klage bzw. Anzeige bei der Polizei oder Antimonopolbehörde eingereicht werden soll etc. Kleineren Unternehmen raten wir, im Internet selbst zu recherchieren und festzustellen, ob Fälschungen beziehungsweise parallel eingeführte Waren zum Verkauf angeboten werden, ob gleichnamige Firmen oder Domainnamen registriert sind etc. DOMAINSTREITIGKEITEN Sehr oft werden Domains in der RU-Zone von Dritten erworben, die sich entweder als offizielle Distributoren eines ausländischen Herstellers positionieren oder die die Domain ausschließlich mit dem Ziel registriert haben, sie dem gleichnamigen Unternehmen zu verkaufen. Die Rechtsprechung im Hinblick auf Domainstreitigkeiten ist positiv für den Rechtsinhaber. Sollte der Domainname Ihrer geschützten Marke oder Ihrem Firmennamen bis zur Verwechslung ähnlich sein, bestehen gute Chancen, die Domain auf sich übertragen zu lassen.
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MEHR CHANCEN DURCH GRÜNDUNG DER EURASISCHEN WIRTSCHAFTSUNION Freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften als Ziel Sicher sind die Ausgangsbedingungen, denen sich die im Frühjahr 2014 gegründete Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) gegenübersah, andere als zum Zeitpunkt der Entstehung der Europäischen Union (EU) Anfang der 1990er-Jahre. Aber viele der Begriffe, die im Zuge der Unterzeichnung des Gründungsvertrages am 24. Mai vergangenen Jahres in Astana verwendet wurden, erinnern frappierend an die Entwicklung der Europäischen Union, die in diesem Kontext als Vorbild gesehen wird. Nicht zuletzt der avisierte freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften, die als sogenannte vier Grundfreiheiten seit mehr als zwei Jahrzehnten den Europäischen Binnenmarkt charakterisieren, sollen auch den inhaltlichen Kern der Eurasischen Wirtschaftsunion bilden. Sie löst die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft ab. Der Vertrag zu ihrer Gründung trat am 1. Januar dieses Jahres in Kraft. Russland, Belarus und Kasachstan sowie de jure seit dem 2. Januar Armenien sind die Mitgliedsstaaten dieses neuen Bündnisses. Kirgisistan wird im Mai 2015 folgen, gehört de facto aber wie Armenien vor dem endgültigen Eintritt schon jetzt der Union an. CHANCE FÜR MEHR WETTBEWERBSFÄHIGKEIT Analog zu den Zielen der Europäischen Union, die gerade im Handel, aber auch in der Konkurrenz mit den ökonomischen Großmächten USA und China durch eine sehr enge Zusammenarbeit der Nationalstaaten ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen will, wird auch in Moskau, Minsk, Astana, Jerewan und Bischkek ab sofort Wirtschaftspolitik schon gemeinsam geplant und gesteuert. Zusammen sehen sich die Mitgliedsstaaten stärker als die Summe ihrer Teile und hoffen, dadurch für Partnerschaften, beispielsweise mit der EU, noch attraktiver zu werden. Um dieses Ziel im globalen Wettbewerb zu realisieren, stehen beim Aufbau des neuen Bündnisses eine Vielzahl von Anpassungsleistungen an, um nationale Standards zu vereinheitlichen und verbindliche Richtlinien zu implementieren. Wer die Jahrzehnte alten Diskussionen in der EU und deren Vorgängerorganisationen um den Verbleib von Kompetenzen bei den Nationalstaaten einerseits und die Übertragung von einzelnen Aufgaben



an den Staatenverbund andererseits kennt, wird auch hier Parallelen erkennen. Auch wenn es primär um eine ökonomisch geprägte Kooperation geht, spielten und spielen politische Aspekte beim Aushandeln von Kompromissen selbstverständlich auch hier eine große Rolle. Angesichts des Gewichtes, das Russland in die EAWU einbringt (84 Prozent der Bevölkerung und 90 Prozent des Bruttoinlands produktes), ist die Führungsrolle eindeutig vergeben. Aber die Bereitschaft zu kooperieren, um wirtschaftlich Anschluss zu halten und dafür die Stärken der Mitgliedsstaaten zu bündeln, ist trotz der von Zeit zu Zeit auftretenden Differenzen unverkennbar. AUF VORHANDENEM AUFBAUEN Ebenso wie der Vertrag zur Europäischen Union bereits auf die Errungenschaften von Montanunion und der Europäischen Gemeinschaften aufbauen konnte, startet die Eurasische Wirtschaftsunion mit der Zusammenarbeit nicht in der oft zitierten Stunde null. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatten sich viele der aus ihr entstandenen unabhängigen Länder immer wieder in den verschiedensten Konstellationen zusammengefunden, um politisch, militärisch, wirtschaftlich und kulturell zusammenzuarbeiten. Zu den aus ökonomischer Sicht bedeutendsten Bündnissen gehört dabei die Zollunion, die vor fast fünf Jahren zwischen Russland und Kasachstan (1. Juli 2010) sowie kurz darauf Belarus (6. Juli 2010) in Kraft getreten und seit Januar dieses Jahres in den Verträgen um die Eurasische Wirtschaftsunion aufgegangen ist. Steht am Ende das Ziel eines mit der EU vergleichbaren Binnenmarktes, dann ist der Abbau von Handelshemmnissen, wie sie Zollschranken zum Beispiel darstellen, eine Grundvoraussetzung. Nach Gründung der Zollunion kam es zu einer Vielzahl von Anpassungen der zu Beginn getroffenen Vereinbarungen, die den Fluss der Warenströme und der Überprüfbarkeit besser steuern sollen. Dazu zählen im Einzelnen:  Die Zollkontrollen finden an den Außengrenzen der Zollunion statt.  Die Zollabfertigung wird im Bestimmungsland durchgeführt.



Denken Sie über einen Produktionsstandort in Russland nach? Unbürokratisch und risikolos zum eigenen Produktionsstandort in Russland! CONTAINEX-MONOLIT bietet allen Betrieben, die sich in Russland niederlassen wollen, attraktive, voll aufgeschlossene Liegenschaften in KOVROV zur Pacht an. M8
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Die österreichische CONTAINEX-Gruppe erwarb in Russland eine Liegenschaft zum Aufbau einer Produktion für den russischen Markt. Beim Erwerb dieses Werkes war ein großes, voll aufgeschlossenes Gewerbegrundstück inkludiert. Nachdem – unter Berücksichtigung künftiger Produktionserweiterungen – maximal die Hälfte der Liegenschaft für die Containerproduktion benötigt wird, wurde beschlossen rund 140.000 m² Gewerbegrund langfristig zu verpachten.
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Reduzierter Finanzierungsbedarf Das Pachten dieser Gewerbegrundstücke bietet zwei wesentliche Vorteile: Zum einen bietet die Miete gerade in Zeiten, wo Finanzierungen schwierig geworden sind, die Möglichkeit den notwendigen Finanzierungsbedarf deutlich zu verringern. Perfekte Infrastruktur Zum anderen ist es die gute Infrastruktur – wie Gas und Strom, Abwasser und Bewachung – die an diesem Standort bereits vorhanden ist. Damit ist für Mieter ein rascher Produktionsstart möglich, denn normalerweise dauert die Aufschließung eines Grundstückes in Russland
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Lageplan der Liegenschaften in Russland Kovrov: 140.000 m2 verfügbar sehr lange. Die Pacht einer Liegenschaft ist ab einer Grundstücksgröße von 5.000 m² möglich. Mit der Betriebsansiedlung der CONTAINEXMONOLIT hat sich das Management zudem viel Know-how erworben, von dem andere westeuropäische Firmen sehr profitieren können.
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Kontakt:



CONTAINEX ist Spezialist für Container und mobile Raumsysteme und liefert "Raum sofort" an Kunden aus Industrie, Handel, Gewerbe und dem kommunalen Bereich in ganz Europa.



CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. AT-2355 Wiener Neudorf



CONTAINEX-MONOLIT, ein Unternehmen der CONTAINEX-Gruppe, produziert Container für den russischen Markt.
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In Kovrov bietet das Unternehmen Gewerbegrundstücke in bester Lage zum Pachten an.
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 Verfügt beispielsweise ein russisches Unternehmen über eine sogenannte Vertretung mit Wirtschaftstätigkeit in Belarus, kann auch dort entzollt werden.  Waren aus einem Mitgliedsstaat der Zollunion mit Bestimmung für eines dieser Länder sind von Zollabgaben befreit. Dies gilt ebenfalls für zuvor importierte Waren aus Drittländern. Ausnahmen gibt es weiterhin bei näher definierten Risikogruppen.  Die Fern- und Internetdeklarierung wurde entwickelt und eingeführt.  Beim Export erfolgt die Zollkontrolle und -abfertigung im Abgangsland.  Die Regelung zur Elektronischen Vorabinformation (EPI) trat am 17. Juni 2012 in Kraft.  Der rückwirkende Prüfzeitraum für Zolldeklarationen gemäß dem vereinbarten Zollkodex wurde auf drei Jahre erhöht. Wenn Waren reibungslos fließen sollen, besteht neben der Aufstellung von verbindlichen Regelungen, wie sie beispielhaft in der Zollunion getroffen wurden, auch die Notwendigkeit des Erhalts und Ausbaus der Transportinfrastruktur. Mit Gründung der Vereinigten Transport- und Logistikgesellschaft im September 2014 verbindet sich unter Einbeziehung der Eisenbahnen Russlands, Belarus und Kasachstans der Wunsch, durch den Ausbau der Hauptbahnstrecken als Transportkorridoren die Verbindungen zwischen den Ländern und ihren einzelnen Regionen zu verbessern. Neu seit Jahresbeginn 2015 ist innerhalb der schrittweisen Einführung der vier Freiheiten mit Blick auf den ungehinderten Verkehr von Arbeitskräften die Inländergleichbehandlung im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das heißt: Ausländische Arbeitnehmer aus einem Mitgliedsstaat der Eurasischen Wirtschaftsunion sind damit den inländischen Bewohnern des EAWU-Landes, in dem sie tätig sind, steuer- und arbeitsrechtlich gleichzustellen. EINHEITLICHER ENERGIEMARKT Die Eurasische Wirtschaftsunion hat sich darüber hinaus Ziele für die Aufstellung von Gemeinschaftspolitiken in bestimmten Märkten der Wirtschaft gesetzt. Bereits für den Jahresanfang 2016 haben die Mitgliedsstaaten eine harmonisierte Regelung für einen gemeinsamen Markt in den Bereichen Arzneimittel und Medizintechnik vorgesehen. Ein wichtiges Thema stellt im Kontext der gemeinsamen EAWU-Politik der Energiemarkt dar. Bis 2019 sollen hier vertragliche Voraussetzungen geschaffen werden, die zu einer Harmonisierung der Preise sowie zu einheitlichen Regeln für den Zugang zur Übertragungsinfrastruktur, sprich dem Netz, führen sollen. Allgemein wird erwartet, dass sich während dieser Entwicklung die russischen Binnenpreise für Energie den Exportpreisen angleichen könnten. WÄHRUNGSUNION NACH 2025? Im Vertrag zur Eurasischen Wirtschaftsunion sind neben den Health-Care-, Transport- und Energiemärkten auch Schwerpunkte für eine gemeinschaftliche Agrarpolitik und die Koordinierung makroökonomischer Politik festgelegt. Um den freien Verkehr von Kapital zu ermöglichen, ist die Schaffung eines gemeinsamen Finanzmarktes für die EAWU vorgesehen. Bis zum Jahr 2025 soll innerhalb der Mitgliedsstaaten die Gesetzgebung für Finanztrans-



aktionen und Steuern harmonisiert werden. Gelingt es, die Bedingungen für einen einheitlichen Finanzmarkt zu lancieren, folgt dann die Einsetzung eines supranationalen Organes mit dem entsprechenden Regulierungsauftrag. Dessen Sitz in Almaty, der früheren kasachischen Hauptstadt, wurde bereits fixiert. Der Weg zu einer Währungsunion, wie sie beim Vorbild EU durch die Einführung des Euros als gemeinschaftlicher Währung bereits existiert, scheint dann nicht mehr weit. Bis es dazu kommt, müssen aber auch noch einige komplizierte Verhandlungen geführt werden. Der deutsche Mittelstand kann aber schon jetzt von den ersten Integrationsschritten, die innerhalb der EAWU umgesetzt wurden, profitieren. Sie erleichtern den grenzüberschreitenden Handel und damit auch die Distribution der von ihm produzierten Waren.



Foto: OWC
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JOHANNES AUSSERER



Managing Partner von Ausserer & Consultants



VORTEILE DES INTERIM-MANAGEMENTS Besonderheiten beim Einsatz in russischen Tochtergesellschaften Das Interim-Management, auch als Management-auf-Zeit bekannt und in dieser Form ursprünglich in den 1970er-Jahren in den Niederlanden erstmals als Instrument der Unternehmensführung angewandt, fand im Laufe der letzten Jahrzehnte weltweit vermehrt Anwendung. So wird das Interim-Management auch im Russland-Bezug zielführend als hilfreiches Werkzeug eingesetzt. Doch welche Besonderheiten und Vorteile bietet ein Interim-Management im Russland-Bezug? Und viel wichtiger noch: Wie ist das Interim-Management in schwierigen Zeiten vorteilhaft einsetzbar? Ein Interim-Manager wird vielfach im Krisenmanagement zur Überbrückung von personellen Ausfällen oder zur Sanierung von Unternehmensteilen, wie beispielsweise eine Auslandstochtergesellschaft es sein kann, eingesetzt. Die konkreten Aufgaben eines solchen Managers-auf-Zeit können prinzipiell im Bereich der Analyse, Organisation und Optimierung von Prozessen, als auch im Bereich der sogenannten »Dirty Jobs«, also der unangenehmen Aufgaben, liegen. Letztere schließen beispielsweise unliebsame Umstrukturierungen sowie auch die Schließung und Abwicklung eines Unternehmens mit ein. Ein Interim-Manager muss deshalb nicht zwingend technische und fachliche Kompetenz, sondern vielmehr Organisations- und Führungsfähigkeiten für diese Aufgaben mitbringen. Im internationalen Bezug, beispielsweise bei einem Einsatz in einer Russland-Tochtergesellschaft, ist es somit ausschlaggebend, dass der gewählte Manager lokale Erfahrung und dementsprechendes Know-how für solche Aufgaben mitbringt. Wird das Spezialisten-Wissen länger als nur einige wenige Beratertage gebraucht, oder wenn das Management der übergeordneten Gesellschaft die anstehenden Aufgaben nicht alleine lösen kann oder möchte, ist eine Interim-Lösung der Schlüssel zum Erfolg. Aber welche Besonderheiten und Vorteile bietet diese Form der Unternehmensführung im Zusammenhang mit einer russischen Tochtergesellschaft? Grundsätzlich sollte zwischen dem administrativen und operativen Interim-Management unterschieden werden. ADMINISTRATIVES INTERIM-MANAGEMENT Nach russischem Gesellschaftsrecht verfügt der Generaldirektor über weit umfangreichere und sehr schwer einzuschränkende



Rechte als beispielsweise ein Geschäftsführer einer Gesellschaft deutschen Rechts. Aufgrund dieser schwer eingrenzbaren Voraussetzungen bestellen viele Unternehmen einen Vertreter des Stammhauses als Generaldirektor der lokalen Tochtergesellschaft, welcher jedoch nicht permanent vor Ort in Russland ist. In einem solchen Fall bietet es sich an, aufgrund einer Vollmacht die Generalvertretungsvollmacht extern an einen lokal erfahrenen Interim-Manager zu übergeben, um für einen reibungslosen Dokumentenablauf zu sorgen. Bei administrativen Aufgaben wie einer Firmengründung, bei der Kommunikation mit staatlichen Organen oder bei einer Kontoeröffnung und dessen Führung kann ein lokaler Spezialist, welcher immer im Auftrag des Stammhauses kommissarisch handelt, schnell und reibungslos solche Aufgaben ausführen und ist so auch oft der erste Ansprechpartner der Muttergesellschaft. Diese administrative Fachkraft führt in der Regel jedoch kein operatives Geschäft und trifft keine eigenmächtigen Entscheidungen. Außerdem kann es auch aus Kostengründen sinnvoll sein, in Still- oder Krisenphasen einen rein administrativen Interim-Manager als Generaldirektor für eine Überbrückungsphase, also für ein administratives Management auf Zeit, zu engagieren. OPERATIVES INTERIM-MANAGEMENT Möchte Ihr Unternehmen nachhaltige Erfolge erzielen oder stehen unliebsame Aufgaben bei Ihrer russischen Tochtergesellschaft an, ist es wichtig, auf lokal erfahrenes Personal zu setzen. Der russische Markt hat seine Besonderheiten, welche sich vom westlichen deutlich unterscheiden. Ein sachgerechter Umgang mit diesen Mechanismen und der adäquate Einsatz des lokalen Netzwerkes können für Ihren wirtschaftlichen Erfolg unter russischen Bedingungen entscheidend sein. Aufgrund der laut russischem Arbeitsrecht sehr knappen Kündigungsfrist von 14 Tagen (bei Schlüsselpositionen wie Generaldirektor oder Hauptbuchhalter 30 Tage) kann in Fällen eines unvorhersehbaren Ausscheidens eines verantwortlichen Mitarbeiters auch eine kurzfristige Übernahme der Verantwortung durch einen Interim-Manager als Überbrückung notwendig werden. Auch kann ein externer Fachmann bei der Restrukturierung oder bei Sanierungsplänen einer Russland-Tochtergesellschaft
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die lokale Geschäftsstrategie überprüfen und diese gegebenenfalls neu ausrichten oder aktiv bei der Verbesserung der Effizienz interner Prozesse wirken. Die oft gefürchtete Betriebsblindheit, beispielsweise »wir machen das weltweit immer so«, liegt bei einem externen Manager-auf-Zeit nicht vor. Entscheidet sich Ihr Unternehmen hingegen dafür, die Segel wieder einzufahren und den russischen Markt wieder zu verlassen, kann ein solcher externer, lokaler Manager die Umsetzung eines aufwendigen Schließungsprozesses in Kooperation mit allen beteiligten Parteien weitgehend emotionslos durchführen. FAZIT Das Interim-Management, sei es im administrativen wie auch im operativen Aufgabenbereich, kann in Russland – besonders in schwierigen Zeiten – in einer Vielzahl von Situationen maßgebende Vorteile mit sich bringen. So können von der Analyse über Plan und Umsetzung von Umstrukturierungen einer russischen Tochtergesellschaft aus einer Hand notwendige Maßnahmen von erfahrenen Experten erbracht werden. Da das Management zeitlich begrenzt ist, können solche Manager auch die unbeliebten Aufgaben für Sie vor Ort übernehmen oder strikt sach- und aufgabenorientiert in Russland in Ihrem Auftrag agieren. Bei der Abgabe der reinen administrativen Funktion des Generaldirektors kann dieser Schritt Prozesse beschleunigen oder beispielsweise die Kommunikation mit staatlichen russischen Organen einschlägig vereinfachen. EXPERTEN-TIPP Verlassen Sie sich beim Interim-Management nur auf lokal erfahrene Partner, um keinen Zeitverlust durch lange Einarbeitung zu erleiden und lassen Sie bei Ihrem Russland-Geschäft niemals die Kontrolle aus der Hand.
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ULF SCHNEIDER



Geschäftsführender Gesellschafter, RUSSIA CONSULTING Group Vorsitzender des AHK-Komitees für Steuern, Rechnungslegung und Controlling



MODERNISIERUNG IM RECHNUNGSWESEN KOMMT VORAN Durchbruch bei den Regelungen zum elektronischen Dokumentenaustausch zwischen Unternehmen Das russische Rechnungswesen wird weithin als verstaubt, umständlich und altmodisch wahrgenommen. Darüber hinaus gilt es als zu sehr beeinflusst durch das Steuerrecht wie auch durch zahlreiche formalistische und bürokratische Formblätter, deren Inhalte wenig zur Substanz beitragen. NEUERUNGEN IM RECHNUNGSWESEN Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass Russland im Bereich der Rechnungslegungsstandards schon seit Langem – und im Bereich des gesamten Rechnungswesens bereits seit einigen Jahren – eine grundlegende Modernisierung durchmacht. Dies begann im Jahr 1998 mit der Einführung von Rechnungslegungsstandards (PBU). Inzwischen gibt es davon insgesamt 25, von denen sich viele weitgehend an IFRS orientieren. Auch im Jahr 2014 wurden gewisse Regelungen der IFRS durch das Finanzministerium z. B. per Anordnung vom 30. Oktober 2014 offiziell in Russland eingeführt, nämlich Regelungen aus IFRS 11, IAS 16 und IAS 38. Zum 1. Januar 2015 wurden darüber hinaus auch Regelungen aus IFRS 14 und IAS 19 in Russland für offiziell geltend erklärt. Buchhalter tun sich derweil weiterhin schwer mit der Anwendung des Prinzips »Substance over Form«; dies auch deshalb, weil viele Formblätter in der Buchhaltung einen steuerlichen Charakter haben und durch die Steuerbehörden gestaltet beziehungsweise vorgeschrieben sind. Einen Schub bekam das Prinzip »Substance over Form« im Rahmen des Jahresabschlusses 2011, für den in Russland handelsrechtlich erstmals Rückstellungen vorgeschrieben waren, was weitgehend in Anlehnung an westliche Regelungen geschah. Hier sollte zusätzlich berücksichtigt werden, dass Rückstellungen nicht nur handelsrechtlich vorgeschrieben, sondern auch steuerrechtlich in vielen Fällen gestattet sind, wenn auch teilweise restriktiver. Im Jahr 2013 hat das Thema Internal Controls große Bedeutung erlangt, da das neue Gesetz über die Buchhaltung – eine Art Ansammlung von Regelungen, wie die Buchhaltung grundsätzlich zu organisieren ist – vorsieht, dass jede Firma in Russland Internal Controls zu betreiben hat. Die Hoffnung, dass dies im Jahr 2014 dann von einer zunächst einmal sehr allgemeinen Vorschrift zu konkreteren Regelungen führt, wurde leider enttäuscht. So wurde



zur Jahreswende 2013/14 zwar eine Empfehlung des Finanzministeriums zur Ausgestaltung von Internal Controls erarbeitet, diese ist jedoch leider nur sehr oberflächlich. ELEKTRONISCHER DATENAUSTAUSCH ZWISCHEN UNTERNEHMEN (B2B EDI) Einen Durchbruch gab es 2014 hingegen bei den Regelungen zum elektronischen Dokumentenaustausch zwischen Unternehmen (B2B EDI). Im Gegensatz zu Deutschland stellt in Russland die Rechnung an sich selbst bei Dienstleistungen kein buchhalterisch und steuerlich relevantes Dokument dar. Dafür gibt es zusätzliche Dokumente wie die Umsatzsteuerrechnung (Счет-Фактура) und das Übergabeprotokoll (Акт bzw. Накладная). Diese mussten in der Vergangenheit immer in Papierform und mit Unterschrift und Stempel versehen zwischen den Geschäftspartnern ausgetauscht werden. Dies kann nun elektronisch geschehen, sofern dafür ein lizenzierter Internet-Übermittler (Provider) eingeschaltet wurde. Leider hat sich dieser elektronische Dokumentenaustausch zwischen Unternehmen bislang noch nicht durchgesetzt, da es inzwischen über 50 verschiedene EDI-Provider gibt und diese untereinander nicht kompatibel sind, sodass es zu keiner Automatisierung kam, wenn Verkäufer und Käufer unterschiedliche EDI-Provider nutzten. Jedoch tagt seit Sommer 2014 regelmäßig eine neu eingerichtete Arbeitsgruppe zwischen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) und dem Föderalen Steuerdienst der Russischen Föderation (FNS). Hier ist es uns als AHK gelungen, auf die Einführung eines sogenannten »Roaming« zwischen den unterschiedlichen EDI-Providern zu drängen. Dieses »Roaming« wird nun durch die Behörden mittels einer Verordnung vorgeschrieben, sodass die verschiedenen EDI-Provider untereinander kompatibel sein werden (siehe Abbildung Seite 39). Wir als AHK erwarten für 2015 daher einen großen Durchbruch bei der Einführung von B2B EDI in Russland.
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Roaming bei B2B EDI – Ergebnis der Arbeitsgruppe der AHK Russland mit dem FNS (russische Finanzbehörde) B2B EDI ohne Roaming
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EDI mit Provider C
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B2B EDI mit Roaming EDI
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Komplexe Buchungssätze für einen einfachen Kauf eines Kugelschreibers Ein Unternehmen kauft Bürobedarf im Wert von 10.000 RUB zuzüglich Umsatzsteuer Betrag 1. Erhalt einer Rechnung über 11.800 RUB 2. Zahlung von 11.800 RUB



Debit



Kredit



Keine Buchung der Rechnung 11.800



60.02



Geleistete Anzahlungen



51



Bank



Kugelschreiber 50 × 50 RUB



2.500



10.09



Bürobedarf



60.01



Verbindlichkeiten L+L



Papier 50 × 120 RUB



6.000



10.09



Bürobedarf



60.01



Verbindlichkeiten L+L



Bleistifte 50 × 30 RUB



1.500



10.09



Bürobedarf



60.01



Verbindlichkeiten L+L



1.800



19.03



Vorsteuer Materialien



60.01



Verbindlichkeiten L+L



11.800



60.01



Verbindlichkeiten L+L



60.02



Geleistete Anzahlungen



10.000



26



10.09



Bürobedarf



3. Eingang von Bürobedarfsartikeln (Erhalt von Lieferschein und USt-Rechnung)



Verrechnung der Vorauszahlung 4. Nutzung vom Bürobedarf



FAZIT: GUTE ERFOLGE UND HANDLUNGSBEDARF Zum Januar 2015 haben die Finanzbehörden darüber hinaus auch einige bislang vorgeschriebene, aber aus Sicht der AHK überflüssige Dokumente, abgeschafft. Dazu zählt z. B. das Reiseroutenformblatt (Командировочное удостоверение), welches bisher den Stempel und die Unterschrift eines jeden während einer Geschäftsreise besuchten Geschäftspartners aufzeigen musste. Die russische Finanzverwaltung hat 2014 insgesamt eine gute Arbeit bei der Modernisierung des Rechnungswesens geleistet und, wie oben dargestellt, diverse Vorschläge des AHK-Komitees für Steuern, Rechnungslegung und Controlling übernommen. Es gibt aber noch viel zu tun, denn die buchhalterische Erfassung einfacher Transaktionen ist z. T. weiterhin mit zu vielen Buchungssätzen verbunden. So wird z. B. der Kauf eines einfachen Kugelschreibers weiter zunächst in der Bilanz aktiviert und erst nach der Erstellung eines Verbrauchsformulars kostenwirksam in die Aufwendungen übernommen (siehe Buchungsbeispiel in der Abbildung). Dieser Beitrag sollte natürlich nicht mit einem solch komplexen Buchungsbeispiel enden. Die gute Nachricht lautet hier daher: Diesen zusätzlichen Buchungsaufwand mit einer Kapita-



Administrative Aufwendungen/ Bürobedarf



lisierung als Zwischenschritt kann man mit guten IT-Experten und geschulten Buchhaltern auch automatisieren und damit die Arbeitsschritte erheblich reduzieren.
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DR. GREGOR BERGHORN



Leiter der DAAD-Außenstelle Moskau und des Deutschen Hauses für Wissenschaft und Innovation (DHWI)



REFORM IM HOCHSCHUL- UND WISSENSCHAFTSBEREICH Lang andauernde deutsch-russische Kooperation im Wissenschaftsbereich Seit etwa fünf Jahren, mit besonderer Intensität jedoch ab 2012, mit dem Beginn der dritten Amtszeit von Präsident Wladimir Putin, haben die Reformen im Hochschulbereich, und seit 2013 auch im Wissenschaftsbereich, erheblich an Fahrt aufgenommen. In der Sache geht es um einen grundlegenden Reformprozess, für den es keine »Blaupause« gibt, der eine Neuformulierung von Aufgaben für Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, eine Neuverteilung von Zuständigkeiten, Kompetenzen und natürlich auch von Finanzmitteln vorsieht. Ziel ist es, das russische Hochschul- und Wissenschaftssystem an die neuen, globalen Anforderungen anzupassen, es aus seinen einstmals planwirtschaftlich verfassten Strukturen, Einstellungen und Verhaltensmustern herauszuführen und durch Wettbewerb flexibel, weltoffen und konkurrenzfähig zu machen. Dabei kommen auch und gerade Wirtschaftlichkeitserwägungen zum Zuge. Der Staat will sich schrittweise aus seiner Rolle als alleiniger Finanzierer herausziehen, die Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen zu mehr Initiativen bewegen, und dazu soll sich die Kooperation mit der Wirtschaft entwickeln. Der Prozess ist noch voll im Gange, Folgendes zeichnet sich aber schon deutlich ab: 1. Im Hochschulbereich entwickeln sich zwei Gruppierungen: eine größere Hochschulgruppe mit klassischem Ausbildungsund Versorgungscharakter (etwa 550 Hochschulen), und eine kleinere, die sogenannte »Führenden Universitäten« – zurzeit 45, die teilweise auf Wettbewerbsbasis ermittelt und finanziell und rechtlich deutlich besser gestellt sind. Es sind dies die neun Föderalen Universitäten (Kaliningrad, Archangelsk, Jakutsk, Wladiwostok, Krasnojarsk, Jekaterinburg, Kasan, Rostow/Don und Stawropol), die den Auftrag der wirtschaftlichen Weiterentwicklung ihrer Region haben, durch Off-spin, Technologietransfer, Unternehmensausgründungen und wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen. Weiterhin gehören in diese Gruppe die 29 Nationalen Forschungsuniversitäten, die das Rückgrat der wissenschaftlichen Forschung darstellen sollen. Gerade diese Gruppe ist an Kooperationen mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Forschung betreibenden Unternehmen interessiert. So kooperiert Siemens zum Beispiel mit MIFI, der Hochschule für Physik und Ingenieurwesen im Energiebereich.



Zunehmend werden Gebiete, die ursprünglich der Akademie der Wissenschaften zugeordnet waren, an Föderale oder Nationale Forschungsuniversitäten verlagert, so etwa die Grundlagenmedizin oder Komplexe der Molekularbiologie. Damit soll nicht nur ein breiterer Wissenschaftszugang eröffnet werden, sondern auch für Unternehmenskooperationen leichtere Kooperationsmöglichkeiten geschaffen werden. Gerade die Nationalen Forschungsuniversitäten müssen sich internationalisieren, für Innovationen öffnen und durch kooperative Projekte Mittel einwerben. Politisch ausdrücklich erwünscht ist in diesem Zusammenhang auch die Kooperation mit Unternehmen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 27 der 29 Nationalen Forschungsuniversitäten eindeutig technisch oder naturwissenschaftlich profiliert sind. 2. Im Jahr 2015 wird die Neustrukturierung der Institute der Akademie der Wissenschaften weitergehen. Im Gespräch sind Zusammenlegungen von Instituten, Verschmelzungen mit Universitäten, Ausgliederungen, ein bestimmter Teil von ihnen wird auch wohl in alter Form weiterbestehen. Grundsätzlich aber hat sich seit Beginn des Jahres der Finanzierungsmodus gewandelt. Statt der zuverlässigen, wenn z. T. auch bescheidenen Finanzierung aus dem Staatshaushalt werden die Institute sich beim Russischen Nationalfonds um Forschungsmittel bewerben müssen oder Wirtschaft und Industrie Forschungsangebote zur Wissenschaftskooperation anbieten. Damit, so hofft die Regierung, kann die Forschungs- und Wissenschaftskapazität der Akademie der Wissenschaften breiter und wirtschaftlicher genutzt werden. Wissenschaftliche Kooperationen zwischen der Akademie der Wissenschaften und ausländischen Einrichtungen bestehen seit Jahrzehnten, in Deutschland sind es die Helmholz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und die Universitäten mit durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten Forschungsprojekten. Die neue, geradezu radikale Änderung in der Finanzierungweise wird die Akademie auf die Wirtschaft und ihre Vorstellungen zumindest teilweise hin umorientieren. 3. Mit Skolkowo ist vor wenigen Jahren, noch unter Präsident Medwedjew, das russische »Silikon Valley« gegründet worden, das mittels technischer und wirtschaftlich verwertbarer Innovationen einen Technologieschub leisten soll. Wenn auch in der öffentlichen Diskussion umstritten, bietet gerade dieses
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Projekt die politisch gewünschte Schnittstelle von Forschung und Wirtschaft auf Basis von Innovationen. 4. Last but not least sollen die durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst bereitgestellten, breit aufgefächerten und differenzierten Programme zur akademischen Mobilität erwähnt werden, die sich bisher als ideale Ausgangsinstitutionen für Austausch mit Entwicklung zu wissenschaftlicher, forschungsorientierter Kooperation erwiesen haben. Über viele deutsche und russische Stipendiaten ist es zu gemeinsamen Forschungsprojekten zwischen deutschen und russischen Wissenschaftlern gekommen, sehr häufig wegen des gewachsenen Vertrauens, zu ausgesprochenen lang andauernden und ergiebigen Kooperationen.
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Partner und Leiter des Büros, RSP International, Moskau



VERTRIEBSVERTRÄGE ALS SICHERES INSTRUMENT ZUR MARKTERSCHLIESSUNG Stabile Regeln für die Zusammenarbeit definieren Trotz bestehender Sanktionen und eingetrübter Wirtschaftslage ist die Russische Föderation nach wie vor ein wichtiges Vertriebsgebiet für deutsche Unternehmen. Insbesondere beim Eintritt in den russischen Markt und beim Vertriebsausbau nutzen sie als »rechtliches Werkzeug« den Vertriebsvertrag. Dabei bestehen russische Vertragspartner oft auf der Anwendung russischen Rechts, was ein deutsches Unternehmen nicht vom Abschluss des Vertrages abschrecken sollte. Das russische Vertragsrecht basiert in großen Teilen auf deutschem und niederländischem Zivilrecht. Zum Teil kann die Anwendung russischen Rechts sogar vorteilhafter sein, weil es zum Beispiel den Ausgleichsanspruch bei Beendigung eines Handelsvertretervertrages nicht kennt. Trotz bestehender Ähnlichkeiten gibt es aber auch wichtige Unterschiede, die beim Entwerfen der Vertriebsverträge nach russischem Recht beachtet werden müssen. 1. VERTRIEBSVERTRAG Als Vertriebsvertrag gilt nach herrschender Meinung der Vertrag über den ausschließlichen Verkauf von Waren, wobei der Lieferant dem Vertragshändler das ausschließliche Recht am Verkauf in einem bestimmten Gebiet und/oder an einen bestimmten Kundenkreis einräumt. Die Waren werden dabei im Rahmen eines zusätzlich abzuschließenden Liefervertrages durch den Vertragshändler beim Lieferanten erworben. Wichtig für die Parteien sind hier stabile Regeln für die Zusammenarbeit, die in der Regel in Form von allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Vertriebsvereinbarungen bestimmt sind. Der Verkauf der Waren wird dann in separaten Lieferverträgen geregelt, die lediglich einen Verweis auf solche allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Die allgemein gehaltenen Vertriebsvereinbarungen beinhalten insbesondere die Bedingungen über die Preise, mögliche Preisnachlässe und Aufpreise, den Kundendienst und andere Bedingungen, die den Vertrieb betreffen. Der Vertragshändler verpflichtet sich dazu meist, ein Vertriebsnetz aufzubauen und zu unterstützen. In vielen Fällen verantwortet der Vertragshändler auch den Kundendienst im Vertragsgebiet,



der sowohl Erbringung von Garantieleistungen gemäß den Liefervertragsbedingungen als auch Reparaturen nach der Garantiezeit ermöglicht. Bedingungen, wonach ein Agent nur das Recht hat, die Ware ausschließlich an bestimmte Gruppen von Kunden oder ausschließlich an Kunden mit Sitz oder Wohnsitz in einem im Vertrag festgelegten Gebiet zu verkaufen, sind gemäß Abs. 3 Art. 1007 des russischen Zivilgesetzbuches (ZGB) nichtig. Aus diesem Grund ist es wichtig, im Vertriebsvertrag festzulegen, dass der Vertragshändler in eigenem Namen und auf eigene Kosten Waren erwirbt und weiterverkauft. 2. FORMVORSCHRIFTEN Formvorschriften spielen in Russland noch immer eine gewichtige Rolle. Zwar gilt im russischen Recht der Grundsatz der Formfreiheit, jedoch sind Außenhandelsverträge zwingend dem Zoll und der Devisenkontrolle vorzulegen und dabei ist die Schriftform des Vertrages unabdingbar. Die Bedeutung des Stempels auf dem Vertrag und auf allen Unterlagen für die Behörden kennt jeder, der im RusslandGeschäft tätig ist. Ausländische Unternehmen sind daher gut beraten, sich für das Russland-Geschäft extra einen Stempel anfertigen zu lassen. Falls der Vertriebsvertrag die Übertragung von ausschließlichen Rechte an Marken oder Rechten an geistigem Eigentum vorsieht, ist die staatliche Registrierung des Vertrages beim russischen Patentamt zwingend. Zweisprachige, deutsch-russische oder englisch-russische Vertragsversionen werden in der Russischen Föderation meist akzeptiert. Wichtig ist dabei, auf die Übereinstimmung der Sprachversionen zu achten. Die sich in den letzten Jahren immer weiter ausbreitende Praxis, Verträge lediglich durch Austausch von unterschriebenen und eingescannten Kopien abzuschließen, birgt die Gefahr des fehlenden Beweises für den Vertragsabschluss im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Nach russischem Recht gelten Verträge nur unter der Voraussetzung als geschlossen, wenn ein Gericht nachverfolgen kann, welche Partei den Vertrag übermittelt hat. Im
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Falle der Übermittlung von Verträgen per E-Mail wird dies durch die Unterzeichnung des Vertrages in elektronischer Form mit qualifizierten elektronischen Signaturen bzw. bei der Übermittlung per Telefax durch einen Sendebericht nachgewiesen. Um den Austausch von Seiten in einem bereits unterzeichneten Vertrag und damit Streitfälle zu vermeiden, ist es empfehlenswert, nach alter Sitte jede Seite des Vertrages zu paraphieren. 3. VERTRAGSTYPISCHE RECHTE UND PFLICHTEN DER PARTEIEN VERTRAGSGEBIET Wesentliche Bedingung einer Vertriebsvereinbarung ist sehr oft die Abgrenzung des Vertragsgebietes. Bei der Festlegung des Vertragsgebietes können sich die Vertragsparteien streng an die geografischen Grenzen eines Staates oder die Grenzen einer bestimmten Region halten. So hat z. B. der größte russische Automobilhersteller die exklusiven Vertriebsrechte für die gesamte Nordwest-Region an einen Vertriebspartner übergeben. In solchen Fällen ist zur Vermeidung von abweichenden Lesarten im Vertrag zu bestimmen, dass die festgelegte Region z. B. einem bestimmten Föderalen Bezirk entspricht. RECHTE DES VERTRAGSHÄNDLERS Dem Vertragshändler wird das Verkaufsrecht für Waren auf dem Vertragsgebiet gewährt. Dabei kann zwischen folgenden Arten des Verkaufsrechtes unterschieden werden: a) Einfaches Verkaufsrecht – der Lieferant behält sich das Recht vor, die Ware selbstständig und auch über andere Zwischenhändler auf dem Vertragsgebiet zu verkaufen; b) Ausschließliches Verkaufsrecht – der Lieferant verpflichtet sich, die bestimmte Ware lediglich über den Vertragshändler zu verkaufen; c) Ausschließliches Verkaufsrecht mit Beschränkungen – der Lieferant behält sich in einigen Fällen das Recht vor, die Ware auf dem Vertragsgebiet direkt an Dritte zu verkaufen. PFLICHTEN DES VERTRAGSHÄNDLERS Der Vertragshändler muss wünschenswerterweise vom Vertrieb von Waren absehen, die mit jenen des Lieferanten im Wettbewerb stehen und damit seine gesamte Kraft auf den Vertrieb der Produkte des Lieferanten fokussieren. Eine mildere Version des Wettbewerbsverbotes sieht vor, dass der Vertragshändler den Vertrieb von Waren anderer Hersteller, welche mit dem Lieferanten im Wettbewerb stehen, mit diesem abzustimmen hat. In Fällen, in denen der Lieferant den Vertragshändler nicht in seinen Aktivitäten zugunsten anderer Unternehmer beschränkt, sollte er ihn zumindest verpflichten, Informationen zu diesen Aktivitäten zu liefern. Weitere Pflichten:  Vertrieb von mit der Marke des Herstellers gekennzeichneten Waren und Meldepflichten zu Markenrechtsverletzungen;  Organisation eines Lagers und Lieferung von Waren an Fachhändler ab Lager;  Vertriebsmaßnahmen, Werbung, Ausstellung von Mustern und Demonstration der Produkte im Einsatz;  das Tragen von Werbeaufwendungen.



Zusätzliche Pflichten des Vertragshändlers können nicht nur die rechtliche Unterstützung des Vertriebs, sondern auch die Sicherstellung der Warenbeförderung, die Zollabfertigung oder auch die ordnungsgemäße Registrierung der Produkte bei den zuständigen staatlichen Stellen (z. B. Medikamente) betreffen. Dazu gehört auch die Pflicht des Vertragshändlers als Person aufzutreten, welche die Funktionen des ausländischen Herstellers im Inland ausübt. Hintergrund dieser Regelung ist, dass Geltendmachung und Durchsetzung von Forderungen aus Qualitätsmängeln gegenüber ausländischen Herstellern extrem schwierig und teuer sein kann. Darüber hinaus sollte der Vertriebsvertrag, gerade auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, Regelungen über Mindestabsatzmengen, Preisbestimmung, vorzuhaltende Lagerbestände oder auch eine vorzeitige Vertragsauflösung enthalten. Besondere Aufmerksamkeit muss den Bestimmungen über die Geheimhaltung gewidmet werden, vor allem, wenn der Vertrag den Transfer von Know-how vorsieht. Dieser Schutz des Lieferanten sollte auch die Pflichten der Mitarbeiter des Vertragshändlers einbinden. 4. KARTELLRECHTLICHER ASPEKT Das Föderale Gesetz »Über den Schutz des Wettbewerbs« vom 26. Juli 2006 Nr. 135-FZ legt strenge Regeln für vertikale Vereinbarungen fest, welchen die russische Kartellbehörde traditionell auch die Vertriebsvereinbarungen zurechnet. Verboten sind die Aufteilung der Warenmärkte nach territorialem Prinzip und vertragliche Bestimmungen und Handlungen, welche den Zugang zum Markt verhindern. Zulässig sind die schriftlich abgeschlossenen (a) Handelskonzessionsvereinbarungen (außer »vertikalen« Vereinbarungen zwischen Finanzorganisationen) und (b) vertikalen Vereinbarungen, deren Parteien nicht mehr als 20 Prozent des relevanten Marktes beherrschen. Alle anderen vertikalen Vereinbarungen, welche die Kriterien nicht erfüllen, sind unzulässig. Vertriebsverträge eignen sich sowohl für den Markteintritt als auch zum Ausbau der Aktivitäten in der Russischen Föderation. Mit der nötigen Sorgfalt beim Vertragsschluss und der Auswahl der richtigen Vertriebspartner lässt sich auch ein geografisch anspruchsvoller Markt wie der größte Flächenstaat der Erde wirtschaftlich als Vertriebsgebiet erschließen.
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PROCEDERE DER GRÜNDUNG UND AKKREDITIERUNG VON VERTRETUNGEN (REPRÄSENTANZEN) Präsenz am Markt gewährleistet Der russische Markt gehört trotz Konjunkturschwäche und Sanktionen auch gegenwärtig zu einem der interessantesten Märkte für die deutsche Wirtschaft. Allein das Programm der Modernisierung der russischen Wirtschaft bietet für deutsche Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, um an dieser zu partizipieren. Bauausführung, Montage, Planungs- und Überwachungsleistungen, Handelsvertreter-, Liefervertrag, Repräsentanz, Filiale und Tochtergesellschaft – sei es nun eine 100-prozentige Tochter oder ein Joint Venture – sind die Formen der Präsenz der mehr als 6.000 deutschen Unternehmen auf dem russischen Markt. Welcher der verschiedenen Formen des Markteintritts und der Marktbearbeitung der Vorzug zu geben ist, hängt davon ab, welche Ziele ein deutsches Unternehmen in Russland verfolgt. Häufig ist zunächst die Präsenz am Markt angestrebt, ohne selbst eine Geschäftstätigkeit in Russland entfalten zu wollen. In einem solchen Fall bietet sich die Gründung und Akkreditierung einer Repräsentanz an. STATUS EINER REPRÄSENTANZ NACH RUSSISCHEM RECHT Bei Repräsentanzen handelt es sich um Niederlassungen ausländischer Unternehmen, die selbst keine Geschäftstätigkeit ausüben, lediglich die Interessen der Hauptfirma vertreten und wahren, in deren Namen handelt und im Rechtsverkehr auftritt. (Im Unterschied zur Repräsentanz können Filialen derselben Geschäftstätigkeit wie das Unternehmen selbst nachgehen und alle Funktionen des Stammhauses wahrnehmen.) Repräsentanzen sind abgesonderte Strukturabteilungen einer juristischen Person, die außerhalb des Sitzes der juristischen Person gelegen sind und deren Interessen wahrnehmen und schützen (Art. 55 Ziffer 1 des russischen Zivilgesetzbuches). Sie werden von ihrem Stammhaus mit Mitteln und Vermögenswerten ausgestattet, sind für ihr Stammhaus unterstützend tätig oder üben Hilfsfunktionen für dieses aus. Repräsentanzen haben keine Rechtspersönlichkeit. Daher haftet die Mutterfirma vollumfänglich für alle Verbindlichkeiten der Repräsentanz.



AKKREDITIERUNG EINER VERTRETUNG ALS REPRÄSENTANZ NACH RUSSISCHEM RECHT Die Eröffnung und Registrierung von Repräsentanzen ausländischer Unternehmen erfolgt in Form der Akkreditierung. Für die Akkreditierung der Repräsentanzen ausländischer Unternehmen ist seit dem 1. Januar 2015 das überbezirkliche Finanzamt Nr. 47 von Moskau zuständig, denn ihm wurden die Akkreditierungsaufgaben mit der Anweisung Nr. MMW-714/668 des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 22. Dezember 2014 übertragen. An der Spitze einer Repräsentanz steht der Repräsentanzleiter, der auf der Grundlage einer Vollmacht des Stammhauses handelt. Rechte und Pflichten einer Repräsentanz bzw. ihres Leiters sowie die Ziele der Tätigkeit der Repräsentanz und andere Bestimmungen sind in der Geschäftsordnung der Repräsentanz festzulegen. Die Geschäftsordnung ist eines der Dokumente, die zur Akkreditierung vorzulegen sind. Die Anzahl der Mitarbeiter einer Repräsentanz ist nicht begrenzt. Bis zu fünf ausländische Mitarbeiter, die neben einem entsprechenden Visum auch eine Arbeitserlaubnis benötigen, können bei einer Repräsentanz eingestellt sein. Aus wichtigen Gründen kann eine Erhöhung dieser Anzahl erfolgen. Neben der Akkreditierung der Repräsentanz hat eine Anmeldung der Repräsentanz beim zuständigen Finanzamt und bei den Fonds, wie dem Renten-, Versicherungsfonds, zu erfolgen. Jede Repräsentanz unterliegt der Buchführungspflicht nach russischem Recht. DIE FÜR DIE AKKREDITIERUNG EINER REPRÄSENTANZ ERFORDERLICHEN UNTERLAGEN Zur Beantragung der Erlaubnis zur Eröffnung der Repräsentanz eines ausländischen Unternehmens sind zurzeit folgende Unterlagen vorzulegen:  Schriftlicher Antrag zur Eröffnung der Repräsentanz  Aktueller Handelsregisterauszug der Mutterfirma  Gesellschaftsvertrag bzw. Satzung (Statut) des ausländischen Unternehmens
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 Beschluss des ausländischen Unternehmens über die Gründung einer Repräsentanz  Referenzschreiben der Hausbank mit Hinweis auf die Zahlungsfähigkeit des ausländischen Unternehmens  Die dem Leiter der Repräsentanz erteilte Vollmacht über seine Befugnisse  Eine auf eine Vertrauensperson für die Durchführung der Eröffnung der Repräsentanz ausgestellte Vollmacht  Geschäftsordnung der Repräsentanz in der Russischen Föderation und ihre notariell beglaubigte Kopie  Nachweis über den Sitz der Repräsentanz in der Russischen Föderation  Referenzen von Geschäftspartnern in Russland  Ausgefüllter Fragebogen mit Angaben zur Repräsentanz einer ausländischen Person in der Russischen Föderation. Neben diesen Dokumenten ist vom zuständigen Finanzamt der Mutterfirma der Nachweis der steuerlichen Anmeldung durch Vorlage eines entsprechenden Dokumentes beizubringen. Dieser ist bei Anmeldung beim zuständigen russischen Finanzamt nach erfolgter Akkreditierung vorzulegen. Da an den Inhalt und die Form der vorzulegenden Unterlagen bestimmte Anforderungen (notarielle Beglaubigung und Überbeglaubigung durch Apostille) gestellt werden, empfiehlt es sich, einen qualifizierten Rechtsbeistand bei der Vorbereitung und Zusammenstellung der Unterlagen zu konsultieren. Obwohl keine Änderungen in der Liste der erforderlichen Unterlagen und Dokumente sowie deren Form im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Neuregelung der Akkreditierung von Repräsentanzen erfolgten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es diesbezüglich Änderungen geben kann. ALLGEMEINE EMPFEHLUNG ZU ÜBERSETZUNGEN IN DIE RUSSISCHE SPRACHE Ferner sollte darauf geachtet werden, dass die in allen vorzulegenden Unterlagen genannte Firmenbezeichnung, Namen und Vornamen von bevollmächtigten Personen und Personen, die Unterlagen unterschreiben, mit der im Handelsregister genannten Firmenbezeichnung sowie Namen und Vornamen von bevollmächtigten Personen und den die Unterlagen unterschreibenden Personen wörtlich und bei den Übersetzungen in die russische Sprache buchstäblich übereinstimmen müssen. Um eine Ablehnung der Eintragung durch die Behörden auszuschließen, dürfen Geschäftsordnung der Vertretung, der Beschluss über die Gründung der Vertretung und die Vollmachten im Namen der Firma nur von den laut Handelsregisterauszug hierzu befugten Personen unterschrieben werden. Um unterschiedliche Übersetzungen von Namen, Titeln, Bezeichnungen, juristischen Fachbegriffen etc. und unterschiedliche Schreibweisen in kyrillischen Buchstaben zu vermeiden, sollte mit der Erstellung aller Übersetzungen in die russische Sprache ein in Russland ansässiges und mit derartigen Übersetzungen vertrautes Übersetzungsbüro beauftragt werden oder dies in die Hände der mit der Akkreditierung beauftragten Kanzlei gelegt werden.



ZEITLICHER RAHMEN DER AKKREDITIERUNG EINER REPRÄSENTANZ In Übereinstimmung mit den neuen Regeln werden die Repräsentanzen seit dem 01. Januar 2015 unbefristet akkreditiert, und dadurch ist die früher erforderlich gewesene Prozedur einer Akkreditierungsfristverlängerung aufgehoben. SCHLUSSBEMERKUNGEN Bei der Fragestellung der Art und Weise des Markteintrittes in Russland ist dann der Repräsentanz Vorrang zu geben, wenn in erster Zeit beabsichtigt wird, lediglich das Stammhaus und seine Produkte auf dem russischen Markt zu präsentieren, den Markt zu beobachten, Akquise zu betreiben oder auch unterstützende und Hilfsaufgaben wahrzunehmen. Sollten Import eigener Waren oder Dienstleistungen bzw. Unterhaltung eines eigenen Lagers oder einer eigenen Immobilie oder andere wirtschaftliche Aktivitäten auf dem russischen Markt infrage kommen, so empfiehlt es sich, mit einem qualifizierten Rechtsbeistand, der auch in Fragen der Besteuerung sowohl nach russischem Steuerrecht als auch übergreifend unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Deutsch-Russischen Doppelbesteuerungsabkommens kompetent ist, eine andere Form des Markteintrittes ins Auge zu fassen.



Foto: OWC
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FINANZIERUNGEN UND ZAHLUNGSVERKEHR IM UMFELD GESTIEGENER RISIKEN Möglichkeiten für den Mittelstand Zu Beginn des Jahres 2015 zeichnet sich in Russland eine schwere Wirtschaftskrise ab, die den deutschen Mittelstand vor große Herausforderungen stellen wird. Es gilt vor allem, gestiegenen Risiken adäquat zu begegnen, um bestehende Lieferbeziehungen möglichst unbeschadet durch eine Phase hoher Marktvolatilitäten und großer Unsicherheiten zu navigieren. Bei einem deutlichen Rückgang des Wirtschaftswachstums, einer drastischen Abwertung des Rubels sowie massiven Zinssteigerungen im Rubel-Raum ist insbesondere der Export nach Russland stark unter Druck geraten. Importeure müssen im Ergebnis erhebliche Preissteigerungen verkraften und haben zunehmend Schwierigkeiten, erforderliche Finanzierungen zu mobilisieren. Wünsche nach längeren Zahlungszielen und Rechnungen auf Rubel-Basis sind die Folge. Es mehren sich Fragen nach der Stabilität russischer Geschäftspartner und ihrer Banken. Gleichzeitig steigen Unsicherheiten hinsichtlich des reibungslosen Zahlungsverkehrs, sei es innerhalb Russlands oder grenzüberschreitend. Im Laufe des Jahres 2014 wurden immer wieder Stimmen laut, den russischen Zahlungsverkehr gegen ausländische Einflussnahme abzusichern. Um die Datensicherheit zu erhöhen und jederzeitigen Zugriff russischer oder in Russland tätiger Firmen und Privatpersonen auf ihre Konten und Guthaben zu ermöglichen, treibt die russische Regierung eine ganze Reihe von Initiativen voran. Derzeit wird auch häufig über die Einführung einer strikteren Devisenkontrolle spekuliert. Aufgrund des derzeitigen Drucks auf den Rubel könnten Schritte im Hinblick auf einen Währungspflichtverkauf von Exporterlösen ein mögliches Szenario sein. Potenzielle Maßnahmen sollten jedoch geringe Auswirkungen auf internationale Unternehmen haben. Nicht zuletzt hat Russland Dividendenzahlungen und Zahlungen für Lieferungen und Leistungen zu jeder Zeit ermöglicht. Für Unternehmer sind vor diesem Hintergrund drei Aspekte wichtig: 1. Wie sichere ich meine Lieferungen und Forderungen gegen eine möglicherweise schlechter werdende Kreditwürdigkeit meiner Abnehmer in Russland ab? 2. Wie begegne ich sinnvoll den hohen Schwankungen an den Devisen- und Kreditmärkten?



3. Welche Änderungen sind hinsichtlich des russischen Zahlungsverkehrs zu erwarten? Im Folgenden sollen einige Produkte der Banken skizziert werden, die zum Risikomanagement genutzt werden können. Anschließend geben wir einen Überblick über verschiedene Zahlungssystemsinitiativen, die teilweise schon 2015 umgesetzt werden sollen. HERMES-DECKUNGEN – TRADITIONELL UND ZUVERLÄSSIG Mit den Herausforderungen der Auslandsmärkte umzugehen, ist tägliches Brot der deutschen Exportwirtschaft. Dass die deutschen Unternehmen das können, wird durch die immer neuen Außenhandelsrekorde eindrucksvoll bewiesen. Die wirtschaftliche Risiken und das Wettbewerbsumfeld sind beherrschbare unternehmerische Risiken. Was ist aber, wenn politische Risiken hinzutreten? Sie können mehrfach Einfluss auf den unternehmerischen Erfolg haben:  Die Situation auf den lokalen Märkten ändert sich: Wechselkursschwankungen belasten die Bilanzen der ausländischen Abnehmer, Einfuhrpreise werden unkalkulierbar, Kredite in Fremdwährungen unbezahlbar – Stornierung von Aufträgen ist die Folge.  Bisher pünktlich und verlässlich zahlende Abnehmer sehen sich neuen Finanzierungs-Herausforderungen gegenüber, die eine Prolongation von Zahlungszielen erforderlich machen oder zur Einstellung der Zahlungen führen – Forderungsausfall ist die Folge.  Embargos und Sanktionen wirken sich auf bestehende Lieferverträge aus – Produktionskosten sind verloren. Das traditionelle Instrument der von der Bundesregierung übernommenen Exportkreditgarantien, die Hermes-Deckungen, kann hier einen wirksamen Schutz bieten. Deutsche Exporteure berichten, dass russische Unternehmen ihre Investitionspläne überarbeiten und den neuen Marktgegebenheiten in Russland anpassen. Von vereinzelten Auftragsstornierungen ist zu hören.
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Eine vor Liefervertragsabschluss eingeholte Fabrikationsrisikodeckung kann hier für den deutschen Exporteur das passende Instrument sein, um sich gegen den Verlust der Fabrikationskosten von Spezialanfertigung abzusichern. Eine Fabrikationsrisikodeckung erstreckt sich auf die wirtschaftlichen Risiken, also im Wesentlichen eine Zahlungsunfähigkeit der ausländischen Bestellers aber auch auf schwerwiegende Vertragsverletzungen und Lossagung von bereits geschlossenen Verträgen. Im aktuellen Umfeld jedoch mindestens genauso wichtig ist der Schutz, den die Fabrikationsrisikodeckung vor politischen Risiken, wie z. B. durch Sanktionen und Embargos indizierte Ausfuhrverbote bietet. Sofern der Exporteur die Güter nicht anderweitig absetzen kann, werden die Selbstkosten, abzüglich eines Selbstbehaltes von fünf Prozent durch die Bundesrepublik Deutschland entschädigt. Einen Zahlungsausfall nach Ausfuhr der Ware und Lieferantenkredite deckt die von Hermes angebotene Lieferantenkreditdeckung ab. Auch hier wird der Exporteur wieder gegen einen wirtschaftlichen und politischen Zahlungsausfall abgesichert. Der Exporteur wird mit einem Selbstbehalt von fünf Prozent am Ausfall beteiligt, sofern der Ausfall durch politische Risiken bedingt ist, und mit 15 Prozent für alle übrigen Risiken, wie z. B. Insolvenz des ausländischen Bestellers. Bis Ende 2016 kann gegen Zahlung einer Zusatzprämie dieser Selbstbehalt auf fünf Prozent reduziert werden. Die Entschädigungsleistungen auf die rechtsbeständige und fällige Schuld erfolgt i. d. R. sofern die Zahlung durch den Importeur innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit nicht eingegangen ist. Die Fabrikationsrisiko- und Lieferantenkreditdeckung stehen deutschen Exporteuren für ihre Lieferungen und Leistungen an Abnehmer in der Russischen Föderation unverändert zur Verfügung. Die Bedingungen im Einzelnen und die Kosten der Absicherung sind auf www.agaportal.de abzurufen. Zusätzlich bieten die Banken ihre Beratung und die klassischen Handelsfinanzierungsinstrumente (Garantien, Akkreditive) an, die traditionell in Krisenzeiten stärker nachgefragt werden.



WÄHRUNGS- UND ZINSMANAGEMENT Gerade in volatilen Zeiten kommt der optimalen Kurssicherung eine große, häufig sogar entscheidende Bedeutung zu. Ob ein Geschäft erfolgreich abgeschlossen und durchgeführt werden kann, wird nicht selten durch die Wahl der richtigen Absicherung entschieden. Ein Unternehmen sollte insbesondere folgende Unternehmensrisiken identifizieren und bewerten:  Transaktionsrisiko – Wechselkursrisiko aus künftigen Transaktionen, die bereits bekannt sind;  Translationsrisiko – Wechselkursrisiko aus der Umrechnung der Vermögenswerte ausländischer Tochtergesellschaften aufgrund der Bilanz des Unternehmens;  Wettbewerbsrisiko (wirtschaftliches Risiko) – Risiko aus Währungsschwankungen, die die Dienstleistungen oder Produkte eines Wettbewerbers begünstigen könnten ;  Ertragsrisiko – Wechselkursrisiko aus dem Rücktransfer des Gewinns einer Tochtergesellschaft. Es gibt einige betriebswirtschaftliche Faktoren, die die Ziele des Risikomanagements beeinflussen: Erzielung bestimmter Finanzergebnisse, Geschäftsphilosophie und Risikopräferenzen, Wettbewerbsposition in einer Branche oder Branchentrends. Basierend auf seinen übergeordneten Geschäftszielen muss das Unternehmen entscheiden, wie viele Risiken es tolerieren kann, sowie die allgemeinen Ziele des Absicherungsprogramms festlegen. Dabei kann das Unternehmen die Dauer des Risikos und unterschiedliche Absicherungsoptionen festlegen, ausgehend von dem Ausmaß des daraus resultierenden Risikos. So bieten sich Lösungen wie »Risk Reversal« oder das »Target-Profit-Forwardgeschäft« als gegebenenfalls attraktivere Alternativen zur klassischen Kaufoption oder dem Termingeschäft an. Unabdingbar ist jedoch, dass das Unternehmen zunächst seine Geschäftsziele definiert, das Ausmaß seiner Risiken, seine Risikotoleranz sowie Absicherungsziele identifiziert hat. Hierdurch ist es in der Lage, seine Strategie zu entwickeln und umzusetzen.



Budapester Str. 31 D-10787 Berlin Tel. + 49 30 2601 2110 E-Mail: [email protected] www.din-gost.de



Haben Sie Fragen zu den aktuellen Anforderungen beim Export nach Russland und die Zollunion? Wir informieren Sie über: • Konformitätsnachweise GOST R,TR Russland und TR Zollunion • Nachweise des sicheren Betriebes, Industrielle Sicherheit und Technische Pässe • Vermittlung und Betreuung: Hygieneregistrierung, Registrierung von Medizinprodukten, Brandschutzzertifizierung, Zertifizierung von Bauprodukten,Telekommunikation- und Messmittelzulassungen, Zulassungen, Registrierungen und Zertifizierungen auch für Weißrussland, die Ukraine, Kasachstan und andere GUS-Länder • Inhouse-Schulungen vor Ort und Übersetzungsdienst offizieller Händler von NTP Truboprovod-Software wie z. B. PASSAT und START • Vermittlung von Prüfeinrichtungen in Russland und der EG uvm. für Ihren Export
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Auslandsbanken in Moskau wie die Deutsche Bank beschäftigen Fachleute, die sich mit allen relevanten Themen des Währungsund Zinsmanagements befassen. Exporteure und Investoren können auf Basis der Empfehlungen der Experten besser informierte Entscheidungen treffen. ENTWICKLUNGEN IM ZAHLUNGSVERKEHR Die Regierung und Zentralbank Russlands glichen vor der letzten Verschärfung des politischen Umfelds die Gesetze weiter an, um internationale Praktiken und Bankprodukte anbieten zu können. So erschienen auf dem Markt durch Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Jahre 2014 Instrumente wie Verpfändung von Bankkonten oder Treuhandkonten, dank denen jetzt lokale Lösungen angeboten werden können, die früher nur im Rahmen des Auslandsrechts möglich waren. Gleichzeitig haben Regierung und Finanzmarktaufsicht das lokale Zahlungssystem weiterentwickelt und lokal unabhängiger gestaltet, indem ein National Card Payment System (NSPK) eingeführt wurde. Man geht davon aus, dass alle Transaktionen mit in Russland eingesetzten Karten (einschließlich der führenden internationalen Zahlungssysteme) über dieses System erfolgen werden. Dies würde die Risiken in der Benutzung von Karten für russische Kunden und Banken künftig begrenzen. Dieser erste Schritt soll bis zum 1. April 2015 abgeschlossen sein. Im Bemühen, das russische Zahlungssystem zu stärken, hat die Zentralbank damit begonnen, ein unabhängigeres und robusteres Zahlungssystem zu entwickeln, das einerseits gegen externe Schocks besser geschützt sein soll, andererseits internationale Standards einführt. In diversen Foren stellte sie 2014 ihre Pläne zur Erweiterung vor, die hauptsächlich auf Folgendes abzielen:  Zentralisierung der Systemarchitektur;  Erweiterung des Zahlfensters;  Zentralisierung der Teilnehmerliquidität und Liquiditätsbereitstellung in Echtzeit;  Schaffen von Schnittstellen zu anderen Zahlungssystemen wie National Settlement Depository, National Clearing Center, NSPK;  Steigerung der STP-Niveaus im System. Für Marktteilnehmer und ihre Kunden sollte das praktisch heißen:  Einige Zahlungen (bis jetzt dringende Zahlungen und/oder Großbetragszahlungen) werden über RTGS (Real Time gross settlement) abgewickelt;  Russische Nachrichten-Standards werden mit internationalen Standards, d. h. ISO 20022, vereinbar sein. Als ein Teil der Road Map Russlands zur Erfüllung der UNIDROIT-Konvention plant die russische Regierung, das Gesetz über die Devisenregelung zu ändern, um Fremdwährungsgeschäfte zwischen Residenten und Kommissionären sowie die Übertragung der Kontrolle und Haftung für 100-prozentige Exportwaren bei einer Rücksendung vom Exporteur zum Kommissionär (falls der Kommissionär eine in Russland ansässige Firma ist) zu ermöglichen. Es wird damit gerechnet, dass das Zahlungssystem im Ergebnis dieser Reformen deutlich effizienter und sicherer funktionieren wird.



BANKDIENSTLEISTUNGEN FÜR INTERNATIONALE KUNDEN Wie beschrieben, wurden auf dem russischen Markt in letzter Zeit zahlreiche wichtige Bankprodukte eingeführt und Prozessverbesserungen realisiert. Global bewährte Methoden des Cash- und Liquiditätsmanagements wurden schrittweise umgesetzt, getrieben durch höhere Anforderungen an die Treasury-Bereiche der Firmenkunden ebenso wie durch gesetzgeberische Initiativen. Aufgrund des spezifischen rechtlichen Umfeldes und der Einschränkungen können allerdings viele weltweit genutzte Produkte und Technologien nicht in den russischen Markt übernommen werden; viele nicht standardisierte Lösungen müssen durch die Firmen gründlich bewertet werden. In Bezug auf das russische Bankgeschäft bleiben einige Themen besonders wichtig für internationale Kunden:  Sichtbarkeit der in Russland getätigten Bankoperationen von der Unternehmenszentrale aus und die Möglichkeit deren zusätzlicher Steuerung und Überwachung  Effizienz und Transparenz der Rubel- und Devisenzahlungen und folglich effektive Nutzung der Liquidität  Wirksames Management der Währungskontrolle, einschließlich umfassender Beratung (im Hinblick auf sich ändernde Gesetze) und der effizienten elektronischen Hilfsmittel für den Dokumentenaustausch mit den Banken  Einsatz alternativer Kommunikationskanäle (wie SWIFT etc.)  Liquiditätsmanagement für Unternehmensstrukturen, die mehrere juristische Personen umfassen. Bei der Auswahl der Partnerbank in Russland sollten Exporteure und Investoren darauf achten, dass vor Ort umfassende Beratung zu Bankprodukten sowie Serviceleistungen angeboten werden. Cash-Management-Lösungen müssen sich an den Bedürfnissen internationaler, global agierender Unternehmen unter Berücksichtigung russischer Besonderheiten orientieren. Große Aufmerksamkeit gebührt adäquaten Lösungen im Bereich Treasury und Liquiditätsmanagement, um auf gestiegene Herausforderungen von Kundenseite reagieren zu können.



FÜR ALLE, DIE VIEL FÜR WENIG WOLLEN Metro Cash&Carry ist ein großes Team von Spezialisten, das seit 2001 erfolgreich auf dem russischen Markt präsent ist. Wir stehen für Service auf europäischem Niveau und ein umfangreiches Angebot von Qualitätswaren zu günstigen Preisen. Wir sehen unser Ziel darin, selbstständige Unternehmer zu unterstützen und ihnen zu helfen, noch erfolgreicher zu sein.
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HANDELSFINANZIERUNG – IM SPANNUNGSFELD POLITISCHER UND WIRTSCHAFTLICHER KRISEN Risiken müssen neu bewertet werden Das Jahr 2014 hat viele Korrekturen, Zäsuren und Neubewertungen in den deutsch-russischen (Wirtschafts-) Beziehungen gebracht. Einmal mehr ist deutlich geworden, dass politische und wirtschaftliche Stabilität kein Selbstläufer ist, dass der Frieden ein sehr hohes und gleichzeitig fragiles Gut ist. Wirtschaftliche Beziehungen und deren Finanzierung vollziehen sich nicht im luftleerem Raum, sie folgen dem Primat der Politik, reagieren auf sich ändernde Rahmenbedingungen und beeinflussen ihrerseits – mal mehr, mal weniger – politisches Agieren.



Die in der Exportfinanzierung aktiven Banken und Sparkassen aus Deutschland haben für zahlreiche russische Banken Linien für Handelsfinanzierungen. Daher erfolgt eine Absicherung oder eine Finanzierung in aller Regel dergestalt, dass die russische Bank gegenüber ihrer Partnerbank aus Deutschland das Risiko ihres Kunden übernimmt und das deutsche Kreditinstitut wiederum eine Zahlungsgarantie zugunsten des deutschen Exporteurs herauslegt oder eine Finanzierung im Interesse des deutschen Exporteurs darstellt. Häufig kommen hierbei Akkreditive zum Einsatz.



Kursentwicklung des Rubel gegenüber dem Euro Rubel/Euro



84,59 79,61 74,64 69,66 64,69 59,71 54,73 49,76



Quelle: Zentralbank der Russischen Föderation
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Der russische Importeur eröffnet bei seiner Bank ein Akkreditiv mit der Weisung, es durch eine Bank aus Deutschland bestätigen zu lassen (Absicherungskomponente). Der Exporteuer erhält von der bestätigenden Bank gegen Vorlage akkreditivkonformer Dokumente den vereinbarten Betrag ausbezahlt, welchen der russische Importeur vereinbarungsgemäß später tilgt (Finanzierungskomponente). Bei größeren Beträgen und langen Laufzeiten macht es Sinn, eine sogenannte Hermesdeckung zu bekommen (siehe auch Seite 12ff.). Üblicherweise leistet der Importeur eine Anzahlung von 15 Prozent. Die restlichen 85 Prozent bekommt der Exporteur von der deutschen finanzierenden Bank zulasten der Kreditlinie, welche für die russische Bank besteht, direkt ausbezahlt. Bei diesen und anderen Instrumenten geht es in unterschiedlicher Ausprägung um die Absicherung der Zahlungsfähigkeit des Importeurs und um einen (möglichst frühzeitigen) Zufluss an Liquidität beim Exporteur. Im Zuge der Ereignisse des letzten Jahres ist auch dieses Instrumentarium einer Neubewertung unterworfen. Letztlich geht es um die Frage, wie hat sich die Risikolage verändert, welche Faktoren haben darauf einen Einfluss und wer ist zur Übernahme welcher Risiken bereit. Wer solche Risiken bewertet, kommt an folgenden Themenkomplexen nicht vorbei:  Wirtschaftsentwicklung: Nach dem Absturz des BIP in 2009 um 7,8 Prozent betrug in Russland das Wirtschaftswachstum im Folgejahr 4,5 Prozent. Seither ist es in einem Abwärtstrend begriffen, was bei den anderen BRICS-Staaten nicht zu beobachten ist. Auch wenn gesicherte Zahlen für 2014 noch nicht vorliegen, dürfte es leicht negativ sein. Die Ukraine-Krise ist nicht ursächlich für die wirtschaftlichen Probleme Russlands, auch wenn sie zu deren Verschärfung deutlich beigetragen hat. Der Ausblick für 2015 sieht negativ aus. Die Prognosen schwanken zwischen -3 Prozent bis -7 Prozent.  Erdölpreise: Rund 71 Prozent russischer Exporte (Federal State Statistics Service, Jan. – Okt. 2014) entfallen auf Energieträger, davon 45 Prozent allein auf Erdöl. Die große Abhängigkeit der russischen Wirtschaft vom Erdöl hat der Ölpreisverfall in der zweiten Jahreshälfte 2014 (siehe Grafik) anschaulich demonstriert und einmal mehr den notwendigen Strukturwandel und eine Diversifizierung in Erinnerung der politischen Führung des Landes gerufen. Ein weiterer Preisverfall bzw. eine lang andauernde Phase niedriger Ölpreise reduziert die Leistungsfähigkeit Russlands und damit eine Risikobereitschaft ausländischer Investoren und Finanzdienstleister.  Netto-Kapitalabflüsse: Rückzahlungen von im Ausland aufgenommenen Währungskrediten, oder Konvertierungen von Rubeln in ausländische Währung beispielsweise fließen in diesen Wert ein. Daher ist der häufig verwendete Begriff »Kapitalflucht« irreführend und ungeeignet. Diese Kapitalbewegungen beeinflussen aber zusammen mit den Preisen für Imund Exportgüter sowie den Interventionen des Staates ganz wesentlich den Wechselkurs. Die Netto-Kapitalabflüsse haben 2014 mit USD 151,6 Milliarden einen Rekordwert erreicht, wovon etwa die Hälfte allein auf das vierte Quartal entfällt. Im Zuge der Finanzkrise 2008 betrug dieser Wert (nur) USD 133,6 Milliarden(Quelle: Zentralbank der Russischen Föderation).  Rubelabwertung: Die mehrere Jahre relativ stabile Marke von etwa 40 Rubeln je Euro wurde im Juni 2013 nach oben durchbrochen und betrug zum Jahresende 2013 rund 45. Die erste Bewährungsprobe im Jahr 2014 kam im März (Krim) mit Kursen deutlich über 50, gefolgt von einer monatelangen



Erholungsphase. Erst im vierten Quartal wurde der Wert von 50 wieder überschritten und vor allem Mitte Dezember erlebte der Rubel seinen absoluten Tiefstand. An der Börse wurden kurzfristig sogar über einhundert Rubel je Euro geboten. Zu den amtlichen Zentralbankkursen verlor der Rubel zum Euro seit dem 1.1.2014 bis Ende Januar 2015 rund zwei Drittel seines Wertes. Die weitere Entwicklung wird stark von der Entwicklung der Ölpreise, der Kapitalbewegungen und dem Rating Russlands abhängen. Für 2015 erscheint eine weitere Abwertung des Rubels als wahrscheinlich.  Rating Russlands: S&P hat am 26.1.15 Russland das Investmentrating entzogen (BB+). Moody´s und Fitch dürften diesem Schritt noch in der ersten Jahreshälfte 2015 folgen. Internationale Banken, welche im Trade Finance mit Russland aktiv sind, überprüfen darüber hinaus stetig und eigenständig ihre internen Ratings und passen diese den aktuellen Entwicklungen an. Eine Ratingverschlechterung hat nicht nur eine Preiserhöhung für Finanzierungen zur Folge, sondern schränkt auch die Kreditlinien ein. Investoren russischer Wertpapiere (staatlicher und privater Sektor) könnten gezwungen sein, diese zu verkaufen, Kredite könnten vorzeitig fällig gestellt werden, Gläubiger könnten eine Nachbesserung verlangen, usw. In Summe und parallel zu andauernden Sanktionen (selbst ohne deren weitere Verschärfung) wird dies nicht nur den Rubelwechselkurs, sondern auch die Wirtschaft insgesamt belasten.  Ukraine-Krise und Sanktionen: Die letztes Jahr und davor in Gang gesetzten Kausalitäten beginnen erst ihre Wirkung zu entfalten. Die volle Auswirkung – selbst ohne weitere Verschärfung – dürfte noch bevorstehen. Eine Beilegung des Konflikts ist dringend geboten, in erster Linie im Interesse der betroffenen Menschen.  Allerdings: Bei einer ganzen Reihe von Kriterien (Umfang der Staatsverschuldung, Währungsreserven, Budgetdefizit, Arbeitslosenquote, etc.) steht Russland besser als viele EU-Staaten dar. Das Anti-Krisen-Management der politischen Führung des Landes entfaltet eine überwiegend positive Wirkung und trägt auch dazu bei, dass noch viele westliche Banken ihre Kreditlinien, wenn auch in reduzierter Form, offenhalten. Die vorgenannten sieben Themenbereiche stellen nur eine kleine Auswahl an wichtigen Faktoren dar, welche die Risikoübernahme- und Finanzierungsbereitschaft von Banken beeinflussen. Beispielsweise ist eine genaue Beschäftigung sowohl mit dem russischen Bankensystem als auch mit der jeweiligen Bank unerlässlich. Die meisten russischen Banken haben ihre Kreditpolitik verschärft und geben beispielsweise Währungskredite nur an solche Importeure, die ihrerseits im erforderlichen Umfang über Währungseinnahmen verfügen. Dies schränkt die Finanzierung deutscher Exporte weiter ein. Überwiegend haben Handelsfinanzierungen eine niedrigere Risikostruktur als beispielsweise (generelle) syndizierte Kredite. Daher dürften diese Finanzierungen auch künftig eine Rolle spielen, selbst wenn die Finanzierungen über Kapitalmärkte mehr und mehr beeinträchtigt werden sollten. Insofern bleibt der Ausblick grundsätzlich positiv, auch wenn weitere Eintrübungen nicht ausgeschlossen werden können.
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VERRECHNUNGSPREISE. KONTROLLPFLICHTIGE GESCHÄFTE Trotz OECD-Standard sind zahlreiche Regelungen speziell für Russland zu beachten Kapitel V.1 des russischen SGB, gültig seit dem 1. Januar 2012, sieht Regelungen über die Verrechnungspreise für Geschäfte zwischen verbundenen Personen, das in Europa bekannte Arm‘s Lenght Prinzip, vor und ist grundsätzlich auf OECD-Standards basiert. Obwohl die Verrechnungspreisregelung in Russland auf Grundlage der internationalen Erfahrung implementiert worden ist, bestehen mehrere praktische Einzelheiten, die bei der Anwendung dieser Regelungen in Russland zu beachten sind. VERBUNDENE PERSONEN Der Art. 105.1 Abs. 1 des SGB der RF (SGB) sieht vor, dass im Fall, wenn die Eigenschaften der Beziehung zwischen Personen die Bedingungen und (oder) das Ergebnis von Geschäftsvorfällen und (oder) die wirtschaftlichen Ergebnisse der Tätigkeit dieser Personen beeinflussen, solche Personen als verbundene Personen gelten. In Art. 105.1 Abs. 2 SGB RF ist eine detaillierte Aufzählung von Personen aufgeführt, die als verbundene Personen angesehen werden (11 Punkte). Die wichtigsten Kriterien darunter sind:  Organisationen, falls eine Organisation unmittelbar und (oder) mittelbar an der anderen Organisation beteiligt ist und eine solche Beteiligung mehr als 25 Prozent beträgt.  Eine natürliche Person und eine Organisation, falls diese natürliche Person unmittelbar und (oder) mittelbar an der Organisation beteiligt ist und die Beteiligung mehr als 25 Prozent beträgt.  Organisationen, falls eine natürliche Person unmittelbar und (oder) mittelbar an beiden Organisationen beteiligt ist und die jeweilige Beteiligung an einer Organisation mehr als 25 Prozent beträgt.  Organisationen, falls ihre Exekutiv- oder Aufsichtsorgane zu mehr als 50 Prozent aus gleichen Personen bestehen, einschließlich des Falls, wenn die Organisationen gleiche Generaldirektoren haben. Die Vorschriften über die Berechnung der Beteiligungsquote sind in Art. 105.2. des SGB der RF bestimmt. Sollte festgestellt werden, dass die Organisationen bzw. natürlichen Personen als verbundene Personen gelten, hat jede Organisation ihre Buchhaltungsangaben zur Feststellung und Auflistung von kontrollpflichtigen Geschäften zu prüfen.



KONTROLLPFLICHTIGE GESCHÄFTE: BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT In Art. 105.14 des SGB sind kontrollpflichtige Geschäfte aufgelistet. Die wichtigsten davon sind (ab 2014):  Alle Außenhandelstransaktionen zwischen verbundenen Personen unabhängig von der Summe;  Geschäftsvorfälle, bei denen eine Partei ein Offshore-Unternehmen ist;  Geschäfte zwischen verbundenen Personen, die in Russland ansässig sind, wenn der Gesamtwert des Geschäfts eine Milliarde Rubel übersteigt; Als Geschäftsvorfall im Sinne von Abschnitt V.1 des SGB der RF gilt jede einzelne Operation (Transaktion), somit kann der Vertrag mehrere Geschäftsvorfälle, z. B. Warenlieferungen, umfassen. Werden laut Vertrag mehrere Waren oder Dienstleistungen erworben, ist nicht der Gesamtpreis, sondern der Preis jedes einzelnen Postens zu überprüfen. Gesondert sollte erwähnt werden, dass Darlehensverträge, Verträge bez. geistigen Eigentums sowie Investitionsverträge gewisse Rechte und Pflichten schaffen und deshalb auch kontrollpflichtig sind. Über jedes kontrollierbare Geschäft hat die Organisation eine schriftliche Benachrichtigung zu erstellen und bis zum 20. Mai des Folgejahres an die zuständige Steuerbehörde vorzulegen. Die Form für eine solche Benachrichtigung ist gesetzlich bestimmt. Die Steuerbehörde ist berechtigt, zum Zweck der steuerlichen Kontrolle die Vorlage einer ausführlichen Verrechnungspreisdokumentation zu verlangen. PREISBILDUNGSMETHODEN. RENTABILITÄT Gemäß § 105.6, Punkt 1 des SGB RF werden bei einer steuerlichen Prüfung im Zusammenhang mit kontrollpflichtigen Geschäftsvorfällen zwischen verbundenen Personen folgende Methoden verwendet (aufgelistet nach Priorität): 1. Die Preisvergleichsmethode Diese Methode ist grundlegend und prioritär, wird jedoch in Russland – im Unterschied zu europäischer Praxis – am seltensten angewendet, da sie vergleichbare finanzielle und kommerzielle Bedingungen der zu vergleichenden Geschäftsvor-
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fälle voraussetzt. Eine solche Vergleichbarkeit ist nur gegeben, wenn der Steuerpflichtige über entsprechende eigene Verträge verfügt. 2. Die Wiederverkaufspreismethode Für den Fall, dass die Ware aufgrund eines Geschäfts zwischen verbundenen Personen erworben (analysierender Geschäftsvorfall) und danach an eine unabhängige Person weiter verkauft worden ist, hat diese Methode laut Art. 105.10 Abs.2 des SGB der RF Priorität. 3. Die Kostenaufschlagsmethode Die Kostenaufschlagsmethode sieht die Prüfung anhand der Bruttorentabilität der Ausgaben einer Partei des Geschäftsvorfalls (der Gruppe zu analysierender homogener Geschäfte) vor. Zu beachten ist, dass oft für die Feststellung der Bruttorentabilität die Information aus der Buchhaltung ausländischer Organisationen verwendet werden soll. 4. Die Rentabilitätsvergleichsmethode Die Rentabilitätsvergleichsmethode ist die Gegenüberstellung der Umsatzrentabilität der am zu analysierenden Geschäftsvorfall teilnehmenden Person mit dem Marktintervall der Umsatzrentabilität vergleichbarer Geschäfte. Die Rentabilitätsvergleichsmethode kann im Einzelnen bei fehlender oder unvollständiger Information für die Anwendung anderer Methoden benutzt werden. 5. Die Gewinnaufteilungsmethode Zur Berechnung der Rentabilität werden allgemeine wirtschaftliche Regelungen angewandt. Auf Ermittlung des Marktintervalls der Rentabilität findet Art. 105.8 des SGB Anwendung. PREISBILDUNG BEIM WARENVERKAUF Beim Warenverkauf wird grundsätzlich die Wiederverkaufspreismethode angewandt. Zum Zweck der Preisbegründung des zu analysierenden Geschäftsvorfalls im Rahmen dieser Methode ist es notwendig, die Rentabilität des Wiederverkaufs festzustellen. Besonders wichtig ist die Genehmigung der Gesetzgebung: Wenn sich der Preis, zu dem die Ware wiederverkauft wurde, innerhalb des Marktintervalls befindet, so gilt der Preis des zu analysierenden Geschäfts als Marktpreis. Die Menge der zu analysierenden Information bei der Anwendung dieser Methode ist in der Regel sehr groß, da jede Transaktion mit jeder Ware und jedem Käufer zu überprüfen ist, gesetzlich sind jedoch einige Möglichkeiten zur Vereinfachung der Analyse (z. B. Einteilung von gleichen oder ähnlichen Weiterverkaufsgeschäften in Gruppen u. a.) vorgesehen. PREISBILDUNG FÜR DARLEHENSVERTRÄGE UND OBJEKTE GEISTIGEN EIGENTUMS Für Darlehensverträge ist die erste, dritte oder vierte Methode anwendbar. Man sollte aber beachten, dass die erste Methode bei Darlehensverträgen erst dann in der Praxis verwendet wird, wenn der Steuerpflichtige über eigene vergleichbare Verträge verfügt. Kreditverträge mit den Banken oder Darlehensverträge mit Mitarbeitern können zum Vergleich nicht herangezogen werden. Für die dritte Methode ist es wichtig, die Daten zur Rentabilität des Darlehensgebers (auch eines ausländischen) in Übereinstimmung mit den russischen Vorschriften der Buchhaltungsabrechnung



zu erhalten. Aus unserer Sicht entspricht die Anwendung dieser Methode am nächsten den Anforderungen des SGB. Sollte die Buchhaltungsinformation des Darlehensgebers fehlen, so kann auch die vierte Methode für die Analyse von Darlehensverträgen verwendet werden. Ein Vertrag über das Verwenden eines Objekts geistigen Eigentums kann als einmaliges Geschäft eingestuft werden. Gemäß Art. 105.7 des SGB der RF kann dann die Preisprüfung anhand des von dem unabhängigen Sachverständigen ermittelten Marktpreises erfolgen. Dies begrenzt aber nicht das Recht des Steuerzahlers, die oben beschriebenen Preisbildungsmethoden zu verwenden. Aus unserer Sicht entsprechen dabei die dritte und die vierte Methode am nächsten dem steuerlichen und wirtschaftlichen Sinn solcher Verträge. HAFTUNG FÜR NICHTANWENDUNG VON MARKTPREISEN Gesetzlich sind folgende Strafen für die Nichteinhaltung der Vorschriften über Verrechnungspreise vorgesehen:  Für 2012 und 2013 werden keine Strafen verhängt. Allerdings kann der Steuerbetrag, ausgehend von den Marktpreisen seitens der Steuerbehörden korrigiert werden.  Für 2014 – 2016 sind Strafen in Höhe von 20 Prozent des nachberechneten, nicht abgeführten Steuerbetrags vorgesehen.  Ab 2017 und bis auf Weiteres sind Strafen in Höhe von 40 Prozent des nachberechneten, nicht abgeführten Steuerbetrags vorgesehen. FAZIT Die für Russland neuen gesetzlichen Regelungen bezüglich der Verrechnungspreise betreffen ab 2014 alle Geschäftsvorfälle mit ausländischen verbundenen Personen. In einigen Fällen sind für die richtige Feststellung und Auflistung von kontrollpflichtigen Geschäften, Auswahl der Preisbildungsmethode, Rentabilitätsermittlung und Erstellung von Unterlagen umfangreiche Informationen über die Preisbildung, Kosten etc. des ausländischen Partners erforderlich. Trotz des großen Umfangs der Informationen, die für die ordnungsmäßige Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zu analysieren sind, hat jeder Steuerzahler in Russland die neuen Regelungen einzuhalten und die erforderlichen Unterlagen jährlich zu erstellen.
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Leiter der Filiale der Commerzbank (Eurasija) SAO in Sankt Petersburg



WAS BEI ÜBERWEISUNGEN UND KONTOFÜHRUNG ZU BEACHTEN IST Gute Entwicklung des Bankenmarktes/ Abwicklung des Auslandsgeschäfts kein Problem DIE BANKENLANDSCHAFT IN RUSSLAND 811 Banken verfügten zum Jahresauftakt 2015 über eine gültige Lizenz, die Kontoführung und Zahlungsverkehr in inländischer und ausländischer Währung gestatten. Ist Russland »overbanked«? Eher nicht, zumal der Bankenmarkt sehr stark konzentriert ist. Die fünf größten Geldhäuser des Landes, alles staatliche Adressen, vereinen fast 54 Prozent aller Bankaktiva auf sich, die Top 20 kommen bereits auf 75 Prozent. Der Marktanteil ausländischer Banken beträgt knapp zehn Prozent. Eine von diesen ist die russische Commerzbank-Tochter Commerzbank (Eurasija) SAO, die sich vorrangig auf die Betreuung ihrer aus den jeweiligen lokalen Märkten nach Russland expandierenden Firmenkunden fokussiert und somit eine ganzheitliche Kundenbetreuung ermöglicht. Neben den staatlichen bzw. staatsnahen Banken wie Sberbank, der VTB-Gruppe (VTB, VTB 24, Bank of Moscow), RosSelkhozbank und Gazprombank sind auch private Banken landesweit vertreten. Dazu gehören Alfa Bank, Otkrytie, Promsvyazbank, Uralsib und MDM. Andere Häuser wiederum konzentrieren sich vorrangig auf bestimmte Regionen. Insgesamt hat sich der russische Bankenmarkt seit der Finanzkrise 2008/2009 gut entwickelt und ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Durchschnittlich erreichten die Kreditinstitute eine Eigenkapitalquote von über zwölf Prozent. Genau wie die europäischen Banken vollziehen sie einen schrittweisen Übergang auf Basel III. Seit dem vierten Quartal 2013 geht die russische Zentralbank verstärkt gegen zweifelhafte Finanztransaktionen vor. Es kam zu ca. 80 Lizenzentzügen im Jahr 2014. Dies, aber auch die rasante Abwertung des russischen Rubels zum Jahresende 2014, die deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in Russland und das Ansteigen notleidender Kredite führte zu einer Verunsicherung nicht nur bei Privatanlegern. Grundsätzlich empfiehlt sich also besondere Sorgfalt bei der Auswahl einer Kontoverbindung in Russland sowohl für das eigene Unternehmen als auch für die Leistung von Zahlungen an russische Geschäftspartner.



EXPORTEURE BEGLEITEN, ABSICHERN UND FINANZIEREN Zahlungen in international gängigen Währungen und die Abwicklung des dokumentären Auslandsgeschäfts ist für russische Banken kein Problem. Wenn Geschäftspartner dennoch beispielsweise Akkreditive mit Verweis auf die russische Bank ablehnen, stecken häufig andere Gründe dahinter. In jedem Fall sollte man sich den Namen der russischen Bank geben lassen. Die deutsche Hausbank kann dann deren Fähigkeit zur Risikoübernahme oder einer Finanzierung zugunsten des Importeurs überprüfen. Die Commerzbank AG verfügt in Russland über ein Korrespondenzbankennetz von über 200 Banken. Bei klassischen Exportfinanzierungen steht trotz der derzeitigen Turbulenzen weiterhin das gesamte Instrumentarium zur Verfügung. Häufig ist jedoch die Hermesabsicherung die einzige Möglichkeit einer langfristigen Finanzierung. GRENZÜBERSCHREITENDER ZAHLUNGSVERKEHR IN EURO UND RUBEL Grenzüberschreitender Zahlungsverkehr aus und nach Russland ist sowohl in Rubel als auch in Euro und US-Dollar möglich. Bei Zahlungen nach Deutschland sollten die Kontonummer im IBAN-Format und der SWIFT-Code der Empfängerbank angegeben werden. Für Rubelzahlungen nach Deutschland benötigt der Auftraggeber unbedingt den Namen der russischen (Rubel-) Korrespondenzbank seiner deutschen Hausbank sowie deren Korrespondenzkontonummer bei der russischen Bank. Anders ist die Situation bei Zahlungen nach Russland: Hier muss die 10-stellige Steueridentifikationsnummer (INN) des Begünstigten unbedingt angeben werden. Bei Zahlungen in Rubel ist zudem die Angabe des Korrespondenzkontos und des 9-stelligen Bankidentifikationscodes (BIK) nötig – nicht zu verwechseln mit dem für EUR- und USD-Zahlungen notwendigen BIC-Code im SWIFT-Format. Für einen schnellen und problemlosen Geldtransfer sowie aktuelle Kontoinformationen sollten sichere elektronische Banksysteme genutzt werden. Die Commerzbank (Eurasija) SAO
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bietet dazu neben verlässlichen lokalen Standard-Electronic-Banking-/Internet-Banking-Systemen auch eine an russische Gegebenheiten angepasste globale Plattform der Commerzbank AG an. Deutsche Unternehmen können inzwischen auch via SWIFT-Anschluss (MT- und XML-Formate) von Deutschland aus über ihre Konten in Russland verfügen. INNERRUSSISCHER ZAHLUNGSVERKEHR Das russische Clearingsystem besteht aus dem Clearing-Center der Zentralbank Russlands und den russischen Geschäftsbanken. Der Inlandszahlungsverkehr in Russland kann entweder in den täglich fünf, sogenannten Shifts der Zentralbank Russlands erfolgen oder über das BESP-System (Real Time Gross Settlement), welches einen sofortigen Geldtransfer ermöglicht. Der Inlandszahlungsverkehr ist ausschließlich in Rubel möglich. Die Rubel-Zahlungsaufträge weisen dabei eine Reihe von Spezifika aus und sollten entsprechend den lokalen russischen Formaten auf Russisch (mit kyrillischen Zeichen) erstellt werden. Hinzu kommen einige Besonderheiten bei Zahlungsaufträgen zugunsten der russischen Steuerbehörde sowie bei Budgetzahlungen, hier müssen zusätzliche Felder ausgefüllt werden. KONTOERÖFFNUNG UND -FÜHRUNG VOR ORT Ob Repräsentanzen, Filialen oder Tochtergesellschaften: Sie alle brauchen von Anfang an ein Konto, das normalerweise in Rubel und Euro geführt wird. Die Eröffnung der Konten erfolgt zwangsläufig bei einer in Russland registrierten Bank. Das kann auch die Tochter der jeweiligen deutschen Hausbank sein. Auslandsbanken in Russland wie die Commerzbank (Eurasija) SAO verfügen über alle notwendigen Unterlagen sowohl in Russisch als auch in Englisch. Sie können bereits vorab in Deutschland gesichtet und geprüft werden. Alle Dokumente müssen für die Kontoeröffnung in russischer Sprache bzw. mit notariell beglaubigter Übersetzung vorgelegt werden. Es lohnt sich also, Gründungsdokumente gleich zweisprachig anzulegen. Auch das Unterschriftenprobeblatt ist notariell zu beglaubigen oder in Anwesenheit eines Vertreters der Bank zu unterzeichnen. Wer vor Ort eine Beratungsgesellschaft für die Abwicklung der Kontoeröffnung nutzt darf nicht vergessen, eine Vollmacht ausstellen zu lassen, die den Anforderungen der für die Kontoeröffnung ausgewählten Bank entspricht. STRIKTE DEVISENREGULIERUNG Die Russische Föderation ist ein Land mit einer relativ strikten Devisenregulierung. Sie wurde eingeführt, um Kapitalflucht zu verhindern und Geschäfte mit Devisenausländern (Nicht-Residenten) transparent zu machen. Russische Banken sind ebenso wie russische Töchter ausländischer Banken »Agenten« der Devisenkontrolle: Sie wickeln die Devisenkontrolle ab und sind gegenüber der Zentralbank Russlands rechenschaftspflichtig. Jede Transaktion zwischen einem russischen Residenten (z. B. der neu gegründeten Tochtergesellschaft in Russland) und einem Nicht-Residenten (z. B. der Muttergesellschaft in Deutschland) im Gegenwert von über USD 50.000 fällt unter die Devisenkontrolle. Sie muss durch entsprechende Devisenkontrolldokumente und die Angabe eines speziellen Codes (VO) belegt werden – unabhängig davon, ob die Transaktion in Rubel oder



einer anderen Währung erfolgt. Grundsätzlich unterliegen nur russische Residenten oder Deviseninländer der Devisenkontrolle. Nicht-Residenten brauchen nur bei einer Verrechnung in Rubel den VO-Code anzugeben. Werden diese Regelungen eingehalten, gibt es für Nicht-Residenten keine Hindernisse für Rubel oder Fremdwährungsüberweisungen (auch nicht für Gewinnrepatriierung) ins Ausland. Die Commerzbank (Eurasija) SAO berät ihre Kunden bei allen Aspekten der Devisenregulierung in Russland, u. a. im Rahmen von Seminaren gemeinsam mit der AHK. ABSICHERUNG GEGEN VOLATILITÄT VON WÄHRUNGEN Der Rubel ist nicht mehr an einen Währungskorridor gebunden und befindet sich nun in einem »free float«, wobei der Jahreswechsel 2014/2015 eher einem freien Fall glich. Angesichts einer im Vergleich zur Eurozone deutlich höheren Inflationsrate in Russland von nun über zehn Prozent und der starken Korrelation des Rubels zum Ölpreis ist der Rubel-Kurs stark volatil. Die Standardabsicherungsinstrumente wie Devisenkassa- und -termingeschäfte, Forwards, Optionen und Swaps sind aber ohne Weiteres lokal durch die Tochtergesellschaft in Russland und durch die Muttergesellschaft in Deutschland abschließbar. Alle Hedgingtransaktionen mit russischen Banken müssen im Rahmen eines russischen Rahmenvertrags (RISDA) abgeschlossen werden, analog den ISDA-Verträgen in Europa. FINANZIERUNG VON TOCHTERGESELLSCHAFTEN IN RUSSLAND Als Alternative zu Gesellschafterdarlehen, welche im Übrigen ebenfalls der Devisenkontrolle unterliegen, ist eine lokale Finanzierung möglich, was sich insbesondere bei Rubel-Bedarf anbietet. In Russland bieten internationalen Banken wie die Commerzbank (Eurasija) SAO entsprechende grenzüberschreitende Kreditprodukte an.
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BESONDERHEITEN DES RUSSISCHEN VERSICHERUNGSMARKTES Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmer und Versicherer reduziert das Risiko Nach Angaben von Fitchrating vom 19. Januar 2015 zeigt der russische Versicherungsmarkt einen negativen Trend auf. Die Umsätze gingen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,2 Prozent zurück, bei Lebensversicherung ist ein Minus von 27 Prozent zu verzeichnen. Der Mangel an Eigenkapital im Zusammenhang mit einem negativen Ergebnis vieler Versicherungsgesellschaften sowie eine hohe Dividendenausschüttungsquote (90 Prozent) lässt Zweifel an der Garantie des Versicherungsschutzes. Angesichts der aktuellen Schwierigkeit der kurzfristigen Refinanzierung durch Banken gewinnt die finanzielle Zuverlässigkeit bei der Auswahl der Versicherer an Bedeutung. Russische Hersteller beklagen sich darüber, dass sie ihre Unternehmen wegen unbezahlbarer Kreditzinsen, die aufgrund der erhöhten Refinanzierung noch wachsen werden, nicht entwickeln können. Viele ausländische Firmen in verschiedenen Branchen kündigten an, Lieferungen nach Russland auszusetzen, bis sich die Situation mit dem Rubel stabilisiert. Das Jahr 2015 wird nicht einfach sein, und die Geschäftsrisiken werden deutlich wachsen. Unter diesen Bedingungen gewinnen die Instrumente des Finanzschutzes an Bedeutung und Versicherungen spielen hier – trotz aller Schwierigkeiten des Marktes – eine primäre Rolle. Der russische Versicherungsmarkt ist trotz der großen Zahl von Teilnehmern – im September 2014 gab es 397 Versicherungsunternehmen – hoch konzentriert. Auf die Top 20 der Branche entfielen in den ersten neuen Monaten 2014 73 Prozent des Marktvolumens. Nominell wuchs der russische Versicherungsmarkt in den vergangenen zehn Jahren (außer 2005 und 2009) stetig, im Jahr 2014 betrug das Wachstum von Gebühren etwa 10,5 Prozent. In der Tat stellt sich bei gleicher positiver Dynamik der obligatorischen oder unterstellenden Versicherungen (vor allem Auto-Versicherung und Kreditnehmerversicherung) kein Gewinn für den Versicherer ein, sondern im Gegenteil Verluste. Seit 2013 ist der russische Versicherungsmarkt in die Ära der Instabilität eingetreten, es gab eine Reihe von Zusammenbrüchen. Einige ausländische Versicherer haben beschlossen, sich aus dem russischen Markt ganz oder teilweise zurückzuziehen, aktiv sind heute die AIG, ACE, Zürich, Liberty, wobei die Allianz AG den



größten Marktanteil der Versicherer mit ausländischem Kapital auf sich vereinigt. Das Unternehmen ist auch der einzige ausländische Versicherer, der sich stabil unter die Top 10 einreiht. BEDEUTUNG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage: »Wie wichtig und notwendig ist es, sich in Russland zu versichern?« Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand: Eine Versicherung ist dazu da, um Unternehmen vor unvorhergesehenen Risiken zu schützen – wobei Sanktionen und negative Folgen für die Wirtschaft nicht zu den Risiken zählen, die von Versicherungsunternehmen abgedeckt werden können. Jedes Geschäft trägt – abgesehen vom unternehmerischen – auch das Versicherungsrisiko. Beispiele hierfür sind Feuer, Hochwasser oder Klagen von Drittpersonen im Falle einer Verletzung von Eigentum und Gesundheit. Feuer und Hochwasser sind klare Angelegenheiten, die unter den Versicherungsschutz fallen. Im Falle von Ansprüchen von Drittpersonen ist die Rechtslage allerdings nicht so weit entwickelt wie in Europa oder in den USA. Jedoch tritt dieses Thema zunehmend in das Bewusstsein der Unternehmer und gehört zu den häufig besprochenen Risiken. Ausländische Unternehmen in Russland sollten sich mit ihren Versicherern darüber verständigen. Ein weiterer Unterschied des russischen Versicherungsmarktes zum europäischen besteht darin, dass die Versicherungsunternehmen, die in Russland Verträge schreiben, in der Regel 100 Prozent Risiko und 100 Prozent Haft gegenüber dem Kunden übernehmen. Im Gegenzug übertragen sie dieses Risiko (bis zu 90 Prozent für Großrisiken) an einen großen Pool von Rückversicherern. Es kommt daher vor, dass bei einem Versicherungsrisiko von etwa einer Milliarde US-Dollar pro Jahr einzelne Versicherungen das volle Risiko in Höhe von einer Milliarde US-Dollar gegen Zahlung einer Prämie von 100.000 US-Dollar voll in die Bücher nehmen, was leicht dazu führen kann, dass ein schweres Versicherungsereignis zum Bankrott der Gesellschaft führen kann, wenn sich die Rückversicherer weigern zu zahlen. In entwickelten Versicherungsmärkten wie Europa oder den USA wird das Versicherungsrisiko von Großprojekten in der Regel
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durch professionelle Vermittler, je nach Risikobereitschaft und Anteil in verschiedenen Versicherungsgesellschaften, platziert. Somit ist das westliche Modell der Versicherung ausgeglichener und stabiler als das russische. Bei der Auswahl des Versicherungsschutzes sollte man sich unbedingt an die Fachleute wenden – an Versicherer oder Makler. Der Fachmann kann die Risiken umfassend beurteilen und ein individuelles Programm mit den russischen Besonderheiten entwickeln. WORAUF MAN BEI DER AUSWAHL EINES VERSICHERERS ACHTEN SOLLTE In erster Linie sollte man auf die Kriterien achten, die dem Rating zur Finanzkraft der Versicherer zugrunde liegen. Hier ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die russischen Unternehmen vom souveränen Staatsrating begrenzt sind, und in der Regel befindet sich die Holdingstruktur auf dem Territorium der Russischen Föderation. Eine Reihe von Markteilnehmern, inklusive der Allianz, erhalten direkte Unterstützung und Rückversicherungsschutz von der Muttergesellschaft. Diesen Gesellschaften wird daher ein S&P Rating der Stufe AA-Niveau eingeräumt, das Zahlungsfähigkeit und Schadenersatz im Versicherungsfall garantiert. Damit erhält der Kunde, der beispielsweise den Versicherungsschutz der Allianz in Russland kauft, eine Police mit einen AA-Rating. PROFESSIONELLE RISIKOBEWERTUNG Fälschlicherweise gehen Versicherungsnehmer oft davon aus, dass eine Risikobeurteilung nur für die Versicherungsgesellschaft notwendig ist. Wichtiger als das ist es, dass Unternehmer und Versicherer eine Vertrauensbeziehung haben. Dann folgt die Beurteilung der Versicherungsrisiken in Abstimmung mit dem Kunden, Vermögenswerte werden vor Ort von einem Risikogutachter eingeschätzt, wobei ein guter Versicherer dem Klienten Empfehlungen geben sollte, wie er die Risiken minimieren kann. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit eines Versicherungsunfalls und damit auch eine mögliche 2014 zusätzliche Störungen des Betriebsablaufes. Bei der Allianz beispielsweise werden die Risikobewertungen mit höheren und strengeren Standards durchgeführt als bei russischen Versicherungsunternehmen. UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES Es ist wichtig, dass das Versicherungsprogramm die Risiken abdeckt, die beim Klienten eintreten können, und die Schadenszahlung in der Höhe ausreicht, um zu einem normalen funktionierenden Arbeitsablauf zurückkehren. Für die Abschätzung der Schadenszahlung sollten die Risk-Manager den maximal möglichen Verlust im Unternehmen berechnen. Dementsprechend bekommen einerseits der Kunde und die Versicherungsgesellschaft ein Bild von den tatsächlichen Schäden, die im Fall von negativen Umständen auftreten. Auf der anderen Seite kann dadurch die Versicherungsprämie reduziert werden, wenn nicht das volle Objekt, sondern nur der maximal mögliche Schaden versichert wird. Zudem können in der Versicherungspolice entsprechende Schadenslimite vereinbart werden.



FRANCHISE-VERTRAG Die Hereinnahme von Selbstbehalten in den Versicherungsvertrag erlaubt es auf der einen Seite, die Kosten des Versicherungsschutzes zu reduzieren. Auf der anderen Seite stimuliert es die Erhöhung der Produktionsdisziplin und entlastet den Kunden von unnötigen Ängste im Zusammenhang mit der Beweislast im Falle eines Versicherungsfalles. Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass Versicherungsschutz in Russland einen großen Berg an »Papierkram« erfordert, um für den Versicherungsfall gut gewappnet zu sein. Es sind zahlreiche Bescheinigungen der zuständigen Behörden zu organisieren. All dies macht das Gesamtverfahren sehr kompliziert. Um die Transparenz bei einem Schadenregulierungsprozess zu erhöhen, sollten Sie sich gemeinsam mit Ihrem Versicherer vorab mit den Eigenheiten des russischen Marktes vertraut machen.
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ALTE UND NEUE HERAUSFORDERUNGEN AUF DEM PERSONALMARKT Erste Veränderungen abzusehen In den ersten Monaten des Jahres 2015 häufen sich in Russland men sind. Es ist für sie völlig unverständlich, wieso sie im ersten die Meldungen über Entlassungen sowohl in russischen als auch Jahr eventuell noch nicht selbstständig die Koordinierung einzelin europäischen Firmen. Diese Vorgehensweise birgt natürlich ner Projekte auf dem russischen Markt übernehmen können. Hier das Risiko des Verlustes von Talenten und auch der Schädigung ist von deutschen Arbeitsgebern sehr viel Fingerspitzengefühl des Rufes als zuverlässiger Arbeitgeber auf gefordert, die Youngstars auf der einen dem russischen Arbeitsmarkt. Die strukSeite fit für ihre Technologien zu machen, sie auf der anderen Seite entsprechend zu turellen Probleme auf dem russischen Arbeitsmarkt werden vielleicht für eine fördern und nicht so schnell wieder zu verlieren. Kein ambitionierter, russischer kurze Zeit abgeschwächt, bleiben jedoch Mitarbeiter wird über mehrere Jahre hinauch in Zukunft bestehen. Es ist absehbar, dass nach einer konjunkturschwachen weg auf ein und demselben Posten arbeiten, ohne entsprechende WeiterentwickZeit wieder sehr viel Geld und Zeit in die lungsperspektiven, entweder in Form von Suche nach geeigneten Mitarbeitern invesfür mehr Verantwortung oder aber der weitiert werden muss. Das derzeitige Tief Russland, Ukraine, terführenden Ausbildung. Gerade jetzt sollte deshalb dazu genutzt werden, um Kazachstan, Zollunion CIS ist das Verständnis und die Akzeptanz für Mitarbeiter zu schulen, zu motivieren und Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen sie an das Unternehmen zu binden. Wir liefern: GOST-R / UkrSepro Zertifikate bei den Mitarbeitern wesentlich höher. RTN (Rostechnadzor) Diese Zeit sollte genutzt werden, um die TR / Deklarationen und Zertifikate MITARBEITERBINDUNG DURCH Mitarbeiter fit für die Zukunft zu machen EAC für die Zollunion WEITERBILDUNG Expertengutachten (früher und gerade im technischen Bereich neue Hygienezertifikate) Technologien an sie heranzutragen. Einige Noch immer denken russische MitarbeiBrandschutzzertifikate Unternehmen haben bereits entschieden, ter in wesentlich kürzeren Zeithorizonten Messmittelzertifizierung als ihre deutschen Arbeitgeber und wolbesonders wichtige Mitarbeiter für eine len sehr schnell sehr viel erreichen. Wenn Weile nach Deutschland zu holen und sie zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen dort noch stärker an das MutterunternehWir prüfen Ihre Erfordernisse und erstellen kurzfristig ein für Sie men zu binden. Diese Aufenthalte gehen von deutscher Seite klar gemacht wird, unverbindliches Angebot. teilweise mit Managementschulungen dass es mindestens ein Jahr dauern wird, und der Vorbereitung auf die Leitung der bis ein grundlegendes Verständnis für Unicert Group OOO Ordshonikidze Str. 7, 115419 Moskau russischen Tochtergesellschaft in Zukunft eine bestimmte Technologie vorhanTel.: +7 903 7220948 einher. den ist, stößt dies beim Bewerber oft auf [email protected] www.unicertgroup.com Unverständnis. Die Komplexität deutscher Produkte wird nicht erfasst. TeilCertification & Consulting MOTIVATIONSFAKTOREN Rudolf Graf – Brühlweg 3 – DE 88639 Wald weise reagieren potenzielle Mitarbeiter Tel.: +49 (0) 7578 / 307 476 Größter Motivationsfaktor stellt in Russsogar beleidigt, weil sie sehr stolz auf ihre Fax: +49 (0) 7578 / 1512 [email protected] land nach einschlägigen Umfragen immer Ausbildung an einer der sehr guten Techwww.certification-gost.com noch das Gehalt dar. Das liegt in erster nischen Universitäten beziehungsweise Linie am eklatanten Fachkräftemangel. ihre Erfahrungen in anderen Unterneh-
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Beispielsweise melden sich auf eine Stellenausschreibung im technischen Bereich im Durchschnitt nur 1,5 Bewerber. Die Gehälter entsprechen oft den Gehältern deutscher Kollegen. Allerdings stagnieren die Löhne seit dem letzten Jahr beziehungsweise sind die Reallöhne sogar erheblich gefallen. Im Dezember 2014 sind sie im Vergleich zum Dezember 2013 um mehr als sieben Prozent gesunken. Die Mitarbeiter sind teilweise sogar bereit, direkte Einschränkungen hinzunehmen, und werden dies in nächster Zukunft auch tun müssen, um ihre Jobs zu behalten. Erschwerend kommt noch dazu, dass die Sozialabgaben in den letzten Jahren kontinuierlich steigen. Diese werden zu 100 Prozent vom Arbeitgeber getragen. Besonders spürbar ist die Erhöhung des Steuersatzes auf die gesetzlichen Sozialabgaben für summierte Gehälter über 711.000 Rubel von zehn auf 15 Prozent ab dem 1. Januar 2015. Neben dem Gehalt spielten aber in den letzten Jahren auch andere Incentives wie etwa eine private Krankenversicherung, extra Urlaubstage und flexibel gestaltete Arbeitszeiten eine immer wichtigere Rolle. Gerade Mitarbeiter im Außendienst genießen die Freiheit eines nicht normierten Arbeitstages, der es laut russischem Recht erlaubt, flexibel Überstunden zu absolvieren. Bei aktuellen Bewerbungsgesprächen fordern Kandidaten meist jedoch recht moderate Gehälter und nicht immer ist sofort die Rede von Incentives. Es ist jedoch festzuhalten, dass russische Mitarbeiter sich immer stärker an Unternehmen binden und auch länger in den Unternehmen beschäftigt sind als noch vor zehn Jahren. Diese Tendenz zu Sicherheit und Stetigkeit wirkt sich auf deutsche Arbeitgeber sehr positiv aus, denn gerade bei deutschen Unternehmen werden diese Attribute gesucht beziehungsweise gefunden. Genau dieses Vertrauen an deutsche Arbeitgeber spielt in der heutigen Situation eine große Rolle und kann als indirekter Motivationsfaktor gesehen werden. FACHARBEITER IN DER PRODUKTION Noch schwieriger gestaltet sich das Personalthema bei Lokalisierungsvorhaben. Ein wichtiges Standortkriterium ist das Vorhandensein von passendem Fachpersonal. Für deutsche Unternehmen gibt es eigentlich keine russische Region, die deutschen Ansprüchen entsprechendes Fachpersonal bereitstellen kann. Die Ausbildung von Fachkräften im Produktionsbereich ist in den 90er-Jahren fast vollständig zusammengebrochen. Heute existieren zwar sogenannte Berufsschulen, aber diese bilden oft nur rein theoretisch aus. Die internationalen Unternehmen investieren deshalb viel in die Ausbildung von Mitarbeitern in der Produktion. Aber auch die einheimischen Unternehmen leiden unter diesem Problem. DUALE BERUFSAUSBILDUNG GESTARTET Die russische Regierung hat erkannt, dass der gewünschte Lokalisierungsprozess ohne entsprechende Fachkräfte nicht angeschoben werden kann und will duale Komponenten in die Ausbildung bringen. Entsprechende Projekte wurden bereits angeschoben, wie das Projekt »vetnet« bei der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, das in enger Zusammenarbeit mit den Bildungsministerien der Russischen Förderation und der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wird. So konnten im September 2014 duale Ausbildungsgänge in vier verschiedenen Berufen bei deutschen Unternehmen gestartet werden. Die Schwierigkeit besteht



darin, die deutschen Vorstellungen in einen Rahmen bei den russischen Berufsschulen zu bringen, die oft ganz andere Lehrpläne verfolgen und ihre Lehrer erst an für sie völlig neue Berufsbilder heranführen müssen. In diesem Sinne werden langsam Prozesse und Abläufe entwickelt und in die Praxis umgesetzt, welche die Grundlage für ein duales Ausbildungssystem in Russland schaffen. Es sind im Moment noch Insellösungen, die in der Zukunft in ein praxisorientiertes System münden sollen.
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HOCH QUALIFIZIERTE SPEZIALISTEN IN RUSSLAND Besonderheiten der Arbeitsanstellung ENTWICKLUNG DER MIGRATIONSGESETZGEBUNG IN DER RUSSISCHEN FÖDERATION In den vergangenen zwei Jahren wurden in der russischen Migrationsgesetzgebung beträchtliche Änderungen vorgenommen, um günstige Voraussetzungen zu schaffen, unter denen die Anzahl der anzuwerbenden qualifizierten ausländischen Arbeitnehmer erhöht wird – nach wie vor ist das eine der vorrangigen Entwicklungsrichtungen der russischen Migrationspolitik. Abgesehen von einigen positiven Veränderungen, verzögert Bürokratie die Ablaufprozesse und hat einen wesentlich negativen Einfluss auf die Rechtsanwendungspraxis. Ein Beispiel hierfür ist der Versuch seitens des Gesetzgebers, eine neue Kategorie der ausländischen Arbeitnehmer einzuführen und zwar das »Schlüsselpersonal«. Die Bestätigung der Formulare für die Gestaltung der Arbeitsunterlagen für das Schlüsselpersonal hat sich verzögert, was dazu geführt hat, dass die genannte Arbeitnehmerkategorie aufgrund der Änderung des Anwerbungsverfahrens für hoch qualifizierte Spezialisten (im Weiteren »HQS«) nicht mehr gefordert wird. In dieser Hinsicht bleibt die Anwerbung der Arbeitskräfte als HQS die rationellste Lösung für Arbeitsanstellung der qualifizierten ausländischen Arbeitskräfte. Mit dem Vorzugsmigrationsregime für HQS können eine Reihe von Problemen im Vergleich zur Arbeitsanstellung von ausländischen Arbeitnehmern, die auf der Grundlage eines Patents oder einer Quote tätig sind, vermieden werden. Quoten und Erlaubnisse zur Anwerbung der ausländischen Arbeitnehmer sind nicht mehr nötig und der HQS-Status ist drei Jahre gültig. Damit kann ein steuerlicher Wohnsitz in Russland erworben werden, und die Fristen zur Erteilung der Migrationsunterlagen sind kurz. DIE GESETZGEBUNG, FORDERUNGEN UND BESCHRÄNKUNGEN BEI ARBEITSANSTELLUNG Die Rechtslage und das Anwerbungsverfahren für ausländische Arbeitnehmer, die HQS sind, werden durch Bestimmungen des Föderalen Gesetzes vom 25.07.2002 Nr. 115-FZ »Über die Rechtslage der ausländischen Bürger in RF« (im Weiteren »Föderales Gesetz über die ausländischen Bürger«) reguliert. Es legt einige Forderungen für den Status des ausländischen Arbeitnehmers fest, der als HQS eingestellt wird.



Erstens muss der ausländische Arbeitnehmer über Arbeitserfahrung und Fertigkeiten oder Leistungserfolge im bestimmten Tätigkeitsbereich verfügen. Laut Gesetz ist der Arbeitgeber im Fall der fehlerhaften Einschätzung der Qualifikation verantwortlich. Die Migrationsbehörden können zusätzlich vom Arbeitgeber Diplome und sonstige Dokumente, die die Qualifikation des Arbeitnehmers bescheinigen, verlangen. Zweitens darf das Dienstgehalt eines solchen Spezialisten die im Artikel 13.2 festgelegte Höhe des Dienstgehaltes von zwei Millionen Rubel nicht unterschreiten. Für einzelne Arbeitnehmerkategorien ist ein niedrigeres Dienstgehalt festgelegt. So wurde zum Beispiel eine Million Rubel pro Jahr für wissenschaftliche Arbeitnehmer als Spezialisten festgesetzt, die zur Tätigkeit in den Gewerbe-, Betriebs-, Touristen-, Erholungs- und Hafensonderwirtschaftszonen sowie für IT-Unternehmen herangezogen werden. Am 1. Januar 2015 wurde der Artikel 13.2 dahingehend geändert, dass das Dienstgehalt von Arbeitnehmern, die auf dem Territorium der Republik Krim und in Sewastopol tätig sind, nicht weniger als eine Million Rubel betragen darf. Das Mindestgehalt über 700.000 Rubel pro Jahr ist für Ausländer festgesetzt, die in technisch-wissenschaftlichen Sonderwirtschaftszonen arbeiten. Die Forderung zum Dienstgehalt ist für ausländische Mitbürger nicht anwendbar, die an der Realisierung des Projekts »Skolkovo« involviert sind. Ausländische Bürger können sich gemäß Punkt 20 Artikel 13.2 des Gesetzes auch selbstständig als HQS anmelden. Für diesen Zweck ist es erforderlich, einen Antrag bei der Vertretung des Föderalen Exekutivorgans im Bereich Migration oder bei diplomatischen Vertretungen Russlands im Heimatstaat zu stellen. Die Angaben werden in einer Datenbank gespeichert und auf der Website des Föderalen Migrationsdienstes der Russischen Föderation veröffentlicht. Sollte ein Unternehmen an der Mitarbeit eines ausländischen Bürgers als HQS interessiert sein, lässt er ihm eine schriftliche Einladung für die Einreise in die Russische Föderation zukommen.
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BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE ANWERBUNG Es existiert eine Reihe von Beschränkungen für die Anwerbung des Arbeitnehmers als HQS. Beispielsweise darf er nicht als Prediger – oder in anderer religiöser Weise – sowie als Kundenbetreuer im Einzelhandel tätig sein. Früher waren russische Handelsorganisationen oder wissenschaftliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, gesundheitliche Einrichtungen sowie andere Organisationen, die einer wissenschaftlich-technischen und innovativen Tätigkeit nachgehen sowie akkreditierte Filialen ausländischer Unternehmen zur Anwerbung von HQS berechtigt. Seit 1. Januar 2015 können auch Repräsentanzen Anträge zur Anwerbung von HQS stellen. DER HQS-ANSTELLUNGSVORGANG Der erste Schritt bei der Anstellung des HQS in Russland ist die Beantragung eines gewöhnlichen Geschäftsvisums für die Einreise mit dem Aufenthaltsrecht auf dem Territorium der RF bis zu 30 Tagen. Nach der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags sollen die Dokumente für die Beantragung einer Arbeitserlaubnis vorbereitet werden. Die Arbeitserlaubnis wird durch die Organe des Föderalen Migrationsdienstes der RF für eine Frist bis zu drei Jahren erteilt und kann mehrmals verlängert werden. Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach der vorzeitigen Arbeitsoder zivilrechtlichen Vertragskündigung ist der HQS berechtigt, eine andere Arbeitsstelle zu finden und sich eine neue Arbeitserlaubnis erteilen zu lassen. So lange behalten das Visum und die Arbeitserlaubnis sowie die Visen und Arbeitserlaubnisse seiner/ ihrer Familie ihre Gültigkeit. Bei der Beantragung der Arbeitserlaubnis müssen folgende Dokumente eingereicht werden:  der Antrag über die Ausstellung der Arbeitserlaubnis, Bestätigungsbrief vom Arbeitgeber;  der Arbeitsvertrag mit dem ausländischen Arbeitnehmer, der die Sonderbedingungen für die HQS beinhaltet (siehe unten);  die Passkopie des ausländischen Arbeitnehmers (im Bedarfsfall mit der russischen Übersetzung);  Zahlungsbestätigung der staatlichen Gebühr. Die Ausstellung einer Arbeitserlaubnis dauert laut Gesetz 14 Tage. Im Durchschnitt nimmt der ganze Vorgang des Erhalts der Arbeitserlaubnis für HQS ungefähr einen Monat in Anspruch. Nachdem die Arbeitserlaubnis erteilt wurde, muss die individuelle Steuernummer beantragt und das entsprechende Zertifikat bei der Migrationsbehörde vorgelegt werden. DER ARBEITSVERTRAG MIT HQS Ende 2014 wurde die russische Gesetzgebung in Bezug auf die Arbeitsregelungen mit ausländischen Arbeitnehmern beträchtlich geändert. In das Arbeitsgesetzbuch wurde das Kapitel 50.1 »Besonderheiten der Regelung des Arbeitsverhältnisses mit den ausländischen Bürgern und Staatenlosen« hinzugefügt. Davon sind auch HQS betroffen. Der neue Artikel 327.2 des Arbeitsgesetzbuches der RF verpflichtet den Arbeitgeber, die Angaben der Arbeitserlaubnis sowie die Angaben zur freiwilligen Krankenversicherung (Versicherungspolice) oder den Vertrag mit einer medizinischen Organisation über die kostenpflichtige medizinische Versorgung in den Arbeitsvertrag aufzunehmen. Falls der Arbeitnehmer über eine Niederlassungserlaubnis oder



einen Aufenthaltstitel in der RF verfügt, müssen auch diese Angaben in seinem Arbeitsvertrag aufgeführt werden. Eine auf dem Territorium der RF gültige Krankenversicherung sollte zum Zeitpunkt des Abschlusses des Arbeitsvertrages mit dem Arbeitnehmer vorliegen. Nach dem Standpunkt des Föderalen Migrationsdienstes werden die Normen des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation buchstäblich interpretiert. So zum Beispiel »erlauben es die Migrationsbehörden nicht«, befristete Arbeitsverträge abzuschließen – selbst nicht nach den Regelungen des Föderalen Gesetzes über ausländische Bürger. Als einzige Begründung der Befristung gelten demnach die allgemeinen Grundlagen für den Abschluss der befristeten Arbeitsverträge, die im Artikel 59 des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation angeführt sind. Damit werden die HQS russischen Arbeitnehmern gleichgesetzt. Hierbei kann der Arbeitsvertrag mit HQS in dem Fall gekündigt werden, wenn dem Arbeitnehmer die Arbeitserlaubnis nicht verlängert wird. Eine weitere Neueinführung der Migrationsgesetzgebung bezüglich der HQS betrifft die Forderung des P.8 Art. 13 des Föderalen Gesetzes über die ausländischen Bürger. Danach muss der Föderale Migrationsdienst über den Vertragsabschluss oder die Vertragsauflösung mit einem ausländischen Bürger innerhalb von drei Arbeitstagen informiert werden. DIE SOZIALVERSICHERUNG DER HQS Besondere Beachtung sollte der Sozialversicherung der HQS geschenkt werden. Früher gehörte die freiwillige Krankenversicherung des Arbeitnehmers ausschließlich zu den Pflichten des Arbeitgebers. Jetzt kann der HQS und seine Familienmitglieder den Krankenversicherungsvertrag (Police) selbstständig abschließen. Wenn der Arbeitnehmer nicht über einen solchen Vertrag (Police) verfügt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Vertrag mit einer medizinischen Organisation abzuschließen. Der Krankenversicherungsvertrag (Police) muss während der ganzen Gültigkeitsfrist des Arbeits- oder zivilrechtlichen Vertrags gelten. Der Ablauf oder die Annullierung des Krankenversicherungsvertrags kann die Freistellung des Arbeitnehmers zur Folge haben und anschließend, einen Monat nach dem Ablauf des Krankenversicherungsvertrags (Police), zur Auflösung des Arbeitsvertrages führen. Von den Änderungen des Föderalen Gesetzes Nr. 167 über die Rentenpflichtversicherung in der RF, die am 1. Januar 2015 in Kraft traten, sind die Versicherungsabgaben des HQS nicht betroffen. Arbeitgeber der HQS müssen nur die Arbeitsunfallversicherung und die Berufskrankheitsversicherung bezahlen. Betrachtet man aber die Entwicklung in der Migrationsgesetzgebung, kann man davon ausgehen, dass diese Regelung in der Zukunft geändert werden kann.
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VERÄNDERUNGEN IM ARBEITSGESETZBUCH Wichtige Neuregelungen für ausländische Arbeitnehmer Präsident Putin hat am 1. Dezember 2014 ein Gesetz zu Ände- ergänzen. Dies ist durch eine Zusatzvereinbarung möglich. Auch rungen des russischen Arbeitsgesetzbuches unterzeichnet. Die bereits abgeschlossene Arbeitsverträge sind durch die gesetzlich Gesetzesänderungen sind am 13. Dezember 2014 in Kraft getreten nunmehr vorgeschriebenen Angaben zu ergänzen. und betreffen ausschließlich und erstmalig Sonderregelungen für Eine wichtige Klarstellung enthält das Änderungsgesetz im ausländische Mitarbeiter. Gleichzeitig wurden einige Regelungen Hinblick auf die Befristung von Arbeitsverträgen mit Ausländern. In der Praxis wurden diese häuim Ausländerrecht angepasst. fig zeitlich befristet, z. B. auf die Die Sonderbestimmungen für Dauer der erteilten ArbeitsArbeitsverhältnisse mit ausgenehmigung. Das Gesetz ländischen Arbeitnehmern stellt nunmehr klar, dass auch sind im neuen Kapitel 50.1 des Arbeitsverträge mit AuslänArbeitsgesetzbuches geregelt. dern grundsätzlich unbefrisDie Änderungen betreffen ► WOLGA – URAL – SIBIRIEN – KASACHSTAN – KIRGISTAN tet sein sollen. Ausländische einige formelle Anforderungen Arbeitnehmer werden somit an Arbeitsverträge mit auslänfreitags ab montags ab russischen Arbeitnehmern dischen Mitarbeitern, aber auch ► Gelsenkirchen Warschau gleichgestellt. Eine Befristung wichtige Fragen der Befristung 8 Tage 6 Tage NIZHNIY NOVGOROD ist nur in den gesetzlich ausund Beendigung von Arbeits8 Tage 6 Tage SARATOV / ENGELS drücklich vorgeschriebenen verhältnissen mit Ausländern. Fällen erlaubt. Nunmehr sind im Arbeits8 Tage 6 Tage SAMARA / TOLJATTI Erweitert wurden die Künvertrag nicht nur Angaben 9 Tage 7 Tage KAZAN digungsgründe. Ein Kündiüber die Arbeits- oder Auf10 Tage 8 Tage UFA gungsgrund ist so zum Beienthaltserlaubnis aufzuführen, 10 Tage 8 Tage PERM spiel auch die Beendigung der sondern darüber hinaus auch Krankenversicherungspolice. Angaben über die für ausländi10 Tage 8 Tage MAGNITOGORSK Wird die Police beendet, gilt sche Mitarbeiter erforderliche 10 Tage 8 Tage EKATERINBURG eine einmonatige KündigungsKrankenversicherungspolice. 10 Tage 8 Tage TSCHELJABINSK frist. Diese Regeln gelten für Entsprechende Unterlagen 11 Tage 9 Tage OMSK alle sich zeitweilig in Russhaben bei Abschluss des land aufhaltende ausländiArbeitsvertrages vorzuliegen. 12 Tage 10 Tage NOVOSIBIRSK sche Arbeitnehmer. Auch der Praktisch haben sich Arbeit13 Tage 11 Tage KEMEROVO Ablauf oder die Annullierung geber daher rechtzeitig vor 15 Tage 13 Tage KRASNOJARSK der Arbeitsgenehmigung stellt Arbeitsaufnahme um Kran19 Tage 17 Tage jetzt einen Kündigungsgrund kenversicherungspolicen zu IRKUTSK dar. Das Gesetz spiegelt damit kümmern. Sofern der Arbeits12 Tage 10 Tage ASTANA die bisherige Rechtsprechung vertrag schon vor Erteilung 12 Tage 10 Tage ALMATY wider. Diese Regelungen sind einer Arbeitsgenehmigung 14 Tage 12 Tage BISHKEK indes ungünstig für den Arbeit– aufschiebend bedingt – angegebene Tage = Regellaufzeit nehmer. Denn sowohl die unterzeichnet wird, ist der [email protected] Verlängerung der ArbeitsgeArbeitsvertrag nach Erteilung  0049 / 209 / 6046 - 505 nehmigung als auch der Krander Arbeitsgenehmigung zu
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Russland MARKTERSCHLIESSUNG UND -DURCHDRINGUNG 69 Vorteil in dieser Besetzung sieht, kann leichter, Unterstützung für einzelne ProStückgut jekte zu erhalten, wenn Einigkeit in der DIREKTverkehre man das nicht evolutionär lösen und ein bis zwei Generationen warten. Dann Frage besteht: Ja, das ist der Ort, an dem ► URAL – SIBIRIEN – KASACHSTAN braucht man eine Frauenquote. wir tätig sein müssen, den wir ausbauen WÖCHENTLICH nach ► URAL-SIBIRIEN wollen und an dem wirerfolgt mehrdurch Personal ab GELSENKIRCHEN ► JEDEN FREITAG kenversicherungspolice den Arbeitgeber. Es stellt im aufnehmenden Unternehmen nicht schlechter sein als beim über WARSZAWA ► JEDEN MONTAG OWC: Sie leben Ihren zwei Kindern brauchen. sich dadurch die Frage, ob der Arbeitgeber hier schlicht Kündi- überlassenden Unternehmen. Dies gilt mit selbstverständlich auch 8/6 Tage * NIZHNIY NOVGOROD in Moskau, Ihr Mann pendelt zwischen gungsgründe selbst herbeiführen kann. für die Vergütung des Arbeitnehmers. Eine Arbeitnehmerüber9/7 Tage * KAZAN Leverkusen und der russischen HauptOWC: SieMöglichkeit aus eigenerfürErfahNeuSprechen ist auch die Arbeitgeber, denTage ausländilassung als Ersatz für streikende Arbeitnehmer, in der Insolvenz 10/8 * PERM stadt. Moskau allein ist schon wenig famirung? 10/8 Tage * MAGNITOGORSK schen Arbeitnehmer zeitweise freizustellen, wenn die Arbeitsgeoder für Unternehmen, die Teilzeitbeschäftigung zur Vermeidung 10/8 Tage * EKATERINBURG lienfreundlich. Wie organisieren Sie den K Nehoda-hahN: Schon, ja. Ich betreute seit nehmigung ausgelaufen ist – und noch keine Verlängerung erfolgt von Massenentlassungen eingeführt haben, wie auch als Ersatz 10/8 Tage * TSCHELJABINSK Alltag? 2005 in der Business Unit Polyurethane ist. Die gesetzlichen Neuregelungen sollten bei der Gestaltung von für Arbeitnehmer, die ihre Arbeit rechtmäßig zeitweilig nieder11/9 Tage * OMSK K Nehoda-hahN: habe ichweitere Untervom Headquartermit aus ausländischen den Aufbau unseres Arbeitsverträgen Mitarbeitern berücksichtigt gelegt haben, ist unzulässig. Darüber Natürlich hinaus bestehen 12/10 Tage * NOVOSIBIRSK stützung. Und kürzlich wurde die VerSystemhauses in Noginsk. 2010 reiste ich werden. Einschränkungen. 13/11 Tage * KEMEROVO kehrsführung auf der Twerskaya, einer erstmals zur Eröffnung unserer Produk15/13 Tage * KRASNOJARSK Das Entleihunternehmen bleibt trotz der Arbeitnehmerüberder Gehaltszahlungen, Haupteinfahrtsstraßen nach Moskau, tion nach Russland. Der Kontrast zwischen 19/17 Tage * IRKUTSK lassung haftbar, z. B. für Abfindungen und EINSCHRÄNKUNG DER WÖCHENTLICH nach bezahlten ► KASACHSTAN neu geregelt. Täglich spare ich jetzt, allein, Moskau und dem Vorort Noginsk war ein Urlaub. ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG AB 2016ab GELSENKIRCHEN ► JEDEN FREITAG weil Linksabbiegen verboten ist, die BusAha-Erlebnis. Das Gesetz über WARSZAWA ► JEDEN MONTAGenthält detaillierte Regelungen über die Besonderspur in der Rushhour und die Außerdem war ich überrascht von der kulTage *2016 ASTANA Die Arbeitnehmerüberlassung in Russland wird12/10 ab 1. Januar heiten der Arbeitnehmerüberlassung durch aufgehoben BeschäftigungsagenAmpeln teilweise abgeschaltet wurden, turellen Vielfalt in Moskau, sie ist atembeTage *vom ALMATY weitgehend eingeschränkt. Dies regelt Gesetz 12/10 Nr. 116-FZ turen. Keine genaueren Regelungen sind bisher für die Arbeitneh* RegellaufeineUnternehmen Stunde Fahrzeit. raubend. Es lebt hier sehr komforta- auf E-Mail: [email protected] 5. Mai 2014. Einesich Arbeitnehmerüberlassung Grundlage eines merüberlassung zwischen vorgesehen. Das Gesetz zeit Tel.: 0049/ 209/6046-505 Aber wie schon sagte: Moskau faszibel, die Geschäfte haben rund um die Uhr Arbeitnehmerüberlassungsvertrages darf nur noch durch akkredi- verweist vielmehr auf ein noch zu ich verabschiedendes Spezialgesetz, niert uns alle. Meine achtjährige Tochter geöffnet. Nur der Dauerstau behindert tierte Beschäftigungsagenturen erfolgen und durch Unternehmen, das diese Fragen regeln soll. Wie die Regelungen für die Arbeitist eine kleine Abenteurerin. Sie genießt das mit Leben. da leide ich Unternehmen mit 14 Millio- verbunden sind. Dies die demAber aufnehmenden nehmerüberlassung zwischen Unternehmen ausgestaltet werdie vielfältigen Angebote dieser Stadt nen anderen Menschen. gilt ausdrücklich auch für ausländische Unternehmen. Sonderre- den, lässt sich daher derzeit noch nicht abschätzen. Obwohl das und ich bin froh, dass unsere Kinder mit so Ansonsten erlebe ich keinerlei Zurückhalgelungen bestehen für Aktiengesellschaften. Für alle übrigen Fälle Gesetz insgesamt die Arbeitnehmerüberlassung einschränkt, sorgt vielen Eindrücken aufwachsen. tung. Im Gegenteil. In Deutschland ist es OWC: Seit 2011 sind Sie Managing-Direcgilt nun nach Art. 56.1 ArbGB ein allgemeines Leiharbeitsverbot. es dennoch für mehr Klarheit, wie diese auf rechtlich zulässigem Ein Wunsch bleibt: Wenn Putin wirklich schwieriger, sich als Frau im Management tor der A/O Bayer, eine der wenigen Deutsche Muttergesellschaften dürfen demnach Mitarbeiter Wege erfolgen kann. etwas Gutes tun möchte, sollte er die Zeitzu behaupten. Frauen an der Spitze eines internationaaus dem Stammhaus auf Grundlage eines Arbeitnehmerüberlaszonen gen Westen anpassen. Das nutzt OWC: Frauen werden in Deutschland hänlen Konzerns in Russland. Gibt es Untersungsvertrages an ihre Tochtergesellschaften überlassen. Ausländer Wirtschaft und unserer Familie ganz deringend für Aufsichtsräte gesucht. schiede zwischen einer Spitzenmanagedische Arbeitnehmer bedürfen indes einer Arbeitsgenehmigung, konkret. K Nehoda-hahN: Momentan sind Frauen rin in Deutschland und in Russland? um in Russland arbeiten zu dürfen. Derzeit sieht das russische in Führungspositionen ein Modethema. K Nehoda-hahN: Der einzige Unterschied Migrationsrecht keine Möglichkeit vor, Arbeitsgenehmigungen OWC: Vielen Dank für das Gespräch Aber man spürt nicht, dass die Unter–  und das irritierte mich anfangs sehr: auch in Fällen der Arbeitnehmerüberlassung zu beantragen. Im nehmen tatsächlich daran glauben, dass In Russland werden Frauen gewöhnlich Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist stets ein Arbeitsvertrag Das Gespräch führte Jutta Falkner. Unterschiedlichkeit im Management – nicht mit Handschlag begrüßt. Da ich mit einem russischen Arbeitgeber erforderlich. egal ob Mann und Frau oder schwarz und meine Hand immer ordentlich entgeEine Arbeitnehmerüberlassung ist nur mit Zustimmung des weiß – Mehrwert für das Unternehmen genstreckte, erhielt ich oft einen Handzu überlassenden Arbeitnehmers möglich. Darüber hinaus ist schafft. Wenn man einen wirtschaftlichen kuss. Es ist eben eine andere Kultur.



eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag abzuschließen. Die Arbeitsbedingungen des zu überlassenden Arbeitnehmers dürfen
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AKTUELLES ZU REPRÄSENTANZEN UND NIEDERLASSUNGEN Handlungszwang für ausländische Unternehmen Zum Jahresende 2014 hat der russische Gesetzgeber neue Regelungen für die Registrierung von Repräsentanzen und Niederlassungen ausländischer Unternehmen erlassen, die seit dem 1. Januar 2015 wirksam sind. Weiter hat es einige interessante Gerichtsurteile gegeben, die sich mit der Besteuerung von Repräsentanzen ausländischer Unternehmen in Russland befassen. Insbesondere die Urteile nichtkommerzielle Repräsentanzen betreffend deckten wesentliche Steuerrisiken auf, die zu erheblichen Steuernachzahlungen in Russland führen können. REGISTRIERUNG VON REPRÄSENTANZEN UND NIEDERLASSUNGEN AUSLÄNDISCHER UNTERNEHMEN Seit dem 1. Januar 2015 werden Repräsentanzen und Niederlassungen ausländischer Unternehmen (mit Ausnahme von Repräsentanzen ausländischer Banken) nun auch bei der Steuerbehörde registriert. Diese Umstellung hat zur Folge, dass die bisher zuständige staatliche Registerkammer aufgelöst und geschlossen wird. Ebenso werden die Kompetenzen und Mitspracherechte der russischen Handels- und Industriekammer weitgehend eingeschränkt; es verbleibt bei ihr lediglich die Zuständigkeit, Repräsentanzen ausländischer Handelskammern und Unternehmensverbände zu registrieren. KEINE ZEITLICHE BEGRENZUNG MEHR! Die Registrierung von Repräsentanzen und Niederlassungen ausländischer Unternehmen ist nach den neuen Regelungen nun für einen unbegrenzten Zeitraum möglich und ist nicht mehr auf einen Zeitraum von maximal drei Jahren begrenzt. Allein die Entscheidung der Trägerorganisation – hier dann des deutschen Unternehmens – ist für die Auflösung der Repräsentanz maßgeblich – oder aber die russische Steuerbehörde hat Erkenntnisse über einen Gesetzesverstoß, insbesondere gegen in Russland geltende Arbeitsgesetze, und verfügt deswegen eine Auflösung per behördlichem Beschluss.



REGISTER WIE BEI KAPITALGESELLSCHAFTEN Die Steuerbehörde wird, ähnlich wie bei Kapitalgesellschaften, ein öffentlich zugängliches Register anlegen und führen, in dem die Repräsentanzen und Niederlassungen ausländischer Unternehmen verzeichnet sind. Hier können dann Informationen über www.nalog.ru (Homepage der Föderalen Steuerbehörde der RF) zukünftig gefunden werden. Zurzeit steht das Register noch nicht zur Verfügung. Die Gebühr, die für eine Registrierung bei der Steuerbehörde entrichtet werden muss, beträgt einmalig 120.000 Rubel und wird mit Einreichung des Antrages zur Registrierung einer Repräsentanz oder Niederlassung fällig. AKUTER HANDLUNGSBEDARF Für bereits bestehende und nach den alten Vorschriften registrierte Repräsentanzen und Niederlassungen ausländischer Unternehmen, die erst nach dem 1. April 2015 auslaufen, beinhalten die neuen Vorschriften quasi einen Handlungszwang. So haben die Repräsentanzen und Niederlassungen ausländischer Unternehmen umgehend eine Aufnahme in das neue Register zu beantragen. Zu diesem Zweck müssen die Repräsentanzen und Niederlassungen ausländischer Unternehmen auf einem speziellen Formblatt (AFP-14) einen Antrag stellen, in dem u. a. die folgenden Informationen anzugeben sind:  Angaben über den Rechtsträger (Firma, Sitz, Rechtsform, Bankdetails ect.);  Angaben über die Repräsentanz oder Niederlassung (Leiter/ Bevollmächtigter, Adresse, Bankdetails etc.);  Angaben über den Gegenstand und die Art der Tätigkeit der Repräsentanz oder Niederlassung;  Angaben über den Personalbestand der Repräsentanz oder Niederlassung. Für Repräsentanzen und Niederlassungen, deren Registrierung in dem Zeitraum vom 1. bis 31. Januar 2015 ablief, war eine spezielle Möglichkeit vorgesehen, bis Ende Februar 2015 bei der nun zuständigen Steuerbehörde einen Antrag für eine unbefristete Registrierung nach dem neuen Verfahren zu beantragen.
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Allerdings ist es im Moment noch unklar, welche Informationen und Dokumente für das Registrierungsverfahren nach den neuen Vorschriften einzureichen sind. Höchstwahrscheinlich werden im Wesentlichen die gleichen Unterlagen verlangt werden, die bisher auch einzureichen waren. MITARBEITER DER REPRÄSENTANZ ODER NIEDERLASSUNG Im Rahmen der Gesetzesänderungen sind ebenso Änderungen im Hinblick auf die persönliche Zulassung ausländischer Arbeitnehmer von Repräsentanzen eingeführt worden. Nunmehr ist für die Visaunterstützung für ausländische Mitarbeiter die Industrieund Handelskammer der Russischen Föderation zuständig und nicht mehr die Staatliche Registrierungskammer beim Justizministerium. Bereits vor der Beantragung der Registrierung nach den neuen Vorschriften ist die Anzahl der ausländischer Mitarbeiter, die bei der Repräsentanz oder Niederlassung arbeiten, der Handelsund Industriekammer der Russischen Föderation anzugeben. Dies ist eine neue Regelung, deren praxisrelevante Umsetzung noch nicht ganz klar ist. Hier bleibt es abzuwarten, was damit bezweckt wird.



bestehenden Repräsentanzen oder Niederlassungen bei der nun zuständigen Steuerbehörde. Um jedoch einen ununterbrochenen Betrieb der Repräsentanz und/oder Niederlassung sicherzustellen, sollt in jedem Fall die Möglichkeit der Umregistrierung auf der Grundlage des Formblattes AFP-14 gewählt werden. BESCHÄFTIGUNG VON AUSLÄNDISCHEN MITARBEITERN Bisher konnten nur Niederlassungen in Russland ausländische Personen als hoch qualifizierte Spezialisten in einem vereinfachten Verfahren ohne Beantragung einer Quote und eines Zertifikats über die Beherrschung der russischen Sprache einstellen. Hoch qualifizierte Spezialisten sind nach den russischen Regelungen Mitarbeiter, die ein vertraglich vereinbartes Jahresgehalt von mindestens 2.000.000 Rubeln erhalten. Nunmehr erhalten auch Repräsentanzen das Recht zur Beschäftigung von solchen Spezialisten bis zu einer Zeitdauer von drei Kalenderjahren. Diese Beschäftigten können dann auch in mehreren Regionen Russlands eingesetzt werden.



WAS PASSIERT, WENN KEIN ANTRAG NACH DEN NEUEN REGELUNGEN GESTELLT WIRD? Sollten die Unternehmen nicht bis zum 1. April 2015 eine Ummeldung ihrer Repräsentanzen bzw. Niederlassungen vornehmen, so werden diese nach dem 1. April 2015 einfach gelöscht und die Registrierung aufgehoben. Natürlich kann dann das ausländische Unternehmen einen neuen Antrag zur Registrierung einer Repräsentanz oder Niederlassung nach den neuen Vorschriften stellen, was aber komplizierter ist und länger dauert, als die Ummeldung der bisher
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Punktsieg für Moskau: Ukraine legt EU-Assoziierung auf Eis KIEW/ MOSKAU/ BERLIN, 22. November. Russland hat im Tauziehen um die Ukraine ein wichtiges Etappenziel erreicht. Vergangenen Donnerstag legte die ukrainische Regierung die Verhandlungen über das Freihandels- und Assoziierungsabkommen auf Eis. Der seit Monaten unterschriftsreife Vertrag sollte auf dem EU-Ostgipfel am 28. und 29. November in Vilnius unterschrieben werden. Das Parlament lehnte auch mehrere Gesetzentwürfe ab, die der inhaftierten früheren Regierungschefin Julia Timoschenko eine medizinische Behandlung in Deutschland ermöglicht hätten. Dies war eine der Kernforderungen der EU für die Unterzeichnung. Nur die von der EU geforderte Änderung des Wahlrechts und eine Justizreform wurden vom Parlament auf den Weg gebracht. Die Entscheidung sei zum „Nutzen der nationalen Sicherheit“ getroffen worden, hieß es in einer Resolution der ukrainischen Regierung. Auf ihrer Homepage kündigte sie an, Maßnahmen zu erarbeiten, um die Produktionseinbußen und Verluste bei den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Russland und anderen GUS-Staaten rückgängig zu



machen. Kiew kündigte einen „aktiven Dialog“ mit Russland und den anderen Mitgliedstaaten der Zollunion – Belarus und Kasachstan – sowie mit weiteren GUS-Staaten an. Die mit wirtschaftlichen Fragen befassten Ministerien werden beauftragt, „die Entwicklung des Handels, Produktionskooperationen und den technologischen Austausch mit anderen GUS-Staaten zu fördern“. Die Ukraine – seit über 20 Jahren politisch souverän – hängt noch immer an Moskaus Tropf. Russland ist für die Energieversorgung und als Absatzmarkt von herausragender Bedeutung. Vize-Ministerpräsident Jurij Bojko beklagte auf einer Pressekonferenz im Anschluss der Parlamentssitzung, die EU habe der Ukraine keinen „klaren Mechanismus für die Kompensation wirtschaftlicher Verluste nach der Unterzeichnung des Abkommens“ angeboten. Russland hatte in den vergangenen Monaten wiederholt vor einer Hinwendung der Ukraine an den Westen gewarnt und Handelssanktionen angedeutet, sollte das Abkommen unterzeichnet werden. Der ukrainische Präsident Wiktor (Lesen Sie weiter auf Seite 4)



Die OWC-Informationsdienste informieren auf jeweils 12-16 Seiten aktuell und fundiert über die wirtschaftliche Entwicklung in Russland, Kasachstan, Belarus, Polen, Aserbaidschan und der Ukraine.
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Verbot von Zigarettenwerbung MOSKAU, 15. November. Seit Mitte November droht Rauchern in Russland eine Geldstrafe, wenn sie an öffentlichen Orten zur Zigarette greifen. Das neue Anti-Tabak-Gesetz verbietet auch die Werbung für Zigaretten und belegt den Verkauf von Zigaretten an Minderjährige mit höheren Strafen als



bisher. Die Maßnahmen, die das Rauchen in Russland eindämmen sollen, sollen sich in Zukunft weiter verschärften.



Reserven gehen zurück MOSKAU, 21. November. Russlands Goldund Devisenreserven sind in der Woche vom 8. bis 15. November um 0,6 Prozent beziehungsweise 3,1 Milliarden US-Dollar auf



507,7 Milliarden US-Dollar gesunken. Schon in der Vorwoche war ein Rückgang von 0,6 Prozent verzeichnet worden. 2012 sind die Währungsreserven um 7,8 Prozent gewachsen und lagen am 1. Januar 2013 bei 537,6 Milliarden US-Dollar.



Börse Knapper Verlust MOSKAU, 21. November. Der Moskauer RTS-Interfax-Index sank um 1,47 Prozent auf 1.425,86 Punkte. (dpa-AFX) www.cbr.ru 1 US-Dollar 1 Euro
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JOINT VENTURES IN RUSSLAND Reform des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation mit Neuerungen zu Gesellschaftervereinbarungen Die aufgrund der Positionierung Russlands als Schutzmacht für die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine und des Anschlusses der Krim an die Russische Föderation verhängten Sanktionen der USA und der EU gegen Russland, der globale Ölpreisverfall und schließlich die dramatische Abwertung des Rubels führen einmal mehr vor Augen, wie nötig die seit Jahren diskutierte, allseits verstandene, aber doch nur ansatzweise implementierte Modernisierungsoffensive der russischen Wirtschaft ist. Russland versteht nur zu gut, dass es unabhängiger von den Weltmarktpreisen für Rohstoffe werden muss, um eine nachhaltige wirtschaftliche Grundlage zu schaffen. Die Zusammenarbeit von Unternehmen auf Grundlage eines Joint Ventures ( JV) ist für russische und deutsche Investoren ein gern genutztes Mittel, um Zugang zum russischen Markt mit Modernisierung der russischen Wirtschaft zu vereinbaren. Der russische Partner ermöglicht i. d. R. den Zugang zum Markt (physisch durch die Einbringung von Immobilien und/oder wirtschaftlich über den Zugang zu einem Vertriebsnetz) und der ausländische Partner bringt Knowhow und Technologie in das Gemeinschaftsunternehmen ein, die wesentlich sind, um moderne Produktions- und Vertriebsabläufe in Russland zu etablieren. Für die Gestaltung eines gesellschaftsrechtlichen JV in Russland kommen grundsätzlich zwei Möglichkeiten in Betracht: 1) Das ausländische Unternehmen und das russische Unternehmen gründen ein Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Russland (Onshore-Gestaltung) 2) Das ausländische Unternehmen und das russische Unternehmen gründen ein Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz außerhalb Russlands (Offshore-Gestaltung). Das Gemeinschaftsunternehmen gründet eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Russland. Im Zuge der Gründung eines JV sehen sich die Gesellschafter in jedem Fall mit dem Erfordernis konfrontiert, eine Führungs- und Kontrollstruktur zu implementieren, welche die Besonderheiten des Projekts und die Unterschiede zwischen den Einlagen und den Rollen der einzelnen Gesellschafter berücksichtigt. Ein entsprechendes Dokument wird als sogenanntes »Shareholder Agreement« bezeichnet (nachfolgend »Gesellschaftervereinbarung«).



RAHMENBEDINGUNGEN ZUR ONSHORE-GESTALTUNG VORHANDEN Aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen und der Ungewissheit der Behandlung durch russische Gerichte in der Praxis wurden JV bis zu einer Reform des Gesellschaftsrechts im Jahre 2009 in Russland fast ausschließlich über Offshore-Gestaltungen strukturiert. Mit der Gesellschaftsrechtsreform wurden Gesellschaftervereinbarungen, das Rückgrat eines jeden JV, ausdrücklich zugelassen sowie das zwingende Austrittsrecht eines Gesellschafters aus einer russischen GmbH abgeschafft. Die Rahmenbedingungen für eine Onshore-Gestaltung für ein JV in Russland sind nun grundsätzlich vorhanden. Zwischenzeitlich ist im Jahr 2014 und Anfang 2015 eine mehrstufige grundlegende Reform des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation (»ZGB RF«) in Kraft getreten. Die wichtigsten Neuerungen betreffend Gesellschaftervereinbarungen sind: 1. Die Gesellschaftervereinbarung muss nicht zwischen allen Gesellschaftern abgeschlossen werden. Personen, die nicht als Vertragsparteien auftreten, können jedoch nicht durch eine solche Vereinbarung verpflichtet werden. 2. Die Gesellschafter, die die Gesellschaftervereinbarung geschlossen haben, sind verpflichtet, die Gesellschaft über den Vertragsschluss zu unterrichten, ohne den Inhalt der Gesellschaftervereinbarung offenlegen zu müssen. 3. Für öffentliche Gesellschaften gilt eine Pflicht zur Offenlegung von Informationen über die Gesellschaftervereinbarung, während der Inhalt im Falle von nichtöffentlichen Gesellschaften nicht offengelegt werden muss. 4. Die Parteien der Gesellschaftervereinbarung sind nicht berechtigt, sich unter Bezugnahme auf Widersprüche zwischen der Gesellschaftervereinbarung und den Satzungsbestimmungen auf die Unwirksamkeit der gesamten Vereinbarung zu berufen. 5. Die Gesellschaftervereinbarung kann nicht nur zwischen den Gesellschaftern, sondern auch zwischen den Gesellschaftern und den Gläubigern der Gesellschaft und/oder anderen Dritten zur Sicherung deren Interessen geschlossen werden (beispielsweise im Rahmen der Restrukturierung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft).
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6. Eine Verletzung der Gesellschaftervereinbarung kann im Falle einer Klage einer der Vertragsparteien dazu führen, dass Beschlüsse der Gesellschaftsorgane für ungültig erklärt werden, sofern zum Zeitpunkt der entsprechenden Beschlussfassung durch das jeweilige Gesellschaftsorgan alle Gesellschafter Parteien der Gesellschaftervereinbarung waren, und die Ungültigkeitserklärung des Beschlusses keine Verletzung der Rechte und gesetzlich geschützten Interessen Dritter zur Folge hat. Ein von einer Vertragspartei unter Verletzung der Gesellschaftervereinbarung geschlossenes Rechtsgeschäft kann nur dann auf Klage einer Partei der Gesellschaftervereinbarung gerichtlich für ungültig erklärt werden, wenn die andere Partei des Rechtsgeschäfts von den Beschränkungen der Gesellschaftervereinbarung Kenntnis hatte oder hätte haben müssen. 7. Folgendes kann nicht in der Gesellschaftervereinbarung geregelt werden:  Verpflichtung der Vertragsparteien zur Abstimmung gemäß den Anweisungen der Organe der Gesellschaft;  Festlegung der Struktur der Gesellschaftsorgane sowie ihrer Kompetenzen entgegen der ausdrücklichen gesetzlichen Vorschriften. Viele Fragen bleiben ungeklärt, die Tendenz, das Rechtsinstitut der Gesellschaftervereinbarung im ZGB RF zu verankern, ist jedoch zweifelsohne ein positiv zu wertender Schritt auf dem Weg zur Schaffung eines attraktiven Investitionsklimas in der Russischen Föderation. Die wichtigsten russischen Rechtsformen für JV sind derzeit weiter die russische GmbH, sog. OOO, und die Aktiengesellschaft. Das ZGB RF sieht nunmehr die Einteilung von Aktiengesellschaften in öffentliche und nichtöffentliche vor. Am 1. Juli 2012 trat das Föderale Gesetz Nr. 380-FZ »Über Wirtschaftspartnerschaften« vom 3. Dezember 2011 in Kraft, gemäß dem es sich bei der Wirtschaftspartnerschaft um eine Rechtsform für kommerzielle Unternehmen handelt, die für die Tätigkeit im Rahmen eines einzelnen Projekts (meist Innovationsund Ventureprojekte) geschaffen wurde. BESONDERHEITEN VON WIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFTEN Hier die wichtigsten Besonderheiten von Wirtschaftspartnerschaften als relativ neue Rechtsform: 1. Die an Wirtschaftspartnerschaften beteiligten Partner haften nicht für die Verbindlichkeiten der Partnerschaft. Ihre Haftung für Verluste, die mit der Tätigkeit der Partnerschaft in Zusammenhang stehen, ist auf die Höhe ihrer Einlagen beschränkt. 2. Die Reorganisation von Wirtschaftspartnerschaften ist nur in Form ihrer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft möglich. 3. Einer Wirtschaftspartnerschaft ist es nicht gestattet:  andere juristische Personen zu gründen (mit Ausnahme von Genossenschaften und Verbänden)  Obligationen oder andere Wertpapiere auszugeben  Werbung für ihre Tätigkeit zu machen. Somit ist die Wirtschaftspartnerschaft aufgrund ihrer eingeschränkten Rechtsfähigkeit für JV nur begrenzt eine überlegenswerte Option. In der Praxis hat diese Rechtsform seit ihrer Einführung bislang nur begrenzt wirklich praktische Relevanz erfahren. Vergleicht man die OnShore- mit der OffShore-Struktur, so ist die Gründung des JV bei der Onshore-Gestaltung schneller und



kostengünstiger umsetzbar. Auch der laufende buchhalterische und steuerliche Aufwand für die Holdinggesellschaft, sowie der Kosten- und Koordinationsaufwand bei notwendigen Beschlussfassungen in der Offshore-Holding und damit erforderliche notarielle Beglaubigungen, Apostillen und Übersetzungen entfallen. Bei der Onshore-Gestaltung ist zwingend russisches Recht anzuwenden und in den meisten Fällen gilt, dass den russischen staatlichen Gerichten die ausschließliche Gerichtsbarkeit zuteil wird. Sichere Schiedsgerichtsvereinbarungen sind weiterhin nur bei Offshore-Gestaltungen möglich. OFFSHORE-GESTALTUNG NOCH IMMER EMPFEHLENSWERT Der noch immer lückenhafte gesetzliche Rahmen sowie die weiterhin unzureichende Gerichtspraxis sprechen noch immer für eine Strukturierung Offshore. Es fehlen weiterhin ausreichende gesetzliche Regelungen zur Ausgestaltung von Gesellschaftervereinbarungen. Insbesondere die in der Regel vereinbarten Exit-Klauseln (Put-/Call-Optionen, Tag-/Drag-Along-Rechte) oder Regelungen bei einer Patt-Situation (Deadlock-Regeln) sind weder gesetzlich geregelt noch besteht eine hinreichend gesicherte Rechtsprechungspraxis. Gerade auch die allgemeine Unsicherheit bei Gerichtsverfahren in Russland führt dazu, dass bei Auseinandersetzungen von Joint-Venture-Partnern der gesamte Streit auf allen Ebenen (anzuwendendes Recht, zuständiges Gericht und JV-Gesellschaft) möglichst in einer Rechtsordnung ausgetragen werden sollten, in der die Risiken kalkulierbar sind. Noch immer empfehlen daher internationale Rechtsanwaltskanzleien zu einer Offshore-Gestaltung. In der Praxis häufig verwendete Rechtsordnungen sind England, Österreich, Schweiz, Deutschland und Zypern. Welche Strukturierung besser geeignet ist, muss stets in Abhängigkeit der einzelfallabhängigen Faktoren, unter anderem dem eingesetzten Kapital, der Anzahl der Partner, der geplanten Anteilsverhältnisse, der Branche, dem Sitz der Gesellschafter, der Art des Projektes sowie nach einem sorgfältigen Vergleich mit den anderen möglichen Rechtsordnungen entschieden werden.
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WEITERE VERGÜNSTIGUNGEN FÜR INVESTOREN IN SPEZIELLEN TERRITORIEN Rahmenbedingungen insgesamt weiter verbessert/ Schwerpunkt liegt auf Entwicklung des Fernen Ostens In der jetzigen von Ungewissheit und ungünstiger wirtschaftlicher Konjunktur geprägten Situation arbeitet die russische Regierung weiterhin konsequent an der Verbesserung der Konditionen für Investoren. Binnen nur drei Jahre ist Russland im Ease of Doing Business Ranking von Platz 120 auf Platz 62 hinaufgestiegen und hat dabei andere BRIC-Staaten, weit zurückgelassen, und zwar China auf Platz 90, Brasilien auf Platz 120 und Indien sogar auf Platz 142. Die wesentlichsten Verbesserungen betrafen die Optimierung der Prozeduren der Registrierung neuer Firmen, die Registrierung von Eigentum wie auch die Erteilung von Baugenehmigungen. Die Verbesserung des Investitionsklimas in Russland hat vor allem zwei Ziele. Die Vereinfachung der Prozeduren und der Ausbau der Infrastruktur soll vor allem kleinen und mittleren Unternehmen zugute kommen – schließlich treffen sie die negative wirtschaftliche Entwicklung und die Sanktionen besonders hart. Zweitens liegt es auf der Hand, dass Russland sich nicht aus der internationalen Arbeitsteilung zurückziehen kann und seine aktive Politik zur Gewinnung ausländischer Investoren fortsetzen wird. STEUERBEFREIUNGEN UND -VERGÜNSTIGUNGEN Neben den Bemühungen um bessere Rahmenbedingungen setzte die Regierung 2014 ihre Politik zur Schaffung neuer Sonderwirtschaftszonen wie auch ganzer Territorien fort, die Investoren einen Sonderstatus bieten. Erst im Dezember 2014 wurde das Gesetz »Über Territorien vorrangiger sozialökonomischer Entwicklung in der Russischen Föderation« verabschiedet. Auf Beschluss der Regierung werden solche Territorien vorrangiger Entwicklung für 70 Jahre zunächst einmal in Regionen des Fernöstlichen föderalen Kreises sowie auf dem Territorium von Monostädten mit besonders schwieriger sozialökonomischer Situation gebildet. Den Residenten der Territorien vorrangiger Entwicklung werden bislang beispiellose Vergünstigungen bei der Beschäftigung von ausländischem Personal sowie steuerliche Präferenzen gewährt. So entfällt für die Arbeitgeber die Beschaffung von Genehmigungen für die Einstellung und die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte;



die Vorgaben hinsichtlich der Entlohnung hochqualifizierter Spezialisten kommen nicht zur Anwendung. Für Residenten der Territorien vorrangiger Entwicklung sind folgende Konditionen vorgesehen:  Freistellung von der Mehrwertbesteuerung für zehn Jahre;  Reduzierte Versicherungstarife für Residenten als Arbeitgeber (7,6 anstelle der üblichen 30 Prozent);  Null-Satz der Mehrwertsteuer für Waren (Arbeiten, Dienstleistungen), die auf ein Territorium vorrangiger Entwicklung importiert werden;  Anwendung beschleunigter Abschreibungsraten (mit Faktor 2);  Reduzierte Gewinnbesteuerung von Organisationen mit fünf anstelle der üblichen 20 Prozent für zehn Jahre ab erster Steuerperiode nach Erlangung des Status eines Residenten des jeweiligen Territoriums vorrangiger Entwicklung; anschließend 12 Prozent (ohne zeitliche Limitierung).  Freistellung von der Besteuerung des Eigentums von Organisationen im Verlauf von zehn Jahren. Trotz dieser Initiativen sind weiterhin Regionen des europäischen Teils Russlands bei ausländischen Investitionen führend, darunter Kaluga, Tatarstan, Sankt Petersburg und Uljanowsk. Eben auf dem Territorium des Verwaltungsgebiets Uljanowsk eröffnete die Firma Schaeffler am 10. Oktober 2014 ihre erste Fabrik in Russland und startete die Produktion von LuK-Kupplungen für INA-Getriebe. Das Investitionsvolumen überstieg 50 Millionen Euro. FERTIGE INDUSTRIEOBJEKTE IM ANGEBOT Wesentliche Verbesserungen des Investitionsklimas sind in den Verwaltungsgebieten Moskau, Tula und Pskow zu verzeichnen, die sich nunmehr verstärkt um die Gewinnung ausländischer Unternehmen bemühen. So werden in der Region Moskau jetzt fertige Industrieobjekte angeboten, in denen sich Räume von der nötigen Größe mit Zugriff auf alle erforderlichen Energieressourcen pachten lassen. Der Investor muss nur noch seine Aus-
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rüstungen installieren und an die Versorgungsnetze anschließen. Dadurch lässt sich binnen kürzester Zeit und mit geringen Kosten eine eigene Fertigung aufbauen. Derartige Angebote können für deutsche Mittelstandsunternehmen, die nicht bereit sind, etliche Millionen Euro in den Bau eines eigenen Objekts zu investieren, sicher von Interesse sein. Entscheidungen über den Bau eigener Produktionskapazitäten erfordern Berechnungen zum Investitionsprojekt, die im regionalen Kontext eine Analyse der Kosten des Grundstückserwerbs, der Planungs- und Bauleistungen, der Energieträger, der Arbeitskräfte und andere dafür erforderliche Parameter einschließen. Die Deutsch-Russische Außenhandelskammer wirkt als kompetenter Partner in der Phase der Investitionsentscheidungen und ist bei der Beschaffung aller dazu erforderlichen Daten behilflich. LOKALE PRODUKTION JETZT ÄUSSERST VORTEILHAFT Momentan spielt die Schwächung des Rubels zweifellos jenen Unternehmen in die Hände, die ihre Investitionsprojekte in Russland bereits umgesetzt haben. In besonders günstiger Position befinden sich exportorientierte Firmen mit wesentlichem Lokalisierungsgrad ihrer Produktion. Viele ausländische Unternehmen, die sich bislang auf den Binnenmarkt orientiert hatten, prüfen jetzt Exportmöglichkeiten. Die wesentlichsten Gründe dafür sind



einerseits die sinkende Nachfrage auf dem Binnenmarkt und andererseits die geringeren Selbstkosten des russischen Produkts im Euro-Äquivalent. Viele Investoren sind momentan auf der Suche nach lokalen Lieferanten zwecks Erhöhung des Anteils russischer Bauteile an den Entstehungskosten ihrer Produkte. Dies garantiert perspektivisch eine höhere Wettbewerbsfähigkeit auf dem lokalen Markt. Laut der jüngsten Konjunktur-Umfrage der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer glauben mehr als 75 Prozent der deutschen Unternehmen in Russland an das hohe Potenzial des russischen Marktes. Antizyklische Investitionen können sich als wirksames Instrument der Vertrauensförderung gegenüber den russischen Partnern bewähren und den Zugang zum System der staatlichen Einkäufe ermöglichen. Die Kosten der Investitionsprojekte in Euro sind wesentlich gesunken, die gesamte erforderliche Infrastruktur ist vorhanden, russische Partner und Lieferanten sind zu Verhandlungen bereit. Das Risiko ist gerechtfertigt – davon zeugt indirekt die große Anzahl deutscher Mittelstandsunternehmen, die momentan aktiv nach Produktionsstandorten suchen.
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GEBIETE MIT FORTSCHRITTLICHER ENTWICKLUNG Präferenzen und ausgebaute Infrastruktur In den letzten Tagen des vergangenen Jahres wurde in Russland eine ganze Reihe äußerst wichtiger Gesetze verabschiedet, die ein neues Investitionsmodell für die Russische Föderation festlegen (Föderales Gesetz Nr. 473-FZ »Über Gebiete mit fortgeschrittener sozio-ökonomischer Entwicklung in der Russischen Föderation« vom 28.12.2014; Föderales Gesetz Nr. 380-FZ vom 29.11.14 und Nr. 519-FZ vom 31.12.2014) – http://publication. pravo.gov.ru/Search. In Interviews im Januar dieses Jahres erklärte Präsident Putin, dass bereits 2015 einige Gebiete mit fortgeschrittener Entwicklung eingerichtet werden. »Gebiete mit fortgeschrittener Entwicklung« (im Folgenden »GFE-Gebiete«) werden auf Beschluss der russischen Regierung festgelegt. Den GFE-Gebieten werden umfangreiche staatliche Finanzhilfen zur Errichtung der erforderlichen Infrastruktur gewährt. Vorgesehen ist außerdem die Gewährung von Subventionen für die Erstattung der Zinsen auf Kredite, die die Investoren für den Bau von Infrastrukturobjekten aufnehmen, und zwar in Höhe von bis zu 100 Prozent des Refinanzierungssatzes. GFE-Gebiete sollen auf dem Gebiet eines oder mehrerer Kommunen eingerichtet werden. Innerhalb der Grenzen von GFE-Gebieten können sowohl städtische als auch ländliche Siedlungen liegen. In diesen Gebieten sollen gewaltige Industrieparks und Forschungszentren nach dem Vorbild des Technologieparks Skolkowo entstehen. ANTRAGSTELLUNG AUF DEN STATUS EINES ANSÄSSIGEN Die Ansässigen von GFE-Gebieten müssen sich dort entsprechend registrieren lassen und dürfen keine Niederlassungen oder Repräsentanzen außerhalb der Grenzen der GFE-Gebiete besitzen. Um den Status eines GFE-Ansässigen zu erhalten, muss ein entsprechender Antrag eingereicht werden. Der Antrag muss Angaben über die Art der Geschäftstätigkeit des Antragstellers enthalten, außerdem über die Fläche des Grundstücks und anderes vom Antragsteller benötigtes Vermögen, über das erforderliche Anschlussvolumen für Versorgungsinfrastruktur (Elektrizität, Gas, Heizung, Wasser usw.), sowie über die Dauer, für die die entsprechende GFE-Vereinbarung geschlossen werden soll (maximal 70 Jahre). Dem Antrag sind der Businessplan und Kopien der Gründungsunterlagen des Unternehmens mit



ordnungsgemäß notariell beglaubigter Übersetzung ins Russische beizufügen. Die Anträge sollen innerhalb von maximal 15 Tagen bearbeitet werden. Falls ein positiver Beschluss gefasst wird, wird dem Antragsteller der Status eines GFE-Gebiets verliehen und mit ihm eine Vereinbarung über die Tätigkeitsausübung (im Folgenden »Vereinbarung«) geschlossen. Darin werden die Dauer und die Bedingungen der Übergabe des vom Ansässigen benötigten Grundstücks sowie sonstigen Vermögens festgelegt, außerdem der Anteil ausländischer Arbeitskräfte, die vom Ansässigen eingesetzt werden dürfen, sowie sonstige wesentliche Bedingungen. Falls der Ansässige später seinen Status verliert (z. B. die Vereinbarung kündigt), ist er berechtigt, entweder seine Tätigkeit im GFE-Gebiet unter den allgemeingültigen Bedingungen fortzuführen (also unter Verlust aller vorher erhaltenen Vergünstigungen), oder sein Vermögen ohne irgendwelche Einschränkungen zum Marktwert zu veräußern. Für Ansässige sieht das Gesetz eine ganze Reihe von Vergünstigungen vor: Mietermäßigungen für die Nutzung von Immobilien, besondere Verfahren für Besteuerung und staatliche Kontrolle, unter anderem die völlige Befreiung von Vermögens- und Bodensteuer sowie ein verminderter Gewinnsteuersatz (dieser darf für fünf Jahre nach Erwirtschaftung des ersten Gewinns maximal fünf Prozent betragen und in den nächsten fünf Jahren nicht unter zehn Prozent liegen) – http://pravo.gov.ru/laws/ acts/94/5156484510601047.html. In den GFE-Gebieten gilt das Zollverfahren der Sonderzollzone in Übereinstimmung mit der Zollgesetzgebung der Zollunion. Für mindestens zehn Jahre ab 2015 gelten für ansässige Unternehmen verminderte Sozialversicherungstarife: für den Pensionsfonds sechs Prozent, für den Sozialversicherungsfonds 1,5 Prozent und für den Krankenversicherungsfonds 0,1 Prozent. Ansässige Arbeitgeber können ausländische Arbeitnehmer in Übereinstimmung mit dem russischen Arbeitsgesetzbuch einstellen. Der Erhalt von Genehmigungen für die Anwerbung und den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte ist nicht erforderlich. Die Arbeitsgenehmigungen werden für ausländische Arbeitnehmer in GFE-Gebieten unabhängig von den festgelegten Quoten erteilt. Zur Schaffung der erforderlichen Bedingungen für die Anwendung der besten ausländischen Methoden und Standards in den Bereichen



Kongres
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Medizin und Bildung ist ein besonderes vereinfachtes Verfahren für medizinische und bildungsbezogene Tätigkeiten vorgesehen. Personen, die ihre medizinische Ausbildung im Ausland erhalten haben, werden bevorzugt zur Ausübung medizinischer Tätigkeiten für Ausländer und Einheimische in den GFE-Gebieten zugelassen. SPEZIALABTEILUNGEN FÖDERALER BEHÖRDEN ZUR UNTERSTÜTZUNG In den GFE-Gebieten werden Spezialabteilungen aller föderalen Behörden eingerichtet: Zoll, Steuerbehörden, Kontrollbehörden für die Entrichtung der Versicherungsbeiträge, Behörden des Inneren, Föderaler Migrationsdienst, Katastrophenschutzministerium u. a. Es werden strenge Einschränkungen in Bezug auf die staatliche Kontrolle eingeführt: planmäßige Prüfungen der Tätigkeit von Ansässigen dürfen maximal 15 Arbeitstage dauern, außerplanmäßige Prüfungen maximal fünf Arbeitstage. Außerdem wird ein vereinfachtes Verfahren für die Errichtung von Bauwerken festgelegt. Die Planungsdokumentation wird ohne öffentliche Anhörungen durchgeführt. Die Bauvorarbeiten können vor der Ausstellung der Baugenehmigung ausgeführt werden, jedoch frühestens zum Zeitpunkt der Übergabe der Projektdokumentation zur Erstellung des Gutachtens. Die Fristen für die Erstellung des staatlichen Gutachtens werden verkürzt. So darf



die Erstellung eines Umweltgutachtens maximal 45 Kalendertage dauern. Für die ersten drei Jahre ab dem Inkrafttreten des Gesetzes können GFE-Gebiete ausschließlich in Föderationssubjekten des Föderalen Bezirks Fernost und in Monostädten gemäß einer besonderen Liste der russischen Regierung eingerichtet werden. Nach Ablauf der besagten drei Jahre kann die Gründung von GFE-Gebieten auch in den übrigen Föderationssubjekten erfolgen. Das Föderale Gesetz Nr. 473-FZ vom 28.12.2014 tritt nach Ablauf von 90 Tagen nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Die Veröffentlichung fand am 29. Dezember 2014 statt.
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INVESTITIONSPROJEKTE AUF ÖFFENTLICHEM GRUND UND BODEN Neue Regeln für Erwerb und Nutzung staatseigener Grundstücke Ab 1. März 2015 treten umfassende Änderungen in der Bodenund Zivilgesetzgebung hinsichtlich des Erwerbs und der Nutzung von öffentlichen Grundstücken in Kraft. Diese Änderungen betreffen einen breiten Kreis von Marktteilnehmern und den Staat, denn die überwiegende Mehrheit des Bodenbestandes befindet sich in der öffentlichen Hand. Anfang 2014 waren 90 Prozent des Bodenbestandes Eigentum der Russischen Föderation, der Föderationssubjekte und der munizipalen Gebietskörperschaften. Damit ist die Realisierung von Investitionsprojekten praktisch unweigerlich mit dem öffentlichen Boden verbunden. Ein erklärtes Reformziel ist es, Veräußerungsverfahren hinsichtlich öffentlicher Grundstücke transparent und einfach zu gestalten und so Missbrauch seitens der Investoren vorzubeugen. ZUERST BAUVORHABEN VOLLENDEN – DANACH GRUNDEIGENTUM ERWERBEN Nach der Gesetzesänderung kann man ein Grundstück zwecks Bauvorhaben von der öffentlichen Hand nur aufgrund eines Pachtvertrages erwerben. Die Überführung eines Grundstücks zu Bauzwecken gleich in Grundeigentum ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Diese Fälle betreffen in der Praxis bereits fertiggestellte Bauten (Kauf des Grundstücks unter dem vorhandenen Bauobjekt) oder Bauobjekte, die im Rahmen einer umfassenden Erschließung oder auf dem Boden der Landwirtschaft errichtet werden. Zweifelsfrei ist die Pacht ein»schwächeres« Recht im Vergleich zum Eigentum, denn der Investor erhält damit kein umfassendes Verfügungsrecht. Sinn und Zweck der Änderung ist die Aufrechterhaltung von weitgehenden Kontrollrechten der öffentlichen Hand am Bauvorhaben. Insbesondere können demnach die Staatsorgane Kontrolle über die Einhaltung von Baufristen und Zweckwidmung des Grundstücks ausüben. Bei Verletzung der Vorschriften bezüglich Baufristen und Zweckwidmung kann das Grundstück samt unvollendetem Bauobjekt dem Investor wieder weggenommen werden. Also wird der Investor gemäß dieser Gesetzesänderung zunächst ein Bauvorhaben vollenden müssen und kann erst dann



die Übertragung des Eigentumsrechts am darunter liegenden Grundstück beantragen. NUR ONLINE-AUKTION – OHNE VORAUSGEHENDE VERORTUNG DES BAUPLATZES Vorher existierten zwei Verfahren zur Überlassung von Grundstücken – mit und ohne Versteigerung, doch stets mit einer vorausgehenden Verortung des Bauplatzes. Das Verfahren zur vorausgehenden Verortung hatte eine Reihe von erheblichen Mängeln. Erstens war es außerordentlich langwierig und dauerte oft einige Jahre. Zweitens konnte sich währenddessen das Bauvorhaben ändern, und zwar nicht nach Gutdünken des Bauherren selbst. So wurde beispielsweise das Verfahren zur vorausgehenden Verortung eingestellt, sobald nach einer Veröffentlichung der Information über beabsichtigte Grundstücksüberlassung andere Erwerbswillige ihre Bauabsicht anmeldeten, und das Pachtrecht am betreffenden Grundstück wurde daraufhin öffentlich versteigert. Drittens entfiel das Verortungserfordernis schließlich auch nur, weil die meisten munizipalen Gebietskörperschaften entsprechende Bodennutzungs- und Bebauungsordnungen beschlossen, denen man – nunmehr ohne vorausgehende Verortung – die erlaubte Unterbringung von Bauplätzen einfach entnehmen kann. So verbleibt ab März 2015 nur die Auktion als einzige Veräußerungsmöglichkeit. Ohne die Auktion kann man ein öffentliches Grundstück zukünftig nur noch gemäß einer abgeschlossenen Liste von Ausnahmefällen erwerben (Förderung von Bodenschätzen, Eigentum an Gebäuden auf dem Grundstück, Konzessionsoder Erschließungsvertrag und in weiteren Fällen). Dabei dauert das Überlassungsverfahren ohne Auktion neuerdings nur noch drei Monate. Die Veräußerung findet nunmehr als öffentliche Auktion statt, das Veräußerungsverfahren in Form eines Wettbewerbs der Bauprojekte wird nicht mehr angewandt. Der Unterschied zwischen Auktion und Wettbewerb bestand im Wesentlichen darin, dass den Wettbewerb der gewann, der das beste Projekt vorschlug, und die Auktion derjenige mit dem höchsten Preis. So wird künftig
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Rechtsanwälte die missbrauchsträchtige Wertungskomponente des Wettbewerbs vermieden. Die Auktion soll den Gewinner anhand eines objektiven Kriteriums feststellen, was das Korruptionspotenzial auf dieser Etappe minimiert. Die praktische Neuerung in diesem Zusammenhang: Online-Auktion (nichtelektronische Form ist nur den natürlichen Personen vorbehalten). Die Information über alle anstehenden Auktionen wird auf einer speziell dafür eingerichteten Internetseite zusammengestellt. Dies gewährleistet das Transparenzgebot und die Öffentlichkeitskontrolle, minimiert die Transaktionskosten erheblich und reduziert die Verfahrensdauer. EINHALTUNG DER BAUFRISTEN UNTER ANDROHUNG DER WEGNAHME DES BAUOBJEKTS Dauerbaustellen im öffentlichen Baubereich gehören zu den größten Problemen in der Baubranche überhaupt. Zu dessen Bekämpfung wurde nun die Möglichkeit geschaffen, dem Investor ein nicht fertiggestelltes Objekt wegen der Nichteinhaltung von Baufristen zu entziehen. Ist die Pachtzeit abgelaufen und das Bauobjekt nicht fertiggestellt, kann es passieren, dass der Investor keine Verlängerung des Pachtvertrages erhält. Das zuständige Staatsorgan kann auf Wegnahme des nicht fertiggestellten Objekts klagen und dessen Veräußerung im Rahmen der öffentlichen Auktion verlangen. Der Erlös wird abzüglich der Auktionskosten an den vormaligen Eigentümer ausgezahlt. Beim Scheitern dieser Auktion kann das Bauobjekt auf dem Niveau des Startpreises in Staatseigentum überführt werden. Die einzige Schutzmaßnahme des Investors ist der Einspruch mit der Begründung, dass die Baufristen wegen der sich verlängernden Tätigkeit oder der Untätigkeit der Staatsorgane oder der Versorgungs- und Kommunikationsunternehmen nicht eingehalten werden konnte. Jedoch obliegt die Beweislast hierfür dem Investor. Beweist er diese, von ihm nicht zu vertretende Verzögerung, weist das Gericht die Klage des Staatsorgans zurück und der Pachtvertrag kann verlängert werden.



12 Jahre in Russland Deutsch Russisch English Schwerpunkte: Erwerb von Immobilien in Russland



Pacht und Miete



Öffentliches und privates Baurecht



Unterstützung von deutschen Bauunternehmen bei der Gestaltung der Verträge mit russischen Bauherren



Gerichtliche Vertretung von ausländischen Investoren in Rechtsstreitigkeiten gegen russische staatliche Behörden



VERBOT NACHTRÄGLICHER ÄNDERUNG DER ERLAUBTEN NUTZUNG In der Praxis verfuhren die Investoren oft folgendermaßen: Das Grundstück wurde in der Auktion vorgeblich zu einem Zweck erworben, doch danach passte man die erlaubte Nutzung den tatsächlichen Interessen des Investors kurzerhand an. So baute der Investor statt eines beantragten Sozialobjekts auf dem Grundstück ein Businesscenter. Diese nachträgliche Anpassung steigerte die Veräußerungsmöglichkeiten der Grundstücke erheblich, besonders in den für die Geschäftsleute weniger attraktiven Fällen der erlaubten Nutzung. Jetzt sind solche Umgehungsvarianten beim Pachtvertrag durch ein direktes gesetzliches Verbot nicht mehr möglich. Zumindest gibt es nur wenige Ausnahmen. Objekte, die nicht der erlaubten Nutzung entsprechen, werden nicht mehr in Betrieb genommen. BEURKUNDUNG VON RECHTEN DER IMMOBILIENEIGENTÜMER Nicht selten kommt es vor, dass sich auf dem öffentlichen Grundstück eine Immobilie in Privateigentum mehrerer Personen
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befindet. So kann jetzt jede von ihnen vom öffentlichen Grundeigentümer die Beurkundung des Pachtrechts an dem unter ihrem Gebäude liegenden Grundstück verlangen. Das Staatsorgan übermittelt daraufhin allen anderen Eigentümern den Entwurf des Pachtvertrages, der von jedem unterschrieben werden muss. Im Falle der Unterschriftsverweigerung ist das Staatsorgan verpflichtet, diese Unterschrift gerichtlich zu erwirken. Darüber hinaus hat der öffentliche Grundeigentümer das Recht, auch ohne den erklärten Willen der Privateigentümer die Unterzeichnung in Eigeninitiative zum Abschluss des Pachtvertrages gerichtlich zu zwingen. Im Großen und Ganzen betrifft diese Novellierung die Immobilieneigentümer aus der Sowjetzeit, die ihre Eigentumsrechte bis dato nicht beurkundet haben. ÜBERLASSUNG ÖFFENTLICHER GRUNDSTÜCKE OHNE VERFÜGUNGSRECHT Noch eine interessante Neuerung ist die Überlassung eines Grundstücks ohne Beurkundung jeglicher Rechte (Pacht oder Dienstbarkeit) aufgrund einer Erlaubnis. Diese kann erteilt werden für Ingenieursmaßnahmen, geologische Bodenerkundung, die Unterbringung von beweglichen Objekten des Einzelhandels, Werbeanlagen oder sonstige Objekte, deren Arten von der Föderalregierung gesondert festgelegt werden. Weil die dinglichen Rechte vom Investor weder erworben noch beurkundet werden, ist seine Lage äußerst schwach und hängt vollständig vom Ermessen des öffentlichen Grundeigentümers ab. Denn sobald Letzterer die Rechte am Grundstück Dritten einräumt, verliert diese Erlaubnis ihre Wirkung. In diesem Zusammenhang ist es für den Investor ratsam, ein Pachtrecht oder eine Dienstbarkeit ins Grundbuch eintragen zu lassen, denn ansonsten trägt er das Risiko eines kurzfristigen Entzugs dieser Erlaubnis. ENTEIGNUNG DES GRUNDSTÜCKS ZU ZWECKEN DES ALLGEMEINWOHLS – ZUSÄTZLICHE GARANTIEN Zuletzt beleuchten wir einen weniger bedeutsamen Aspekt, nämlich zu Zwecken des Allgemeinwohls. Nicht nur Privateigentümer wollen manchmal das öffentliche Eigentum erwerben, sondern auch die öffentliche Hand enteignet für den Bedarf der Allgemeinheit die Privateigentümer. Früher wurde für diese Fälle eine »angemessene« finanzielle Entschädigung vorgesehen, die zwar eine Wiedergutmachung aller Schäden einschloss, doch diese de facto nicht deckte. Nunmehr liegt dieser Entschädigung der Verkehrswert des Grundstücks gemäß objektiver Verfahren zugrunde. Außerdem hat man die Höhe dieser Entschädigung konkretisiert – sie schließt auch die Schäden ein, welche durch eine vertragliche Nichterfüllung gegenüber Dritten entstanden sind. So wird dem zu enteignenden Privateigentümer das Sonderkündigungsrecht gegenüber jeweils betroffenen Dritten eingeräums, und sämtliche Kosten und Strafen werden dem Enteigneten aus der Staatskasse erstattet. Alternativ hat der betroffene Privateigentümer das Recht, statt Entschädigung ein gleichwertiges Grundstück aus dem Staatseigentum zu verlangen.



Der russische Markt bietet große Wachstumschancen für die deutsche Wirtschaft. Insbesondere mittelständische Unternehmen benötigen in der Phase ihres Geschäftsaufbaus eine enge und kontinuierliche Begleitung. Die Kontaktstelle Mittelstand im Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft unterstützt seit Mai 2013 von Berlin aus mittelständische Unternehmen, die den ersten Schritt nach Russland gehen wollen. Sie dient als Anlaufstelle für interessierte Unternehmen, vermittelt Geschäftskontakte in Russland und kümmert sich bei Bedarf um politische Flankierung. Die Leistungen der Kontaktstelle sind grundsätzlich kostenlos. Die Kontaktstelle wird von den Mitgliedsunternehmen des Ost-Ausschusses gefördert. Kontakt:



Die Angebote auf einen Blick:



Prof. Dr. Rainer Lindner







Geschäftsführer Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft



Alexey Savinskiy Leiter Kontaktstelle Mittelstand



Tel.: +49 (0)30 206167-166 E-Mail: [email protected] www.ost-ausschuss.de



Erstberatung und Begleitung mittelständischer Unternehmen bei ihrem Markteintritt in Russland  Anbahnung von Geschäftskontakten  Hilfe bei der Standortsuche  Politische Flankierung



Informationen über wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen  Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden und Kammer-Organisationen in Russland und Deutschland 



Förderer:



Kontaktstelle Mittelstand für Russland im Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
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ALEXANDER SCHACHNER



General Director, ALPE consulting



CHRISTOPHER BALLNATH



Director Business Development, ALPE consulting



ERFOLGREICHE UMSETZUNG VON SAP ROLL OUTS Besondere Anforderungen in Russland Internationale Unternehmen, ob aus Europa, den USA oder aus anderen Ländern, setzten auf Expansion in aufstrebenden Märkten aufgrund der anhaltenden Konjunkturschwäche in den Industrieländern. Russland zählte bis vor Kurzem noch dazu. Seit der Krise in der Ukraine und den auf Russland verhängten Sanktionen ist das Wirtschaftswachstum hierzulande eingebrochen und das Geschäftsklima deutlich geschwächt. Dennoch ist und bleibt Russland ein wichtiger strategischer Markt, besonders für produzierende Unternehmen und Firmen mit hochspezialisierten Produkten wie der deutsche Mittelstand sie z. B. produziert. Egal ob eine Firma einer der führenden Automobilzulieferer ist, Marktführer für Gewürze und Gewürzmischungen oder europäisches Schwergewicht für Duschkabinen und Heizungssysteme, oder den russischen Markt mit »Spezialitätenchemie« für die Bau- und Fahrzeugindustrie seit über einem Jahrzehnt beliefert, alle benötigen ein effizientes ERP-System, welches sehr oft den Namen SAP trägt. Nebenbei angemerkt: Russland ist einer der wichtigsten Märkte für SAP. Das Unternehmen hat seit 2012 einen Marktanteil von über 50 Prozent, Russland ist der viertgrößte SAP-Markt der Welt. Ähnlich faszinierend und zugleich beängstigend ist die Prognose, dass Russland bis Anfang 2016 etwa 20.000 spezialisierte SAP-Berater benötigen wird, aber nur etwa knapp 14.000 zur Verfügung stehen. Wie diese Lücke geschlossen werden soll, ist noch unklar, aber nach fast zehn Jahren SAP-Beratung in Russland und den GUS-Staaten können wir von ALPE consulting den erheblichen Mangel an qualifizierten Beratern, vor allem mit »sozialen Fähigkeiten«, bestätigen. LOKALER PARTNER NOTWENDIG Unternehmen, die SAP einsetzen oder dies planen, benötigen einen lokalen SAP-Partner, der zumindest die Umsetzung der lokalen Gesetzgebung und Besonderheiten übernimmt. Das weltweit eingesetzte Globale SAP Template wird also in Russland »ausgerollt« und an die russischen Regularien und Gesetze angepasst – ein sogenannter »SAP Roll Out« (siehe Abb. Seite 83). Leider klingt dies viel einfacher als es ist, besonders für Russland. Laut SAP ist Russland eines der drei schwierigsten Län-



der weltweit, um einen Roll Out durchzuführen (Brasilien und Griechenland sind die anderen beiden). Hier ist also wichtig, dass IT-Leiter und Finanzdirektoren ihre bestehenden SAP-RollOut-Erfahrungen nicht 1-zu-1 für Russland anwenden, sondern den Aufwand an Zeit und Budget entsprechend anpassen. Passiert das nicht, kostet es das Unternehmen deutlich mehr Zeit und Geld als mit einer realistischen Planung oder führt im schlimmsten Fall zu einem vollständigen Scheitern. WAS MACHT RUSSLAND SO »SPEZIELL« ? Warum ist es so schwer, SAP auf die lokalen Gegebenheiten anzupassen? Hier einige Beispiele:  Die russische Buchhaltung (genannt »RAS« – Russian Accounting Standards) unterscheidet sich fundamental von den internationalen westlich geprägten Standards IFRS oder GAAP. Auch wenn Ihr Unternehmen weltweit IFRS einsetzt, muss in Russland das gesamte SAP System parallel dazu auch unter RAS laufen.  RAS ist ein papierbasiertes System. Jegliche Handlung in der Firma benötigt ein Papierdokument – mit Stempel (vorzugsweise rund und blau) und Unterschrift von der verantwortlichen Person – und somit entsteht für fast jede Transaktion, ob im Finanzwesen, in der Logistik oder Produktion, ein Papierdokument, welches SAP abbilden muss. Einige erfahrende Leser werden jetzt das sogenannte »Russian Add-On«, also das von SAP für Russland angepasste Modul, erwähnen und dass hier diese Dokumente bereits vorhanden sind. Es ist richtig, dass die meisten der standardisierten Dokumente und Berichte vorhanden sind, aber leider müssen diese trotzdem individuell an die Bedürfnisse und Gegebenheiten jeder einzelnen Firma angepasst werden. Das braucht Zeit und Know-how!  Ertragssteuer-Problematik: Es gibt eine eigene Buchführung für die Ertragssteuer, die viele Unterschiede zu RAS enthält. Unterschiede zwischen Umsatzkosten, Abschreibungsprämie (depreciation bonus), Festlegung der Finanzergebnisse nach Abgang von Anlagevermögen und verschiedene Auslegungen der Rechnungslegung, nur um einige Beispiele zu nennen. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass unter RAS (PBU18) ein Unternehmen dazu verpflichtet ist, die laufenden und endgül-



IHR
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tigen Unterschiede zwischen RAS und Ertragssteuer-Bilanzierung zu ermitteln und kontrollieren.  Mehrwertsteuer (VAT): Ein Beispiel ist die Mehrwertsteuer für den Export, wonach es laut russischer Gesetzgebung nicht möglich ist, die Mehrwertsteuer sofort geltend zu machen, da ein größeres »Paket« an Papierdokumenten bei der Steuerbehörde vorzulegen ist. Auch beim Reporting gab es 2014 wichtige und vielzählige Veränderungen und es ist jetzt zwingend notwendig, Reportings in XML-Format über standardisierte Software an Behörden zu schicken.  Zoll: Jede ausgehende Rechnung benötigt eine Fracht-Zoll-Deklarationsnummer (CCD – Cargo Custom Declaration Nr.), aber eingehende und ausgehende Rechnungen können nicht verbunden werden, weil SAP nur die FIFO-Methode unterstützt. Ohne eine maßgeschneiderte russische SAP-Lösung kann ein Unternehmen kein »Faktureneingangsregister« (purchase book) erstellen, welches jedoch obligatorisch für Steuererklärungen ist.  Produktion und Halbfertigwaren: Bei der Produktion geht es vor allen Dingen um die Kalkulation der Produktkosten, wonach in Russland die Ist-Kostenrechnung gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht die Standardkostenrechnung. RAS erlaubt drei Ansätze für Halbfertigwaren, die ErtragssteuerBuchführung, aber nur die Deckungsbeitragsrechnung, welches im Standard SAP nicht abgedeckt ist. Es gibt also durchaus bemerkenswerte Unterschiede, welche auch sehr deutlich ein ERP-System wie SAP beeinflussen.



Globale und Russland-spezifische Anforderungen Globales Template Lokale Anforderungen



Dokumente IMG Strukturen und Einstellungen Globale KundenEntwicklung



Länder Versionen



Master Data Dokumente



OrganisationsStruktur



Lokale Entwicklung



Lokale Prozesse



Global und Integrierte Prozesse



 Anpassung in Übereinstimmung mit russischen gesetzlichen Anforderungen  Standardisierung von globalen Geschäftsprozessen  Optimierung von Prozessen zwischen Firmen  Höhere Transparenz von Informationen



SCHRITTE ZUM ERFOLG Was können internationale Unternehmen tun, um einen SAPRoll-Out erfolgreich abzuschließen, sowohl bei der Zeitplanung als auch beim Budget? Zuerst sollte das Projekt mit einem realistischen Zeitaufwand geplant werden. Unserer Erfahrung nach benötigt ein Roll Out



[email protected] www.alpeconsulting.com IHR VERLÄSSLICHER SAP PARTNER IN RUSSLAND & GUS



Roll-Outs und Implementierungen in Russland & in den GUS Staaten After Go-Live Support Russland spezifische Beratung & SAP Trainings Cloud Lösungen: SuccessFactors, C4C, Ariba, MCaas Wartung & Support und SAP Lizenzen Migration von Persönlichen Daten in Anlehnung an Gesetz Nr.152-FZ ins SAP Rechenzentrum Moskau



ALPE consulting ist ein SAP Channel & Service Partner mit Büros in Moskau, St. Petersburg und Kazan, gegründet 2006, und mit über 80 internationalen und russischen Kunden, sowie einige Unternehmen aus den GUS Staaten. Unsere Dienstleistungen im Bereich Wartung & Support werden mittlerweile von über 25 internationalen und russischen Kunden wahrgenommen.
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Verkauf vs. Produktion Modul



Vertriebsgesellschaft *



Produktionsunternehmen *



FI



hohe Beratungskomplexität



hohe Beratungskomplexität



FI SL



hohe Beratungskomplexität



hohe Beratungskomplexität



CO



einfache Beratungskomplexität



hohe Beratungskomplexität



MM



einfache Beratungskomplexität



mittlere Beratungskomplexität



SD



einfache Beratungskomplexität



mittlere Beratungskomplexität



PP



nicht relevant



mittlere Beratungskomplexität



ABAP



einfacher Progammierungsaufwand



hoher Progammierungsaufwand



* Unter der Annahme, die Logistikprozesse sind größtenteils identisch.







mit den Modulen Finanzen (FI), Controlling (CO), Vertrieb und Logistik (SD) und Materialwirtschaft (MM) zwischen vier und sechs Monaten, und zwischen fünf und acht Monaten, wenn das Unternehmen in Russland produziert (hinzu kommt das Modul Produktion Planung – PP). Selbstverständlich sind andere Faktoren wie Größe oder Komplexität der Geschäftsprozesse einflussgebend, jedoch zeigt die Auflistung auf dieser Seite (Verkauf vs. Produktion) den ungefähren Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad für (reine) Vertriebs- oder Produktionsfirmen. Im nächsten Schritt muss man den richtigen lokalen Partner vor Ort finden. Eine ausländische Firma wird, egal wie gut das globale SAP-Team in der Zentrale auch sein mag, einen lokalen SAP-Partner benötigen. Der Aufwand der Unterstützung wird natürlich variieren. Auch wenn wir hier nicht ganz uneigennützig argumentieren, sollte der lokale Partner ausgiebige internationale Roll-Out-Erfahrung besitzen, fragen Sie nach Referenzen und sprechen Sie mit den IT- und Finanzleitern dieser Kunden, und analysieren Sie die Qualität und Erfahrung der Berater und Projekt Manager dieses Partner-Unternehmens. Hier sollte der Fokus nicht nur auf technischen Fähigkeiten liegen, sondern fließendes Englisch und sogenannte »soft skills«, also soziale Kompetenz, sind Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit Ihren SAP- und Business-Teams in der Zentrale. Genau hier scheitern viele Roll Outs, denn Kommunikation ist das A und O, und Russen »kommunizieren anders« als viele Europäer oder Amerikaner! Schließlich geht es jedem Unternehmen darum, einen marktgerechten Preis auszuhandeln. Hier ist jedoch sehr wichtig zu bedenken, dass die niedrigsten Raten für Manntage nicht auch die besten und fähigsten Berater nach sich ziehen. Moskau ist einer der teuersten Städte der Welt und aufgrund des Mangels an guten SAP-Beratern sind die Raten vergleichbar mit oder höher als in Europa. Auch sollten bei der Beurteilung mehrerer Angebote verschiedene Variablen berücksichtigt werden. Ein Beispiel: Firma A präsentiert ihren Senior-Berater mit 900 Euro pro Tag und Firma B mit 650 Euro pro Tag. Die meisten würden sich für Firma B entscheiden. Wenn jetzt jedoch bekannt wird, dass Senior-Berater von Firma A nur einen Tag für eine Aufgabe benötigt und Senior



Berater von Firma B zwei oder gar drei Tage. Würde das Ihre Entscheidung beeinflussen? Ein letzter Kommentar: Nutzen Sie Ihren russischen SAP-Partner als loyalen und vertrauenswürdigen Berater für Sie und Ihr Team in der Zentrale. Dies kommt Ihnen besonders dann zugute, wenn Ihre Kollegen aus der russischen Niederlassung die verschiedensten Geschäftsprozesse als »legal requirement«, also Erfordernis dank lokaler Gesetzgebung, deklarieren – nur um vom Global Template abzuweichen.
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MARINA YANKOVSKAYA



Juristin, Associate Partner, Leiterin der Rechtsberatung, Rödl & Partner, Moskau



OLEG ZHABINSKI



LL.M., Jurist, Associate Partner, Rödl & Partner, Moskau



BEDEUTUNG VON COMPLIANCE IM RAHMEN EINER DUE DILIGENCE EINES RUSSISCHEN UNTERNEHMENS Risiken vor dem Unternehmenskauf erkennen Der Begriff »Compliance« stammt aus der angelsächsischen Rechtsterminologie und lässt sich mit »Einhaltung, Gesetzestreue, Befolgung und Übereinstimmung« übersetzen. Üblicherweise wird hierunter die Gesamtheit aller Maßnahmen verstanden, die erforderlich sind, um ein rechtmäßiges Verhalten eines Unternehmens, seiner Organmitglieder und Mitarbeiter im Hinblick auf alle gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten. Die einem Unternehmen drohenden Risiken, die durch ein Compliance-Management bewältigt werden müssen, sind vielfältiger Natur und unterscheiden sich unter anderem nach der Gesellschaftsform und den jeweils angebotenen Dienstleistungen beziehungsweise Waren. In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung von Compliance in Unternehmen enorm zugenommen. Ein Grund hierfür ist die wachsende Sensibilität für die Gefahren der Haftung von Unternehmen und die persönliche Haftung von Managern. Insbesondere im Rahmen von Unternehmenskäufen/-verkäufen werden Compliance/Due Diligence-Untersuchungen immer bedeutsamer. Hintergrund dafür ist, dass Erwerber von Unternehmen auch dann für Verstöße haftbar gemacht werden können, wenn diese bereits vor Abschluss der Unternehmenstransaktion stattgefunden haben. Die entsprechende Prüfung des Unternehmens dient dem Erkennen von Compliance-relevanten Risiken in einem Unternehmen. Nicht selten stellt sich erst nach einer erfolgten Transaktion heraus, dass Compliance-Verstöße vorliegen. Bei Unternehmenskäufen und deren nachfolgender Integrationen müssen derartige Compliance-Risiken daher vermieden beziehungsweise frühzeitig erkannt werden. Deshalb sollte jeder Entscheidung über den Kauf eines Unternehmens, dem Eingehen einer Mehrheitsbeteiligung oder der Beteiligung an einem Joint Venture eine Compliance/Due Diligence vorausgehen. Compliance-Verstöße verursachen wirtschaftliche und rechtliche Nachteile sowie Reputationsverlust; dies kann die Existenz des Unternehmens bedrohen. So muss der Unternehmenskäufer bei Transaktionsgeschäften mit zusätzlichen, schwer einzuschätzenden Risiken rechnen. Diese resultieren häufig aus unzureichenden Richtlinien zur Einhaltung gesetzestreuen Verhaltens und fehlenden Strukturen für deren Umsetzung und Kontrolle.



DURCHFÜHRUNG DER COMPLIANCE DUE DILIGENCE Im Rahmen einer Compliance Due Diligence sind insbesondere die nachfolgenden Prüfungen durchzuführen:  Durchführung einer Compliance Risikoanalyse: Für die Zielgesellschaft ist eine vergleichbare Compliance Risikoanalyse durchzuführen, wie für das eigene Unternehmen, und zwar insbesondere mit Blick auf Korruptions- und Kartellrisiken. Es ist zwingend notwendig, dass das Käuferunternehmen, bei welchem bereits ein funktionierendes Compliance Management besteht, sich im Vorfeld des Kaufes ein Bild darüber macht, welcher Aufwand zur Einführung eines solchen Compliance Systems im zu erwerbenden Unternehmen betrieben werden müsste. Sollte im Zielunternehmen bereits ein Compliance Management bestehen, bedarf es einer Untersuchung, inwieweit sich dieses in das eigene integrieren lässt.  Bewertung des Compliance Programms der Zielgesellschaft und dessen Umsetzung: Hierbei ist zu untersuchen, ob die Zielgesellschaft über ein eigenes Compliance Programm verfügt oder zumindest Maßnahmen für die zuvor im Rahmen der Due Diligence identifizierten Compliance Risiken ergriffen hat und wie die Effektivität des Programms kontrolliert wird.  Prüfung der Risiken aus etwaigen laufenden Straf- und Bußgeldverfahren. Darüber hinaus wird unter einer Compliance Due Diligence die Prüfung sämtlicher Bereiche, die eine besondere Gefährdungslage aufweisen wie Geschäfte und Kontakte mit den staatlichen Stellen vieler Länder, Geschäfte in typischen Risikomärkten oder die Aktivitäten von Vermittlern und Beratern im Zielunternehmen, verstanden. Auch eine hohe Anzahl an Personen, die auf Firmenkonten Zugriff haben, hohe Bargeldbestände im Unternehmen und Ähnliches zählen zu den wichtigsten Warnsignalen. Zudem zeigen Indizes, wie der Corruption Perceptions Index, welche Länder besonders korruptionsanfällig sind. Hat das Zielunternehmen oder eine Geschäftseinheit des Zielunternehmens dort viel Geschäft, sollte der potentielle Käufer eine umfassende Compliance Due Diligence durchführen lassen. Die nachfolgende Darstellung enthält einen Überblick über ausgewählte Bereiche verschiedener Rechtsgebiete, die im Rah-
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men der Compliance Due Diligence vorzugsweise beachtet werden sollten, da sie eine besondere Gefährdungslage aufweisen. Arbeitsrecht Insbesondere das Arbeitsrecht erfordert aufgrund ständig neuer Gesetze und einer Vielzahl von Gesetzesänderungen, vor allem auch auf europäischer Ebene, eine erhöhte unternehmerische Kontrolle, um »compliant« zu sein. Zu den hervorzuhebenden arbeitsrechtlichen Bereichen, die bei Compliance Due Diligence eine besondere Rolle spielen, gehören der Diskriminierungsschutz, der Schutz vor Benachteiligung befristeter oder in Teilzeit beschäftigter Arbeitnehmer, die Arbeitssicherheit und der Arbeitsschutz, die Arbeitnehmerüberlassung, das Betriebsverfassungsrecht, der Datenschutz- und die Telekommunikationssicherheit, die Achtung der Privatsphäre der Mitarbeiter sowie das Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht. VERGABERECHT Im Rahmen der vergaberechtlichen Compliance Due Diligence ist insbesondere darauf zu achten, dass die richtige Vergabeart ausgewählt wurde. Zudem ist auf Mängel in den jeweiligen Leistungsverzeichnissen und Vertragsformularen sowie bei der formalisierten Submission, also dem Eingang, der Öffnung und Prüfung der Angebote, zu achten. STEUERRECHT Die steuerrechtliche Compliance hat dafür zu sorgen, dass sich das Unternehmen konform mit den geltenden steuerrechtlichen Regelungen verhält. Die steuerrechtliche Compliance weist ein besonderes Spannungsverhältnis auf, denn einerseits bezweckt das Unternehmen eine weitgehende Steueroptimierung, auf der anderen Seite darf dabei die Grenze zur Steuerhinterziehung nicht überschritten werden. Bei grenzüberschreitenden Beziehungen sollte insbesondere auf Umsatzsteuerrisiken geachtet werden. Im Fokus der Tax Compliance stehen auch Probleme bei Verrechnungspreisen sowie der steuerlichen Behandlung von verdeckten Gewinnausschüttungen und Funktionsverlagerungen ins Ausland. AUSSENWIRTSCHAFTS- UND EXPORTRECHT In diesem Bereich ist insbesondere auf eine Vermeidung von Fehlern bei Ausfuhrgenehmigungen zu achten. Die Einhaltung von Embargoabkommen und Zollbestimmungen steht ebenfalls im Fokus der Compliance-Beratung. GESELLSCHAFTSRECHT Im Rahmen der Compliance Due Diligence im gesellschaftsrechtlichen Sinn bedarf es einer Überprüfung, ob die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften bei dem Zielunternehmen eingehalten werden. Daneben müssen im Rahmen der Compliance Due Diligence die Einhaltung der Organisationsstrukturen und die Regelungen und Kontrollen von Verantwortlichkeiten bei Aufgabendelegation beachtet werden. Insbesondere ist hier zu überprüfen, ob die Regelungen des Deutschen Corporate Governance Kodex berücksichtigt werden.



ANTI-KORRUPTION Im Rahmen der Compliance Due Diligence ist insbesondere zu überprüfen, ob in dem Zielunternehmen bestimmte Regelungen hinsichtlich Wertgrenzen für Einladungen, Geschenke und Sponsoring bestehen. Daneben stehen Regelungen zur Korruptionsprävention im Zielunternehmen im Mittelpunkt der Compliance Due Diligence. FAZIT Es sprechen gute Gründe für die Durchführung einer Due Diligence, die auch Compliance Risiken mitbeinhaltet. Denn nur so ist es möglich, bestimmte Risiken einer Transaktion frühzeitig zu erkennen. Die Ergebnisse einer Compliance Due Diligence müssen bei der Entscheidung, ob die Zielgesellschaft gekauft oder ob der von der Transaktion Abstand genommen werden soll, berücksichtigt werden. Daher ist es notwendig, bei der Durchführung einer Transaktion rechtzeitig vor dem Zeitpunkt der Entscheidung eine Stellungnahme über die Compliance Due Diligence vorzulegen.



B u c h h a lt u n g & S t E u E R n | R E c h t S B E R at u n g | I m m o B I l I E n



“Wir helfen deutschen unternehmen in russland! dadurch schaffen Wir mehr lebensqualität für unsere Kunden, mitarbeiter und investoren!” rufil ooo 125009 moskau, russland ul. bolshaya dmitrovka 23/1, 6th floor direkt an der tverskaya / chekhovskaya tel: +7 (495) 221 26 65, +7 (495) 233 01 25 fax: +7 (495) 221 26 67 ansprechpartner: alexandra Kostina (marketing manager) und Philipp rowe (Geschäftsführer) [email protected]



w w w. r u f i l - c o n s u lt i n g . c o m



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Russland in Zahlen - AHK Russland 

01.07.2017 - Banken. 119,6. 89,0 108,4 118,0 153,9 155,4 161,6 121,0 113,6. 99,6 ... Banken ihre Verbindlichkeiten langsam abbauen. ..... kostenlos nutzen.










 


[image: alt]





2015 - AHK Russland 

04.12.2015 - und Beratung zu den kürzlich beschlossenen ...... VERANSTALTER: IHK ZU DÜSSELDORF, RUSSLAND KOMPETENZZENTRUM. WWW.










 


[image: alt]





2015 - AHK Russland 

04.12.2015 - Neues aus Berlin und BrÃ¼ssel. 42. KULTUR .... und Beratung zu den kÃ¼rzlich beschlossenen ...... ling, Vertrieb und Material-Management eine.










 


[image: alt]





Konjunkturbericht Russland der AHK - AHK Russland 

54 | 22083 Hamburg. Tel. ... Bereiches Forschung und Entwicklung aufgelegt werden. .... jedoch die Entwicklung der LandeswÃ¤hrung Rubel, die fÃ¼r mehr als 80 ...










 


[image: alt]





fokus тема номера - AHK Russland 

09.12.2016 - Online-Apotheke ist die Lieferung von bestell- ...... neues Werk eröffnen, in dem jährlich 6000 Ton- nen Wasser- und ..... über die Fristen sind den Banken vorzulegen, ... die Eröffnung und Schließung von Konten bzw.










 


[image: alt]





Auswertung der Umfrage - AHK Russland 

18.12.2014 - auf das TagesgeschÃ¤ft in Russland durchgefÃ¼hrt im November / Dezember 2014 (TN: 198). Deutsch-Russische Auslandshandelskammer ...










 


[image: alt]





BERUFLICH IN RUSSLAND PDF 

Are you looking for beruflich in russland PDF?. If you are areader who likes to download beruflich in russland Pdf to any kind of device,whether its your laptop, ...










 


[image: alt]





Menschenrechte in Russland - Europa EU 

"Menschenrechte in Russland". 30. JÃ¤nner 2015, 17.00 Uhr (Einlass ab 16.30). ACHTUNG: geÃ¤nderter Veranstaltungsort: Albert Schweitzer Haus,.










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

08.03.2013 - aktion zwischen Staatsmacht und der BevÃ¶lkerung ist ...... werden VertrÃ¤ge zur Zusammenarbeit bei Handel und Wirtschaft vereinbart, unter ...










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

22.04.2016 - zeigen, dass der PrÃ¤sident guter Laune ist, dass also auch wir keinen Grund haben, ganz in Panik oder Depression zu verfallen. Dabei werden ...










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

08.05.2015 - gemerkt, dass dort mit den Frauen etwas nicht in Ordnung ist. Sie sind dort ..... gangenen drei Jahre (wobei der Mord an Boris Nemzow. Ende Februar ..... Vier weitere Personen werden schuldig gesprochen. Wasiljewa war.










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

08.03.2013 - ANALYSE. Kommunikation mit dem Volk: Russlands Politiker online. 6 ...... Hacker die Inhalte von E-Mail-Konten verÃ¶ffentlich- ten, aus denen ...










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

24.10.2014 - ... Chef der Holding Gazprom-Media, die zwei Drittel der Aktien des Radiosenders ..... nehmern der regierungskritischen Demonstration vom. 6.










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

17.02.2017 - bewegung verknÃ¼pft werden, sieht man hier besonders deutlich: Eine geopolitische Neupositionierung Russ- lands gilt als erforderlich, um die ...










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

04.12.2015 - Denn das in den Medien ... Medien aber verÃ¤ndern nicht die strategische Kultur. ..... frontationen zwischen Russland und China kommen? 0% ...... Internet-Adresse: http://www.laender-analysen.de/russland/ ... angehÃ¶rigen, der sich in de










 


[image: alt]





russland - Länder-Analysen 

20.01.2017 - nis zu Russland der Schlüssel zu ihrer Beteiligung an der OVKS, während ..... einziges Flugzeug über dem Operationsgebiet verloren.










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

22.09.2017 - Wirtschaft (und damit zum Teil auch ins Ausland), und ...... Str. 8 â€¢ 28359 Bremen â€¢ Telefon: +49 421-218-69600 â€¢ Telefax: +49 421-218-69607 .... Auch als App fÃ¼r Androidâ„¢ (ab Januar 2016) kostenlos auf Google Playâ„¢.










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

06.11.2017 - (KPRF) seit 1993 und die Partei Â»Kommunisten Russ- landsÂ« (seit 2012) â€“, die die ..... 1916 entstandenes GemÃ¤lde Â»In der Rus. Die Seele des.










 


[image: alt]





business knigge russland pdf 

Legal business knigge russland eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get business knigge russland PDF file for free from our online ...










 


[image: alt]





russland und die pdf 

PDF Ebook russland und die Free Download, Save or Read Online russland und die PDF file for ... Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get russland und die Pdf and ... Let uslook at a few of these benefits.










 


[image: alt]





PE NATO-Russland 20160712 

12.07.2016 - senz soll sicherstellen, dass die NATO wirklich in den Krieg gegen ... halb die Ankunft deutscher SoldatInnen begrÃ¼ÃŸen, wo Deutschland ...










 


[image: alt]





russland - Länder-Analysen 

30.01.2015 - europäische Herrschaftskrise nach der Aufklärung, als die Herrschaft nicht ... wije«) auf für damalige Zeit neue Art und Weise, indem er sie zum Ausdruck .... zerfiel die eurasi- sche Bewegung in den 1930er Jahren, die Periodika ...... n










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

30.01.2015 - arch, dass es ebenso denkbar sei, dort nach Bedarf Kurse in ukrainischer ... politische Optionen innerhalb der ROK zu Spannun- gen fÃ¼hren ...










 


[image: alt]





russland - LÃ¤nder-Analysen 

20.01.2017 - rechte aus dem Jahr 2014 Ã¼ber eine EntschÃ¤digung von 1,866 Milliarden Euro als Abfindung fÃ¼r die frÃ¼heren Eig- ner des zerschlagenen ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














